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AUF EINEN BLICK
Das Liechtenstein-Institut wurde 1986 als Forschungsinsti-
tut gegründet, um in den Fachbereichen Geschichte, Politik, 
Recht und Wirtschaft liechtensteinrelevante Forschungs-
themen und Forschungsfelder wissenschaftlich zu bearbei-
ten. Das Institut wird von einem Verein getragen und öf-
fentlich sowie privat subventioniert.

Die Forschung erfolgt in Form von mehrjährigen For-
schungsprojekten, vielen kleineren Studien, interdisziplinä-
ren Projekten und internationalen Kooperationen. Neben 
wechselnden Forschungsprojekten werden auch zahlreiche 
Daueraufgaben wahrgenommen, wie etwa der Online-Ver-
fassungskommentar, die Weiterentwicklung des Histori-
schen Lexikons online oder die Wahl- und Abstimmungsfor-
schung. 

Die aus der Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse 
sollen in der in- und ausländischen Öffentlichkeit zum bes-
seren Verständnis des liechtensteinischen Staates beitra-
gen, ein weltoffenes und realistisches liechtensteinisches 
Selbstverständnis fördern sowie in wichtigen Fragen die 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung erleichtern.

MITARBEITER*INNEN AUF EINEN BLICK

Fachbereich Anzahl Stellen- 
 Mitarbeitende prozent
Fachbereich Geschichte
 Forschungsleitung
 Forschungsbeauftragte 3 250 %
Fachbereich Politik
 Forschungsleiter 1 50 %
 Forschungsbeauftragte 3 220 %
Fachbereich Recht
 Forschungsleiterin 1 80 %
 Forschungsbeauftragte 2 100 %
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 1 15 %
Fachbereich Wirtschaft
 Forschungsleiter 1 90 %
 Forschungsbeauftragter 1 100 %
 Studentischer Mitarbeiter 1 60 %
Interdiszplinär
 Wissenschaftliche Mitarbeitende 3 90 % 
 und Projektmitarbeitende
Direktion 1 50 %
Administration und Bibliothek 3 210 %

Stand: April 2021
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Das Jahr 2020 wird sich womöglich in zukünftigem histo-
rischem Rückblick als Zeitenwende herausstellen. Eine Be-
wusstseinswende und Verhaltensänderung war es allemal 
für unsere Gesellschaft, unseren Staat und unser privates 
Leben. Es brachte Einschränkungen, aber auch Gelegen-
heit zum Überdenken und Fühlen, ob das «Immer-Mehr», 
ob einzig quantitatives Wachstum zu mehr Lebenszufrie-
denheit und Erfüllung führt. 

Wir haben in unserem Land Wachstumsschübe erlebt, die 
uns Anlass geben zu überlegen, was wir noch unter Kont-
rolle haben und wie weit wir einfach Getriebene der Ent-
wicklung sind. Qualitatives Wachstum, das wäre die Devise. 

Die vielfältigen, immer schnelleren Entwicklungen, die 
wachsende Komplexität der Wirkungsmechanismen unse-
rer Gesellschaft zu verstehen, ist unsere dauernde Heraus-
forderung. Diese Komplexität wird noch aufgeladen und 
verstärkt durch Social Media, in denen es an Rücksicht, Ge-
lassenheit und Faktentreue oft mangelt.

Um diese Phänomene besser analysieren zu können, haben 
wir im Liechtenstein-Institut die politikwissenschaftlichen 
und die volkswirtschaftlichen Forschungsbereiche ausge-
baut. Wir arbeiten Zahlen und Messergebnisse auf, sodass 
sie zu nutzbarem Erkenntnisgewinn, Wertungen und gesell-
schaftspolitischem Handeln dienen können oder sollten: 
In der Konjunkturanalyse, der Kleinstaatenökonomie, im 
Bildungsbericht, in Untersuchungen zur politischen Mei-
nungsbildung, in EFTA- und EWR-Studien; im Fachbereich 
Geschichte zur Entwicklung der Fürsorge, oder zu Perspekti-
ven zum 300-Jahr-Jubiläum Liechtensteins; im Fachbereich 
Recht zu Fragen, welchen rechtlichen Regelungen wir uns 
international unterworfen haben, oder zum Staatskirchen-
recht, zum Parteienrecht und in gutachterlicher Tätigkeit 
zu den Corona-Massnahmen, um nur einige unserer viel-
fältigen Aktivitäten zu nennen. Leider mussten eine Reihe 
von Vorträgen und Lehrveranstaltungen coronabedingt 

abgesagt oder als Videokonferenz gehalten werden, was 
wir natürlich bedauerten. Gleichzeitig wurden damit neue 
Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet. 

Eine faszinierende Fülle von Aufgaben, die im Liechten-
stein-Institut bewältigt wird. Dafür danke ich unseren For-
scherinnen und Forschern, dem Wissenschaftlichen Rat 
und dem Vorstand, dem Direktor Christian Frommelt, der 
sich mit enormer Energie in die Leitung des Instituts einge-
arbeitet hat und seine eigenen Forschungsthemen weiter-
bearbeitet, und unserer Administration und unserer neuen 
Bibliothekarin, Rosmarie Lorenz.

Vielen Dank auch unserem Land, den Gemeinden, dem 
Schweizerischen Nationalfonds, den privaten Sponsoren, 
die die finanziellen Voraussetzungen für unsere Tätigkeit 
Jahr für Jahr schaffen, das Forschungspotenzial des Instituts 
nutzen und uns damit auch ihr Vertrauen schenken. 

Unserer Standort-Gemeinde Gamprin möchte ich sagen, 
dass wir uns sehr wohlfühlen bei ihr.

Ja, die Corona-Zeit verlangt Neudenken, Disziplin und Aus-
dauer; Herausforderungen, welchen wir uns im Liechten-
stein-Institut gerne stellen. 

Dr. Guido Meier
Präsident

Nutzbaren Erkenntnisgewinn erarbeiten
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Forschung im Corona-Jahr

In einem Interview wurde ich kürzlich gefragt, welche 
Note ich der liechtensteinischen Regierung für das Ma-
nagement der Corona-Krise geben würde. Ich liess die 
Frage unbeantwortet, weil man die Leistung der Politik 
angesichts der Grösse und Vielschichtigkeit der Heraus-
forderungen der Corona-Pandemie nicht einfach in einer 
Gesamtnote abbilden kann. 

Es steht aber ausser Frage, dass Liechtenstein bis jetzt die 
Krise wirtschaftlich und politisch gut gemeistert hat. So 
zeigen z. B. die Berechnungen des Liechtenstein-Instituts, 
dass die liechtensteinische Volkswirtschaft 2020 deutlich 
weniger stark eingebrochen ist als noch in der Finanzkrise. 
Die Zahlen für den Arbeitsmarkt sind stabil und die Landes-
rechnung wird wohl auch 2020 positiv sein. Ebenso zeigen 
verschiedene Umfragen des Instituts eine bis anhin gerin-
ge Politisierung der Corona-Krise in Liechtenstein und ein 
wachsendes Vertrauen in die politischen Institutionen, ins-
besondere die Regierung. Dies stärkt die Handlungsfähig-
keit der Politik, was angesichts der Vehemenz und Dynamik 
der Corona-Krise zweifelsohne ein grosser Vorteil ist. 

Die Corona-Krise verdeutlicht aber auch die Aussenabhän-
gigkeit und damit die Verwundbarkeit des Klein(st)staates 
Liechtenstein. Kaum vorstellbar, wie sich die Krise auf Liech-
tenstein ausgewirkt hätte, wäre dieses gänzlich auf sich 
allein gestellt gewesen und hätte nicht von der engen Zu-
sammenarbeit mit der Schweiz profitieren können. Das Zu-
sammenspiel des Zollvertrags zwischen Liechtenstein und 
der Schweiz mit dem Schweizer Epidemiengesetz war 2020 
im Übrigen auch Gegenstand einer rechtswissenschaftli-
chen Publikation des Liechtenstein-Instituts. Ohnehin ge-
winnt die Analyse von Liechtensteins Beziehungen zu den 
Nachbarstaaten sowie generell Liechtensteins Einbindung 
in die internationale Staatengemeinschaft in der Forschung 
aller vier Fachbereiche des Instituts an Bedeutung. 

Die Corona-Pandemie hat den Stellenwert der Wissenschaft 
in der Öffentlichkeit sowie das Verhältnis der Wissenschaft 
zur Politik geprägt. Die Abhängigkeit der Politik von der Wis-

senschaft war wohl kaum jemals so gross. Auch das Liech-
tenstein-Institut erhielt 2020 diverse Aufträge von der liech-
tensteinischen Regierung. Für das Institut sind dabei neben 
der fachlichen Expertise folgende Prinzipien handlungslei-
tend: Distanz, Pluralität, Internationalität, Transparenz und 
Öffentlichkeit. 

Distanz sichert die Unabhängigkeit der Wissenschaft von 
der Politik. Das wissenschaftliche Arbeiten soll möglichst 
frei sein von politischen Interessen und persönlicher Betrof-
fenheit. Zugegeben: Angesichts der Kleinräumigkeit Liech-
tensteins ist es nicht immer einfach, Distanz zu wahren. Es 
wird aber begünstigt durch die anderen genannten Prinzipi-
en. So zielt das Prinzip der Pluralität auf die Einbindung ver-
schiedener Disziplinen und Expert*innen, die Transparenz 
über Prozesse und Methodik bildet Vertrauen und die In-
ternationalität schafft Vergleichbarkeit. Das wichtigste aller 
Prinzipien ist aber wohl die Öffentlichkeit, der freie Zugang 
zu den Forschungsergebnissen. Entsprechend sind prak-
tisch alle Publikationen der Forscher*innen des Instituts auf 
der Institutswebsite verfügbar. 

Obwohl sich auch für das Liechtenstein-Institut durch die 
Corona-Krise diverse Prozesse und Aufgaben verändert ha-
ben, entstanden viele neue Publikationen. An dieser Stelle 
gilt allen Mitarbeiter*innen ein grosser Dank für die hervor-
ragende Arbeit. Auch erhielt das Institut grosse öffentliche 
Resonanz und Anerkennung seiner Arbeit, beispielsweise 
durch Medienberichte, direkte Rückmeldungen sowie kon-
krete Studienaufträge. Aus dieser Anerkennung schöpfen 
wir grosse Motivation für die zahlreichen Projekte im Jahr 
2021. 

Dr. Christian Frommelt 
Direktor
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Mit Philippe Rochat und Thomas Milic verstärken zwei 
neue Forschungsbeauftragte den Fachbereich Politik. Bei-
de waren bisher am Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) 
tätig. Während der Forschungsschwerpunkt von Thomas 
im Bereich der politischen Psychologie und der Wahlfor-
schung liegt, setzte sich Philippe insbesondere mit ver-
schiedenen Formen der politischen Partizipation in der 
Gemeindepolitik auseinander. 

Euer erstes Projekt am Liechtenstein-Institut war die Analy-
se der Umfrage zu den Landtagswahlen. Das war aber bei 
weitem nicht die erste Umfrage, die ihr betreut habt. Könnt 
ihr kurz schildern, welche Rolle die Umfrageforschung in 
eurem beruflichen Werdegang gespielt hat?
Philipp Rochat: Umfragen haben immer wieder eine grosse 
Bedeutung gehabt. Ich habe mehrere Jahre in der Daten-
analyse bei gfs.bern, einem der führen-
den Umfrage- und Meinungsforschungs-
institute, in Bern gearbeitet und auch 
danach für verschiedene Projekte des 
ZDA Umfragedaten ausgewertet. 

Thomas Milic: Ich habe meine Dissertati-
on zu Abstimmungen in der Schweiz ver-
fasst auf der Grundlage von Nachbefragungen. Zudem habe 
ich über ein Dutzend Vox/Voto-Analysen erstellt. Dabei han-
delt es sich um die vom Schweizer Bundesrat in Auftrag ge-
gebenen Nachbefragungen zu den eidgenössischen Volks-
abstimmungen. Zuletzt war ich bei den Nachbefragungen 
zu Abstimmungen im Kanton Aargau als Projektleiter tätig. 
Auch habe ich eine Weile lang beim Meinungsforschungsin-
stitut sotomo gearbeitet, wo ich einige Onlinebefragungen 
durchgeführt habe. 

«Hier geht alles viel schneller»: 
Umfrageforschung in Liechtenstein

Wie hat sich die Methodik der Umfrageforschung, aber 
auch die öffentliche Rezeption von Umfragen in dieser Zeit 
verändert? 
Philippe: Die grösste Änderung betrifft sicherlich die zuneh-
mende Bedeutung von Onlineumfragen, während Telefon-
umfragen zwar nach wie vor wichtig sind, aber an Stellen-
wert eingebüsst haben. Beide Ansätze haben ihre Vor- und 
Nachteile. So werden z. B. mit Telefonumfragen eher ältere 
Personen erreicht und mit Onlineumfragen eher jüngere. 

Repräsentativität ist ein zentraler Begriff in der Umfra-
geforschung. Wie ist der Begriff zu verstehen und welche 
Bedeutung misst ihr dem Begriff zu? 
Thomas: Tatsächlich ist der Begriff der Repräsentativität 
nicht genau definiert. Meist wird darunter verstanden, dass 
die befragte Stichprobe hinsichtlich der interessierenden 

Merkmale ein möglichst unverzerrtes Ab-
bild der Grundgesamtheit darstellt. In der 
Statistik wird mit repräsentativ indessen 
der Prozess der Stichprobenziehung ge-
meint: Eine zufällig gezogene Stichprobe 
ist repräsentativ. Generell kann man sa-
gen, dass repräsentative Stichproben im-
mer schwieriger zu realisieren sind, denn 

viele Menschen haben wenig Interesse, an Umfragen teil-
zunehmen. Deshalb müssen diese Stichproben in der Regel 
nachgewichtet werden.

In den Schweizer Medien erhalten Umfragen als Basis von 
Prognosen oft deutlich mehr Aufmerksamkeit als Umfragen 
zur Analyse von Abstimmungen und Wahlen. Das Liech-
tenstein-Institut hat bisher noch nie Abstimmungs- oder 

Umfragen schaffen  
Erkenntnisse, die auf 

anderen Wegen kaum 
zu erhalten sind.  

Philippe Rochat
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Wahlprognosen erstellt und auch in Zukunft sind solche 
nicht geplant. Stattdessen liegt der Fokus auf der nachträg-
lichen Analyse. Wie seht ihr das?
Philippe: Grundsätzlich müssen wir zwischen Prognosen 
und Momentaufnahmen unterscheiden. Bei den allermeis-
ten Umfragen im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen 
handelt es sich um Momentaufnahmen, die nicht direkt als 
Prognose im Sinne einer Vorhersage der weiteren Entwick-
lung verwendet werden können. In der öffentlichen Rezep-
tion werden sie aber häufig als Prognosen wahrgenommen. 
Im Kontext von Wahlen und Abstimmungen erachte ich den 
allgemeinen Erkenntnisgewinn einer nachträglichen Analy-
se als grösser und würde die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen primär dafür und weniger für Prognosen einsetzen, 
die von vielschichtigen, oft nur indirekt überprüfbaren Vor-
aussetzungen ausgehen. 

Thomas: Hinzu kommt, dass Prognosen politisch viel brisan-
ter sind als Nachbefragungen. Vielerorts herrscht nämlich 
der Glaube vor, dass Prognosen das Wahlverhalten beein-
flussen können. Deshalb wird bei einer Prognose – bei der 
es ja notwendigerweise auch Verlierer geben muss – der 
Vorwurf fast schon zwangsläufig aufkommen, dass das In-
stitut sich in den Meinungsbildungsprozess einmische. Des-
halb lässt man lieber die Finger davon.

Wenn ihr die Umfrage zu den diesjährigen Landtagswahlen 
betrachtet, was ist euch hier besonders aufgefallen? 
Philippe: Zunächst hat mich das grosse Interesse gefreut. 
Dass mehr als zehn Prozent der Wählenden aus allen 
Schichten an der Umfrage teilgenommen haben, ist im in-
ternationalen Vergleich einzigartig. 

Thomas: Was ich zudem bemerkenswert fand, ist: Die Erhe-
bung der Befragungsdaten war am Wahl-
sonntag schon abgeschlossen und bereits 
ein paar Tage später gab es die ersten 
Ergebnisse, die auch den Medien vorge-
stellt wurden. Meistens ist eine solche 
Befragung erst zwei, drei Wochen nach 
dem Wahl- oder Abstimmungssonntag 
abgeschlossen und die Analyse erscheint 
dann ein oder zwei Monate später, also 
zu einem Zeitpunkt, wo das mediale Inte-
resse schon ziemlich erkaltet ist. Hier aber geht es viel, viel 
schneller. 

Die Umfrageforschung hat sich in der Vergangenheit stark 
verändert, indem z. B. vermehrt Onlineumfragen durchge-
führt werden. Werden sich diese Prozesse fortsetzen? Wird 
es auch in fünf Jahren noch Meinungsumfragen geben und 
wie werden diese ausschauen? 
Philippe: Ich gehe davon aus, dass es auch in Zukunft noch 
Umfragen geben wird. Zweifellos gewinnen neue Techno-
logien wie etwa Big Data oder künstliche Intelligenz weiter 
an Bedeutung. Aber nur via Umfragen können die Meinun-

gen einer grösseren Anzahl von Personen direkt erhoben 
werden. In Zukunft wird es zusehends zur Kombination ver-
schiedener methodischer Ansätze kommen – inklusive der 
Umfragen. 

In Liechtenstein beziehen sich Umfragen meist auf einen 
konkreten Anlass wie z. B. Wahlen oder Abstimmungen 
oder Studien zu einem konkreten Thema. Im Unterschied 
dazu gibt es mit der Volkszählung und der Gesundheitsbe-
fragung eigentlich nur zwei standardisierte Bevölkerungs-
befragungen, die regelmässig durchgeführt werden. Ist 

dies ein Manko? 
Philippe: Das muss kein Manko sein. Es 
macht wenig Sinn, Umfragen nur der Um-
frage willen durchzuführen. Ob eine Um-
frage durchgeführt wird oder nicht, muss 
vom konkreten Bedürfnis abhängen. 

Umfragen sollten keinen Selbstzweck er-
füllen und auch nicht nur den Interessen 
von Forscherinnen und Forschern dienen. 

Aber was können Umfragen für Wissenschaft, Politik und 
Öffentlichkeit tatsächlich leisten?  
Philippe: Umfragen schaffen Erkenntnisse, die auf ande-
ren Wegen kaum zu erhalten sind. Sie zeigen Trends, Stim-
mungen und Meinungsbilder auf und tragen zur Erklärung 
gesellschaftlicher, politischer und kultureller Phänomene 
bei. Dies soll selbstverständlich nicht heissen, dass einzelne 
Umfragen über alle Zweifel erhabene Evidenzen darstellen. 
Sie sind aber ein wichtiges Hilfsmittel bei der Einordnung 
sozialer Phänomene in den grösseren gesamtgesellschaft-
lichen Kontext. 

Bei einer Prognose kommt 
häufig der Vorwurf der 
Einmischung. Man lässt 
lieber die Finger davon. 

Thomas Milic
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«Die Volkswirtschaftslehre kann Substanzielles  
zur wirtschaftlichen Krisenbewältigung beitragen»

Andreas Brunhart und Martin Geiger haben sich seit dem 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie mit den Folgen für 
Liechtensteins Wirtschaft beschäftigt. Zu welchen Schluss-
folgerungen kommen die beiden Ökonomen nach über ei-
nem Jahr der Auseinandersetzung mit der Corona-Krise? 

Die Corona-Pandemie hat der volkswirtschaftlichen For-
schung grosse Aufmerksamkeit beschert. Manchmal hatte 
ich den Eindruck, dass Volkswirte noch öfter in den Medien 
waren als Epidemiologen. Teilt ihr diesen Eindruck? 
Martin Geiger: Das Corona-Virus und sei-
ne Ausbreitung stellen vordergründig na-
türlich ein medizinisches Problem dar. Die 
Massnahmen gegen das Virus wirken sich 
allerdings auf nahezu alle Lebensbereiche 
aus, so auch auf die Wirtschaft. Global 
gesehen bedeutet die Corona-Krise den 
grössten Wirtschaftseinbruch seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Insofern ist es nicht 
überraschend, dass Ökonominnen und 
Ökonomen besonders gefordert sind, sich mit der Coro-
na-Krise zu beschäftigen. Und das ist auch gut. 

Die Volkswirtschaftslehre kann Substanzielles zur Bewälti-
gung der Krise beitragen. Die Profession hat viel aus den 
vergangenen Krisen, besonders aus der Finanzkrise, gelernt 
und sich weiterentwickelt. Sie hat nun einen differenzier-
teren und weniger abstrakten Blick auf die Wirtschaft. In 
Hinblick auf Wirtschaftskrisen hat die Volkswirtschaftsleh-
re in den letzten Jahren viele Faktoren identifiziert, die die 
Krisenanfälligkeit der Wirtschaft reduzieren und die wirt-
schaftliche Erholung fördern. Nun gilt es diese Erkenntnisse 
in der Krisenbewältigung umzusetzen. 

Andreas Brunhart: Bei der Analyse der Corona-Krise haben 
sich in der wissenschaftlichen Diskussion viele Disziplinen 
plötzlich stärker tangiert als sonst üblich. Natürlich sollte 
man sich als Ökonom nicht als «Teilzeitepidemiologe» auf-
spielen, wie auch umgekehrt nicht. Trotzdem hat die Wech-
selwirkung von Epidemiologie und Ökonomie viele neue 
interessante Erkenntnisse gebracht. Eine weitere Herausfor-
derung für den angewandten Bereich der Volkswirtschafts-
lehre war der hohe Bedarf an volkwirtschaftlichen Einord-

nungen und Prognosen bei gleichzeitig 
dünner und unsicherer Datenlage, welcher 
viele angewandte Volkswirte unter Zug-
zwang gebracht hat, was Geschwindigkeit 
und Validierung ihrer Modelle betrifft. Ich 
denke aber, dass unsere wissenschaftliche 
Zunft und die etablierten Analyse- und 
Prognoseinstitute sehr sachlich blieben 
und sich insgesamt gut geschlagen haben.

Weltweit haben die Staaten ganz unter-
schiedlich auf die Corona-Pandemie reagiert. Während 
manche Staaten selbst bei sehr geringen Fallzahlen einen 
Lockdown verordneten, waren die Einschränkungen in an-
deren Staaten deutlich geringer. Auch in Europa gab es hier 
grosse Unterschiede. Was hat sich eurer Meinung nach aus 
volkswirtschaftlicher Sicht eher bewährt? 
Andreas: Eindämmungsmassnahmen haben unterschiedli-
che Beweggründe. In erster Linie natürlich medizinische. Sie 
können aber auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein. 
Eine prominente These im Kontext des ersten Lockdowns 
dazu lautet: Je flacher die Pandemiekurve, desto stabiler 
die Konjunkturkurve. Aus dieser Sicht bedeuten niedrige 

Aus volkswirtschaftlicher 
Sicht sind Unsicherheit und 

damit verbunden tiefere 
Investitionen problema-

tischer als vorübergehen-
de Einschränkungen.  

Andreas Brunhart
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«Die Volkswirtschaftslehre kann Substanzielles  
zur wirtschaftlichen Krisenbewältigung beitragen»

Ansteckungsraten gleichzeitig geringere negative Effekte für 
die Wirtschaft. Wie man aus früheren Pandemien weiss und 
jetzt auch wieder feststellen konnte, besteht der Zielkonflikt 
zwischen Wirtschaft und Gesundheit – wenn überhaupt – 
nur kurzfristig. Die Annahme dahinter ist, dass durch rigo-
roses Vorgehen gegen die Verbreitung der Pandemie wirt-
schaftliche Beeinträchtigungen nur temporär notwendig 
sind und nach einer effizienten Eindämmung die Wirtschaft 
rasch wieder an Fahrt aufnehmen kann. Zudem herrscht ja 
auch bei den Konsumenten Zurückhaltung aus Angst vor 
Ansteckung (z. B. Restaurantbesuch) und finanzieller Vor-
sicht in ökonomisch unsicheren Zeiten. 

Aus volkswirtschaftlicher Perspektive sind die Unsicherheit 
und damit verbunden tiefere Investitionen und sinkender 
Konsum das grössere Problem als zeitweise Einschränkun-
gen/Schliessungen. Natürlich sind die Auswirkungen von 
Lockdowns regional nicht überall gleich. Volkswirtschaften 
mit höherem Anteil von Tourismus, Gastronomie und Un-
terhaltung (z. B. Österreich, Italien) werden von Lockdowns 
selbstredend schlimmer getroffen als solche mit geringe-
rem (z. B. Schweiz, Liechtenstein).

Nicht nur die Einschränkungen, auch die Massnahmen zur 
Stützung der Wirtschaft unterscheiden sich. Gibt es hier be-
reits ein Best-Practice-Beispiel oder ist es dazu noch zu früh? 
Andreas: Es ist in der wissenschaftlichen Debatte weitge-
hend unbestritten, dass der Staat in einer Situation, wie wir 
sie 2020 erlebten, der Privatwirtschaft unter die Arme grei-
fen soll. Dies auch, um die wirtschaftlichen Wirkungen von 
gesundheitspolitischen Massnahmen des Staates zu kom-
pensieren, aber nicht nur. Mit den ergriffenen Massnahmen 
soll sichergestellt werden, dass die Effekte von Corona und 
der gesundheitspolitischen Reaktion darauf 
möglichst keine nachhaltigen Auswirkun-
gen auf das Wirtschaftswachstum haben. 
Massnahmen wie Kurzarbeit und Fixkosten-
zuschüsse, die den Unternehmen helfen, 
behördliche Schliessungen zu überbrücken, 
haben sich bewährt. Dementsprechend 
wurde den europäischen Regierungen, 
die solche und weitere angebotsorientierte Massnahmen 
umgesetzt haben, für ihre wirtschaftliche Stützungsreak-
tion von internationalen Experten ein positives Zeugnis 
ausgestellt. Welches Ausmass, welche Ausgestaltung und 
Dauer der Stützungsmassnahmen optimal sind, hängt aus 
volkswirtschaftlicher Sicht allerdings von mehreren Fakto-
ren ab und macht es schwierig, einen Best-Practice-Mix für 
die Wirtschaftspolitik zu formulieren. Insbesondere spielen 
die Phase, in der sich die Wirtschaft infolge des durch die 
Pandemie ausgelösten Einbruchs befindet, die spezifische 
Betroffenheit sowie die strukturellen Spezifika der Volks-
wirtschaft eine wichtige Rolle für die optimale Ausgestal-
tung des wirtschaftspolitischen Eingriffs. Wie meist gibt es 
also keine Patentrezepte. Hier sind pragmatische Lösungen 

grundsätzlich aber immer besser als einfache ideologische 
Parolen für oder gegen den Staat.

Wie würdet ihr die Massnahmen, die Liechtenstein ergrif-
fen hat, hier einordnen? 
Martin: Die liechtensteinische Regierung hat beim Schnü-
ren des Massnahmenpakets aus ökonomischer Sicht vieles 
richtig gemacht. Angebotsorientierte Stützungsmassnah-
men zur Überbrückung der behördlichen Schliessungen 
waren ähnlich ausgestaltet wie in der Schweiz, Deutschland 
oder Österreich und wurden rasch umgesetzt. So konnten 

unverschuldete und pandemiebedingte 
Entlassungen und Insolvenzen verhindert 
werden. Während nun in anderen Län-
dern die Wirtschaftspolitik zu konjunktur-
stimulierenden Massnahmen übergeht, 
sind in Liechtenstein bis dato keine ent-
sprechenden Massnahmen geplant. Da 

es in Liechtenstein mit seiner hohen Aussenhandelsorien-
tierung und dem kleinen Binnenmarkt nur einen geringen 
wirtschaftspolitischen Hebel gibt, wäre antizyklische Kon-
junkturpolitik aber auch nur eingeschränkt wirksam. 

Innerhalb der volkswirtschaftlichen Forschung haben in 
der Corona-Krise vor allem die Konjunkturprognosen viel 
Aufmerksamkeit erhalten. Auch ihr habt euch in eurer 
Forschung stark auf die Berechnung der konkreten Aus-
wirkungen der Corona-Krise konzentriert. Warum ist es 
denn eigentlich so wichtig zu wissen, ob das Bruttoinlands-
produkt in der Krise nun um vier, acht oder zwölf Prozent 
eingebrochen ist? 
Martin: Das Ausmass einer Krise zu kennen ist aus meiner 
Sicht der erste Schritt, um die spezifische Betroffenheit zu 

Das Ausmass einer Krise 
zu kennen ist der erste 

Schritt, um die spezifische 
Betroffenheit zu verstehen. 

Martin Geiger
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Im Auftrag der Regierung führ-
te das Liechtenstein-Institut 
im Mai 2020 eine Blitzumfrage 
bei Betrieben und Unterneh-
men Liechtensteins durch. 
Abgefragt wurden die Erfah-
rungen mit der Corona-Pande-
mie, die weiteren Aussichten, 
die Beanspruchung und Wirk-
samkeit der staatlichen Hilfen 
und die Kommunikation von 
Regierung und Behörden. 

verstehen. Erst wenn man die Höhe und die Art des Wirt-
schaftseinbruchs kennt, kann man ihn beispielsweise über 
Länder hinweg vergleichen und evaluieren, welche Fakto-
ren die Unterschiede in der Betroffenheit erklären. Es gibt 
aber auch praktische Gründe, warum man gegenwärtige  
Entwicklungen des Bruttoinlandsprodukts möglichst gut 
kennen sollte, zum Beispiel bei der Budgetierung der öf-
fentlichen Haushalte, der Beurteilung der Finanzmarktsta-
bilität oder bei Länderratings z. B. durch Standard & Poor’s. 
Zudem ist jede gesicherte Information oder Analyse wichtig 
für Produzenten wie auch Konsumenten, um die herrschen-
de Unsicherheit etwas zu reduzieren.

Inflation und verstärkte Ungleichheit sind nur zwei Schlag-
worte, welche in der Diskussion über die langfristigen Effek-
te der Corona-Pandemie immer wieder verwendet werden. 
Welche langfristigen Effekte erwartet ihr mit Blick auf die 
Weltwirtschaft? An welchen Zeitraum denkt ihr dabei?
Martin: Wie eingangs erwähnt handelt es ich bei der Co-
rona-Krise um den grössten Wirtschaftseinbruch seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Manche Sektoren werden auch noch 
über das Jahr 2021 von der Pandemie beeinträchtigt sein. 
Ausserdem hat die Pandemie nicht nur unmittelbar wirt-
schaftliche, sondern viele sozial negative Aspekte. Die Iso-
lation hat vulnerable Gesellschaftsgruppen besonders hart 
getroffen. Beispielsweise weisen immer mehr ExpertInnen 
auf die langfristigen negativen Effekte auf den Bildungser-
folg vieler Kinder hin. Ausserdem gibt es Evidenz, dass die 
Pandemie die Chancen von Teilzeitbeschäftigten, also vor 
allem Frauen, am Arbeitsmarkt weiter verschlechtert hat. 
Diese und andere gesellschaftliche Aspekte haben Implika-
tionen für das langfristige Wirtschaftswachstum. Ich den-
ke, dass uns die direkten wirtschaftlichen Effekte der Coro-
na-Krise noch die nächsten fünf bis zehn Jahre beschäftigen 
werden, ähnlich wie bei der Finanzkrise 2008. Was die indi-
rekten wirtschaftlichen Effekte auf das langfristige Wachs-
tum angeht, erlaube ich mir aber keine Prognose, das ist 
momentan noch Kaffeesatzleserei.

Andreas: Neben der international ansteigenden Staatsver-
schuldung durch Corona und den Rettungspaketen wird in 
der öffentlichen Diskussion ein meiner Meinung nach wei-
teres grosses Problem übersehen: Auch die Verschuldung 
von privaten Haushalten und Unternehmen ist schon vor 
Corona gestiegen. Ein Entschuldungsprozess ist ein volks-
wirtschaftlich schmerzhafter Prozess, egal ob dieser den öf-
fentlichen oder privaten Sektor betrifft. Um aber mit einem 
positiven Gedanken zu enden: Corona kann offensichtlich 
auch als Transformationsbeschleuniger wirken. Einerseits 
was die planerische Flexibilität von Unternehmen (z.B. Ho-
meoffice oder bezüglich Beschaffungs- und Ablaufprozes-
sen) betrifft. Andererseits aber auch die Digitalisierung ge-
nerell. Und nicht zuletzt besteht eine berechtigte Hoffnung, 
dass die Corona-Krise uns langfristig mehr über ökonomi-
sche und ökologische Nachhaltigkeit und Diversifikation 
nachdenken lässt.

Patricia M. Schiess Rütimann

Der Zollvertrag und die Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus
Wie Schweizer Recht via Zollanschlussvertrag und
Epidemiengesetz in Liechtenstein Anwendung findet

Liechtenstein ist durch den Zollanschlussvertrag eng an die Schweiz gebun-
den. Gestützt auf ihn gelangt das Epidemiengesetz in Liechtenstein zur An-
wendung. Wegen Liechtensteins Souveränität fragt es sich, was dies für die
vom Bundesrat auf Art. 6 und 7 EpG gestützten Massnahmen bedeutet. Wie
gezeigt wird, entfaltet die Kompetenzverschiebung von den Kantonen zum
Bund keine Wirkung gegenüber Liechtenstein. Trotzdem muss Liechtenstein
alle Schweizer Massnahmen gegen das Coronavirus befolgen, die Zollvertrags-
materien beschlagen, also v.a. die Vorgaben zum Personen- und Warenverkehr
und zur Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern.
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Das liechtensteinische reale BIP 
ist gemäss Schätzung im 3. Quartal 
2020 um +14% gegenüber dem 
Vorquartal gewachsen, nachdem 
es im 1. und 2. Quartal unter dem 
Einfluss der Corona-Krise um −4% 
und −14% schrumpfte. Für das 
4. Quartal bestehen aufgrund der 
wieder erhöhten Corona-Ausbrei-
tung und der verstärkten Eindäm-
mungsmassnahmen erhebliche 
Unsicherheiten, was sich auf die 
Prognose des Jahres-BIP Liechten-
steins für 2020 auswirkt. Je nach 
Corona-Szenario im 4. Quartal 
wird für das gesamte Jahr 2020 
eine reale BIP-Jahreswachstums-
rate Liechtensteins von schät-
zungsweise −6.0% im Basisszena-
rio und −8.7% im Negativszenario 
prognostiziert.

Der vorliegende LI Focus gibt 
eine erste Bilanz für das Gesamtjahr 
2020 bezüglich konjunktureller Ent-
wicklung Liechtensteins unter dem 
Einfluss von COVID-19. Bevor die 

Entwicklung des realen BIP Liechten-
steins geschätzt und diskutiert wird, 
erfolgt zunächst eine Analyse der un-
terjährigen, bereits verfügbaren liech-
tensteinischen Konjunkturdaten.

Aktueller Überblick über 
Liechtensteins Konjunkturdaten
Der in Abbildung 1 dargestellte Kon-
junkturindex «KonSens» ist der 
wichtigste unterjährig publizierte 
Indikator für die gesamtwirtschaft-
liche Konjunktur Liechtensteins. 
Der KonSens ist ein konjunktureller 
Sammelindex, der vierteljährlich 16 
liechtensteinische Einzelindikatoren 
in sich vereint und für jedes Quartal 
einen Datenpunkt in Form eines von 
saisonalen Einflüssen und langfris-
tigem Wachstumstrend bereinigten 
Indexwertes generiert. Er zeigt an, 
ob das Quartalswachstum über oder 
unter dem historischen Durchschnitt 
seit 1998 liegt und damit, ob die Wirt-
schaft sich in einem Boom oder einer 
Rezession befindet.

COVID-19 und die liechten-
steinische Volkswirtschaft: 
Eine erste Jahresbilanz 2020
ANDREAS BRUNHART

Die Corona-Pandemie hat die 
Weltwirtschaft hart getroffen. 
Dass auch Liechtenstein als 
kleine, exportorientierte und 
sehr konjunktursensitive Volks-
wirtschaft stark gebeutelt wur-
de, überrascht nicht. Doch wie 
stark war der volkswirtschaftli-
che Einbruch über das Jahr be-
trachtet tatsächlich? In diesem 
LI Focus präsentiert Dr. Andre-
as Brunhart, Forschungsleiter 
Volkswirtschaft am Liechten-
stein-Institut, für Liechtenstein 
erstmals wissenschaftlich fun-
dierte Schätzungen zum realen 
Quartalswachstum des Brutto-
inlandprodukts im Jahr 2020. 

Die Schätzungen zeigen eine 
hohe Varianz: Nachdem das BIP 
im ersten Quartal um −4% und 
im zweiten Quartal um −14% 
gegenüber dem Vorquartal ein-
brach, ist es im dritten Quartal 
um 14% gestiegen. Basierend 
auf der BIP-Szenarienprognose 
für das vierte Quartal ergibt 
sich für das ganze Jahr 2020 
eine Jahreswachstumsrate von 
−6.0% im Basisszenario und 
−8.7% im Negativszenario. Der 
BIP-Einbruch in Liechtenstein 
wird damit nicht stärker als in 
der Finanzkrise 2008/09 aus-
fallen; ganz im Gegensatz zu den 
Nachbarstaaten, wo für 2020 
ein mehr als doppelt so starker 
Wirtschaftseinbruch wie in der 
Finanzkrise erwartet wird. 

Liechtensteins Volkswirt-
schaft scheint somit vermeint-
lich glimpflich durch die Co-
rona-Krise zu kommen. Der 
wirtschaftliche Einbruch war 
aber dennoch stark und die 
Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung bleibt hoch. Umso 
wichtiger ist eine kontinuierli-
che Analyse der wirtschaftlichen 
Auswirkungen. 

Christian Frommelt
Direktor Liechtenstein-Institut

LI FOCUS
3/2020

EDITORIAL

Liechtenstein ist durch den 
Zollanschlussvertrag eng an 
die Schweiz gebunden. Ge-
stützt auf ihn gelangen in 
Liechtenstein neben der Zoll-
gesetzgebung viele weitere 
Schweizer Erlasse wie das 
Epidemiengesetz (EpG). We-
gen Liechtensteins Souveräni-
tät fragt es sich, was dies für 
die vom Bundesrat auf Art. 6 
und 7 EpG gestützten Mass-
nahmen zur Eindämmung der 
Verbreitung des Coronavirus 
bedeutet. 

Der LI Focus 3/2020 liefert ei-
nen aktualisierten Überblick 
über die Konjunktursituation 
Liechtensteins und eine pro-
visorische Jahresbilanz 2020. 
Das liechtensteinische reale 
BIP wuchs gemäss Schätzung 
im 3. Quartal 2020 um 14% 
gegenüber dem Vorquartal. 
Für das 4. Quartal bestehen 
erhebliche Unsicherheiten, 
was sich auf die Prognose des 
Jahres-BIP auswirkt.

In Zusammenarbeit mit dem 
Vaduzer Medienhaus führte 
das Liechtenstein-Institut im 
Juni 2020 zum zweiten Mal 
die sogenannte Lie-Barome-
ter-Umfrage durch. Dabei 
wurden die Teilnehmenden 
auch nach ihrer Einschätzung 
der Corona-Krise gefragt und 
wie sich diese auf ihre eigene 
Situation sowie auf Liechten-
stein als Ganzes auswirkt. 

Download unter www.liechtenstein-institut.li
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Navigator to Direct Democracy

https://www.direct-democracy-navigator.org/

Das Liechtenstein-Institut baut 2021 seine Forschung im 
Bereich der direkten Demokratie mit dem Projekt Navi-
gator to direct Democracy weiter aus. Mit Eike-Christian 
Hornig konnte das Liechtenstein-Institut dafür einen in-
ternational anerkannten Experten für Fragen zur direkten 
Demokratie als neuen Forschungsbeauftragten gewinnen. 

Die Forschung im Bereich der direkten Demokratie hat am 
Liechtenstein-Institut eine lange Tradition. Dies erstaunt 
nicht, verfügt Liechtenstein doch über zahlreiche direkt-de-
mokratische Instrumente, wovon gerade die Volksinitiative 
und das Referendum auch regelmässig genutzt werden. 
Liechtenstein und die Schweiz mögen als Staaten mit ei-
ner besonders ausgeprägten direkten Demokratie gelten. 
Das heisst aber nicht, dass andere Staaten nicht ebenso 
spannende und wichtige direkt-demokratische Instrumente 
kennen. Genau dies soll der Navigator to Direct Democracy 
zeigen, welcher seit Frühjahr 2021 am Liechtenstein-Insti-
tut angesiedelt ist. 

Der Navigator der direkten Demokratie ist ein Kooperati-
onsprojekt mit der Schweizer Demokratie Stiftung (Luzern/
CH) und Democracy International (Köln/D), das im Jahr 2010 
initiiert wurde. Die Open-Source-Plattform bietet unter der 
Adresse www.direct-democracy-navigator.org frei zugäng-
lich einen weltweit einzigartigen Datensatz zur direkten 
Demokratie. Verzeichnet sind die formalen Regelungen von 
1927 direktdemokratischen Instrumenten in 108 Ländern, 
sowohl auf nationaler als auch auf subnationaler Ebene. 

Das Ziel des Navigator-Projektes ist es, wissenschaftlich 
fundierte Informationen über die direkte Demokratie für 
Interessierte aus Forschung, Zivilgesellschaft, Medien und 
Politik zur Verfügung zu stellen. Auf aktuelle Fragen der 
Demokratieforschung, etwa nach der Öffnung oder Schlies-
sung von Input-Kanälen für Bürgerinnen und Bürger, liefert 
der Navigator zentrale Antworten. Mit dem Wechsel an das 
Liechtenstein-Institut als neuem Host ist eine Erweiterung 
des Informations- und Kommunikationsangebotes des Na-
vigators verbunden. Dies sind zum einen mehr Länderin-
formationen, auch hinsichtlich der Demokratiequalität, als 

auch Analysen zu aktuellen Abstimmungen. Auch soll durch 
einen Relaunch der Website und eine Vereinfachung der 
Typologie von direkt-demokratischen Instrumenten die Zu-
gänglichkeit zum Thema verbessert werden. 

Eine zentrale Rolle soll zukünftig die Vernetzung im Feld 
der Direkte-Demokratie-Forschung spielen. Hierbei geht es 
auch um die Stärkung von interdisziplinären Perspektiven 
zwischen Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft. So 
kann mit dem Navigator ein von verschiedenen Punkten 
sichtbarer internationaler Knotenpunkt geschaffen werden. 
Für das Liechtenstein-Institut ist der Navigator deshalb ein 
Prestigeprojekt, welches dem Institut sowie generell dem 
Forschungsstandort Liechtenstein viel internationale Sicht-
barkeit bringen soll. 

Am Institut wird das Projekt zukünftig von Eike-Christi-
an Hornig betreut. Hornig war vorher an Universitäten in 
Deutschland u.a. als Junior- und Vertretungsprofessor tätig 
und forscht seit Jahren zum Verhältnis von direkter und re-
präsentativer Demokratie im internationalen Vergleich. 

Verstärkt seit 2021 den Fachbereich Politik:  
Eike-Christian Hornig. 
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Zum Jubiläum «300 Jahre Fürstentum Liechtenstein» 
führte das Liechtenstein-Institut 2019 eine zehnteilige 
Vortragsreihe durch. Anhand ausgewählter Begriffspaa-
re wurden gesellschaftlich relevante Fragestellungen für 
Liechtenstein diskutiert. Das gemeinsame Motiv der the-
matisch breit gefächerten Vorträge bildete die Auseinan-
dersetzung mit der liechtensteinischen Identität und Ge-
schichte. Die Beiträge wurden 2020 als Band 61 der Reihe 
Liechtenstein Politische Schriften publiziert.

«Wir machen uns mit den Erfahrungen von gestern gemein-
sam auf den Weg in die Zukunft.» Dieser Leitgedanke des 
Jubiläums diente dem Liechtenstein-Institut als Motto der 
Vortragsreihe. Wie die Beiträge zeigen, erweist sich Liech-
tenstein trotz seiner Kleinheit als komplexes, vielschichtiges 
soziopolitisches Gebilde, das in Auseinandersetzung mit 
seinen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und lebens-
räumlichen Gegebenheiten, aber auch unter dem Einfluss 
auswärtiger Vorgaben und Vorbilder eine eigene Identität 
– oder besser: eigene Identitäten – entwickelt hat. 

Der von Fabian Frommelt und Christian Frommelt her-
ausgegebene Band bietet eine vertiefte Reflexion zu ge-
sellschaftlich relevanten Fragestellungen mit Beiträgen zu 
den liechtensteinischen Staatswerdungsjubiläen, zur Aus-
sen- und Innenwahrnehmung Liechtensteins, zu Fragen der 
Verteilungsgerechtigkeit und Armutsbekämpfung, zur Ent-
wicklung von Geschlechterrollen und deren Auswirkungen 
auf Familie und Arbeitswelt, zum Zusammenleben von jun-
gen und alten Menschen in Vergangenheit und Gegenwart, 
zur Entwicklung des Verhältnisses von Fürst und Volk, zum 
Spannungsfeld von Souveränität und Abhängigkeit in der 
liechtensteinischen Aussenpolitik, zur liechtensteinischen 
Vergangenheitspolitik zwischen Modernität und Tradition, 
zur Geschichte der liechtensteinischen Landschaft und de-
ren Nutzung sowie zur Rolle von Migration in der Gesell-
schaft Liechtensteins. 

Mit Peter Gilgen, Sieglinde Gstöhl, Claudia Heeb-Fleck, Wil-
fried Marxer, Heiner Schlegel, Jürgen Schremser, Martina 
Sochin-D’Elia und Paul Vogt konnten ausgewiesen Expertin-
nen und Experten zu Liechtensteins Geschichte, Politik und 
Gesellschaft als Autorinnen und Autoren gefunden werden. 

Gestern – Heute – Morgen: 
Perspektiven auf Liechtenstein

Zu diesem Buch

«Wir machen uns mit den Erfahrungen von gestern gemeinsam auf den
Weg in die Zukunft». Diesen Leitgedanken des Jubiläums «300 Jah re
Fürstentum Liechtenstein» nahm das Liechtenstein-Institut zum An-
lass für eine zehnteilige Vortragsreihe, deren Beiträge in diesem Band
versammelt sind. Der Band bietet eine vertiefte Reflexion über eine
Auswahl für Liechtenstein gesellschaftlich relevanter Fragestellungen,
wobei Erfolge und Misserfolge, Kontinuitäten und Brüche, erfreuliche
und problematische Entwicklungen der liechtensteinischen Geschich -
te und Gegenwart gleichermassen interessieren und Perspektiven auf
zukünftige Herausforderungen eröffnet werden. 

Das breite Themenspektrum des Bandes umfasst die Sichtweise der 
jeweiligen Autorinnen und Autoren auf die Aussen- und Innenwahr-
nehmung des Landes, auf die Fragen von Armut und Reichtum, 
Geschlecht, Alter, Migration, Verfassung und Aussenpolitik, auf die
Landschaftsentwicklung, das Verhältnis von Modernität und Tradi-
tion und die Geschichte der liechtensteinischen Jubiläumsfeiern. Ge-
meinsames Motiv bildet die Auseinandersetzung mit Liechtenstein
und seinen Identitäten.

ISBN 978-3-7211-1099-9
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Morgen: Perspektiven 
auf Liechtenstein  
Vortragsreihe zum Jubiläum 
«300 Jahre Fürstentum Liechtenstein»
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Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft61
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steinische Staatswerdungsjubiläen, 1899–2019. Zwischen 
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nanzplatz und Monarchie als Faktoren der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung Liechtensteins, S. 57–95

Paul Vogt: Armut und Reichtum. Sozialer Ausgleich ist eine 
Daueraufgabe von Staat und Gesellschaft, S. 97–128
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senpolitisches Konzept für Liechtenstein, S. 257–280

Jürgen Schremser: Modernität und Tradition. Vergangen-
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Gestern – Heute – Morgen:  
Perspektiven auf Liechtenstein. 
Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 61

Herausgegeben von Fabian Frommelt und Christian 
Frommelt. Bendern: Verlag der Liechtensteinischen Aka-
demischen Gesellschaft, 2020. 

Erhältlich über: www.buchzentrum.li
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1602: Ein Wissenschaftsmagazin 
für Liechtenstein

Liechtensteins spielt. Insbesondere werden die direktde-
mokratischen Instrumente Liechtensteins mit denjenigen 
der Schweiz verglichen. Obwohl Liechtenstein sich bei der 
Einführung der direkten Demokratie an der Schweiz orien-
tierte, verfügt es im Vergleich zur Schweiz teils über unter-
schiedliche Instrumente und auch eine eigene Kultur der 
direkten Demokratie.

Fabian Frommelt: Die Spanische Grippe, S. 21

Christian Frommelt: Der Europäische Wirtschaftsraum – Ein 
Erfolgsmodell mit unklarer Zukunft, S. 22–25
Die Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftraum wird in 
Liechtenstein als Erfolg betrachtet. Der Beitrag untersucht, 
ob der EWR auch aus integrationstheoretischer Perspektive 
ein Erfolgsmodell darstellt.

Christian Frommelt: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen 
für Liechtenstein, S. 28–29

Christoph Maria Merki: Drei Schlaglichter auf die Mobili-
tätsgeschichte Liechtensteins, S. 26–27

Im Juni 2020 erschien die erste Ausgabe das gemeinsam 
vom Liechtenstein-Institut und von der Universität Liech-
tenstein herausgegebenen Wissenschaftsmagazins 1602. 
Die Beiträge gaben einen Einblick in die Vielzahl an Projek-
ten und Themen, die am Liechtenstein-Institut und an der 
Universität Liechtenstein bearbeitet werden.

Liechtenstein ist zwar klein, bietet aber dennoch eine Fülle 
spannender Fragen. In der ersten Ausgabe des Magazins, 
das einmal jährlich erscheinen soll, geben die beiden Ins-
titutionen einen Einblick in ihre vielfältige Forschungstätig-
keit. Die Bandbreite der in der ersten Ausgabe adressierten 
Themen reicht dabei von der Geschichte der Fürsorgepoli-
tik in Liechtenstein über das Parteienreicht, die Kleinstaa-
tenökonomie und die direkte Demokratie bis hin zu Kapital-
mobilität, Big Data und digitale Technologien. Die Beiträge 
sind über die Tagesaktualität hinaus von Relevanz und sol-
len den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit 
fördern. 

Aus dem Inhalt
Andreas Brunhart: Klein, aber erfolgreich? Ökonomische 
Vor- und Nachteile von Kleinstaatlichkeit, S. 4–8
Entgegen der lange Zeit dominanten Theorie der «Econo-
mies of Scale» können Kleinstaaten wirtschaftlich erfolg-
reich sein. Von den zehn Staaten mit dem weltweit höchs-
ten Bruttonationaleinkommen haben nur drei Staaten mehr 
als eine Million Einwohner*innen.

Patricia Schiess: An der Schnittstelle von Recht und Politik – 
Das Parteienrecht, S. 9–11 
Das Parteienreicht in Liechtenstein hat in den vergangenen 
Jahren durch die Tätigkeit internationaler Organisationen 
wie der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption 
(GRECO) an Relevanz gewonnen. Aber auch innenpolitische 
Entwicklungen werfen immer wieder Fragen auf. 

Emanuel Schädler: Rechtsrezeption, oder: Reparaturen am 
Schiff des Theseus, S. 12

Stephan Scheuzger; Loretta Seglias: Sozialpolitik in einem 
sehr kleinen Staat – Fürsorge in Liechtenstein in historischer 
Perspektive, S. 16–20
Der Beitrag gibt einen ersten Einblick in ein Projekt, das sich 
der Geschichte der Fürsorge widmet, und zeigt auf, wes-
halb dies für Liechtenstein ein besonders interessantes For-
schungsfeld darstellt.

Fabian Frommelt: Ein Blick zurück – Der Zeppelin in Liech-
tenstein, S. 13

Wilfried Marxer: Direkte Demokratie auf dem Vormarsch, 
S. 14–15
Anhand verschiedener Statistiken wird aufgezeigt, wel-
che Rolle die direkte Demokratie im politischen System 

1602. Wissenschaftsmagazin des Liechtenstein-
Instituts und der Universität Liechtenstein
1. Ausgabe, Bendern/Vaduz 2020

Gratisexemplare des Magazins sind beim  
Liechtenstein-Institut erhältlich (Tel. 373 30 22 
oder info@liechtenstein-institut.li) oder per 
Download unter www.liechtenstein-institut.li
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GESCHICHTE

Public History
Politische 
Geschichte

Sozialgeschichte
Wirtschaftsgeschichte

Themenschwerpunkte des Liechtenstein-Instituts

VOLKSWIRTSCHAFT

Konjunktur und Wachstum
Kleinstaaten- 

ökonomie

Öffentliche 
Finanzen

Verteilungsfragen

Volkswirtschaftliche 
Daten

Die Forschung des Fachbereichs Geschichte ist entlang der gängigen Epochen-
gliederung organisiert und berücksichtigt die für Liechtenstein relevanten 
historischen Teildisziplinen. Dazu gehören die politische Geschichte, 
die Wirtschafts-, die Sozial-, die Kultur- und die Wissensgeschichte, 
die unter anderen mit vergleichenden und mit Ansätzen der 
transnationalen Geschichte verbunden werden.

Der Fachbereich Volkswirtschaft untersucht 
die Volkswirtschaft Liechtensteins aus einer 
regional und international vergleichenden Perspektive. 
Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung konzentriert sich aktuell 
vor allem auf makroökonomische Fragen und damit die Entwicklung 
gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge (z. B. Konjunktur und Wachstum) 
und Grössen (z. B. Volkseinkommen und Beschäftigung).

Angewandte Wirtschaftsanalyse

                         Bildungsökonomie

POLITIK

RECHT
Öffentliches 

Wirtschaftsrecht

K L E I N S TA AT E N F O R S C H U N G

Kulturgeschichte                         
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VOLKSWIRTSCHAFT

POLITIK

Aussen- und Europapolitik

Politisches System 
Liechtenstein Politische Kultur, politische 

Partizipation und soziales Kapital

Policy-Analysen und Meinungsforschung

RECHT

Rechts- 
geschichte

Europarecht

Öffentliches 
Wirtschaftsrecht

Verfassungsrecht

Völkerrecht

Verwaltungsrecht

Im Zentrum der politikwissenschaftlichen Forschung stehen die Prozesse und 
Institutionen des politischen Systems Liechtenstein. Die politikwissenschaftliche 

Forschung ist dabei stets um internationale Vergleiche 
bemüht, insbesondere mit den Nachbarstaaten 

Liechtensteins, anderen Kleinstaaten oder 
den Partnern Liechtensteins in 

internationalen Organisationen.

Den Schwerpunkt der 
rechtswissenschaftlichen Forschung 

bildet das öffentliche Recht und damit das 
Verhältnis des Bürgers zum Staat sowie die Ausgestaltung 

der staatlichen Gewalt. Diese Fokussierung ermöglicht Forschung zu 
Themen wie Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte, Verfassungs- 

vergleichung, Völkerrecht, öffentliches Wirtschaftsrecht oder europäische und 
internationale Institutionen.

K L E I N S TA AT E N F O R S C H U N G

Direkte Demokratie

Medien und 
politische 

Kommunikation
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Archivbestand Wilhelm Beck
Rupert Quaderer befasst sich mit der Aufarbeitung eines 
umfangreichen Aktenbestandes aus dem Nachlass von 
Wilhelm Beck. Ziel der Aufarbeitung ist es, ein detailliertes 
Verzeichnis dieses Bestandes, der sich im Besitz von Rupert 
Quaderer befindet, zu erstellen. Die Unterlagen befinden 
sich im Liechtenstein-Institut. 

Verantwortlich: Rupert Quaderer

Die Kaiserliche Administration der 
Reichsgrafschaft Vaduz und der Reichsherrschaft 
Schellenberg (1684–1699/1712). Herrschaft, 
Verwaltung, politische Kultur
Die rund dreissigjährige Periode vom Ende der Vaduzer 
Hexenprozesse 1680 bis zum Verkauf der Herrschaft Schel-
lenberg (1699) und der Grafschaft Vaduz (1712) durch die 
Grafen von Hohenems an das Fürstenhaus Liechtenstein 
wurde bislang nicht vertieft untersucht. Sie war geprägt von 
der Zwangsverwaltung der beiden Herrschaften durch den 
kaiserlichen Kommissar Rupert von Bodman im Auftrag des 
Römisch-deutschen Reichs. Mit dem Ende der Herrschaft 
der Grafen von Hohenems und dem Übergang an das Haus 
Liechtenstein erfolgte in dieser Zeit eine wichtige Weichen-
stellung im Prozess der liechtensteinischen Staatsbildung.

Im Berichtsjahr 2020 wurde in einem begrenzten Zeitrah-
men an der Finalisierung des Manuskripts gearbeitet.

Verantwortlich: Fabian Frommelt (Dissertation)

Die Welt der Sozialpolitik in einem sehr kleinen 
Staat: Fürsorge in Liechtenstein seit dem späten 
19. Jahrhundert
Im Rahmen des dreijährigen Forschungsprojektes unter-
suchen Loretta Seglias und Stephan Scheuzger die bisher 
kaum erforschte Geschichte der Fürsorgepolitik und -praxis 
in Liechtenstein. In einem ersten, durch die Regierung und 
die liechtensteinischen Gemeinden finanzierten Teil hat da-
bei die Rekonstruktion und Analyse der institutionellen und 
organisatorischen Grundlagen der liechtensteinischen Für-
sorgepolitik zwischen den 1860er- und den 1980er-Jahren 
im Zentrum der Arbeit gestanden. Daraus ist eine in erster 
Linie auf der Auswertung von frei zugänglichen Quellenbe-
ständen im liechtensteinischen Landesarchiv basierende 
Monografie entstanden, die im Frühjahr 2021 in der Reihe 
«Beiträge Liechtenstein-Institut» veröffentlicht wird und 
neue Einsichten in die Geschichte der Sozialpolitik in Liech-
tenstein freigibt. In einem weiteren Schritt werden davon 
ausgehend die Entwicklungen des Fürsorgewesens in einer 

Projekte im Fachbereich Geschichte

breiteren Perspektive auf die Vielheit der relevanten politi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen, ideellen, wissenschaft-
lichen und bürokratischen Zusammenhänge betrachtet. 
Eine derartige «Gesamtschau» des komplexen Phänomens 
der Fürsorge, die bisher noch zu keinem nationalen Rahmen 
geleistet worden ist, birgt ein hohes Erkenntnispotenzial. 

Verantwortlich: Stephan Scheuzger, Loretta Seglias

Gestern – Heute – Morgen: Perspektiven auf 
Liechtenstein. Vortragsreihe zum Jubiläum «300 
Jahre Fürstentum Liechtenstein»
«Wir machen uns mit den Erfahrungen von gestern ge-
meinsam auf den Weg in die Zukunft». Dieser Leitgedanke 
zieht sich durch das offizielle Programm des Jubiläums «300 
Jahre Fürstentum Liechtenstein». Die Verknüpfung des Ges-
tern mit dem Heute und dem Morgen nahm das Liechten-
stein-Institut zum Anlass für eine vertiefte Reflexion über 
das Land und seine Menschen: In einer Serie von zehn 
Vorträgen wurden verschiedene für Liechtenstein gesell-
schaftlich relevante Fragestellungen diskutiert, wobei Erfol-
ge und Misserfolge, Kontinuitäten und Brüche, erfreuliche 
und problematische Entwicklungen der liechtensteinischen 
Geschichte und Gegenwart gleichermassen interessierten.

Aus den Manuskripten der einzelnen Vorträge resultierte 
ein Sammelband, der 2020 als Band 61 der Reihe «Liech-
tenstein Politische Schriften» veröffentlicht wurde. 

Verantwortlich: Fabian Frommelt, Christian Frommelt

Historisches Lexikon des Fürstentums  
Liechtenstein – Online-Lexikon
Das Historische Lexikon des Fürstentums Liechtenstein 
(HLFL) erschien im Januar 2013 in zwei gedruckten Bänden. 
Das HLFL bündelt das geschichtliche Wissen über das Land 
und seine Menschen von den Anfängen bis zur Gegenwart 
in rund 2600 thematischen, biografischen und geografi-
schen Artikeln. Das Lexikon enthält Sachartikel zu Themen 
aus Staat und Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Kultur 
und Kirche, Natur und Umwelt. 

Die digitale Version, die vom Liechtenstein-Institut umge-
sestzt wurde – das Historische Lexikon des Fürstentums 
Liechtenstein online (eHLFL) – ging im November 2018 
unter der Adresse https://historisches-lexikon.li/ online. 
Neben der allgemeinen Betreuung der Website wurden 
verschiedene Aktualisierungen und Ergänzungen vorge-
nommen.

Verantwortlich: Fabian Frommelt
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Liechtenstein jubiliert
Im Nachgang zum Jubiläum «300 Jahre Fürstentum Liech-
tenstein 2019» wurde eine Studie zur Entwicklung und 
Bedeutung historischer Jubiläen in Liechtenstein von 1899 
bis 2019 erstellt (Beiträge Liechtenstein-Institut 47/2020). 
Besonders die ersten Staatswerdungsfeiern von 1899 und 
1912 sowie die Feiern nach dem Zweiten Weltkrieg (1949, 
1956) lösten in der Bevölkerung grosse Begeisterung aus: 
Sie entsprachen dem Bedürfnis, die Eigenstaatlichkeit des 
Kleinstaats nach innen und aussen zu dokumentieren und 
eine liechtensteinische, «nationale» Identität zu stiften und 
zu bekräftigen. 

Insbesondere wurden die Jubiläen zur Legitimierung der 
monarchischen Staatsform und der regierenden Dynastie 
genutzt. Im Dienst dieser zentralen politischen Dimension 
standen lange auch die kognitive, die religiöse und die äs-
thetische Dimension der Jubiläen: Das von der Geschichts-
schreibung verbreitete obrigkeitliche Geschichtsbild wurde 
mit dem Erklärungsmuster der «göttlichen Vorsehung» ge-
stützt und in Festspielen, Umzügen und Kinderprogrammen 
popularisiert.

Verantwortlich: Fabian Frommelt
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steins von 1693 aufgestellt.556 Zur Erinnerung an «200 Jahre Souveränität» folgten 2006 ein 
Gedenkstein von Eckhard Wollwage aus Granit in Schellenberg (Gantenstein)557 sowie ein mit 
Blumen gestaltetes Denkmal mit Inschrifttafel in der Gemeinde Mauren. Schliesslich veranstal-
teten die liechtensteinische Pfadfinderschaft, der Verein Liechtensteinischer Jugendorganisatio-
nen (VLJ) und das «Aha» (Tipps und Infos für Junge Leute) einen Wettbewerb unter regionalen 
Kunstschaffenden zur Realisierung eines «Jugenddenkmals». Daraus ging ein von über 200 Kin-
dern und Jugendlichen mitgestalteter «Souveränitätsbrunnen» beim Bahnhof Schaan als «Ge-
schenk der Jugend an das Land zum 200-jährigen Souveränitätsjubiläum» hervor.558

Eine lange Tradition haben Jubiläumsbriefmarken (seit 1942) und Jubiläumsmünzen (seit 
1956). Deren künstlerische Gestaltung beruhte in der Regel auf der Verwendung fürstlicher Por-

träts und/oder staatlicher Symbolik. Von 
dieser ikonografischen Verbreitung fürst-
licher und staatlicher Herrschaftsansprü-
che wichen die Jubiläumsbriefmarken 
1969 mit der Thematik Wissenschaft und 
Kunst sowie 1999 mit Unterländer Dorf-
ansichten ab. Mit den Oberländer Gemein-
dewappen (2012) und dem Fürstenhut 
(2019) wurde wieder auf staatlich-kom-
munale respektive fürstliche Symbolik zu-
rückgegriffen.559

Weitere Jubiläumsprojekte der bil-
denden Kunst waren ein Phänomen erst 
der dritten Sequenz. Wie erwähnt, stellten 
im September/Oktober 1999 zehn Liech-
tensteiner und Vorarlberger Kunstschaf-
fende zum Unterländer 300-Jahr-Jubiläum 
ihre Werke zum Thema «Meilensteine der 
Geschichte» an der Grenze Tisis–Schaan-
wald aus.560 2006 veranstaltete der «Ver-
ein Schichtwechsel Aktionsraum für neue 

Kunst und Kommunikation» auf Einladung der Arbeitsgruppe Kultur des Organisationskomi-
tees einen Plakatwettbewerb zum Thema «200 Jahre Souveränität». Die Ergebnisse wurden vom 
9. bis 12. November 2006 in der Domus-Galerie in Schaan sowie auf Plakatwänden im öffentli-
chen Raum gezeigt.561

Sport
2006 wurde dem Sport erstmals eine Rolle bei Jubiläumsfeiern eingeräumt: Der am 18. Juni 
im Sportpark Eschen-Mauren vom Liechtensteinischen Olympischen Sportverband (LOSV) zum 
dritten Mal durchgeführte Breitensportanlass «Fit’n’Fun-Day» zählte zu den «Hauptveranstal-
tungen» des offiziellen Jubiläumsprogramms.562 Zudem fanden Fussball-Länderspiele gegen die 
Schweiz (16. August) und Österreich (6. Oktober) statt.563

556 Liechtensteiner Volksblatt vom 18.3.1999, S. 6, 22.3.1999, S. 1.
557 Liechtensteiner Volksblatt vom 2.10.2006, S. 3.
558 Liechtensteiner Volksblatt vom 28.1.2006, S. 4, 13.5.2006, S. 6, 17.6.2006, S. 29, 17.7.2006, S. 3, 20.7.2006, S. 3.
559 Vgl. dazu genauer unten Abschnitt IV.5.a).
560 Liechtensteiner Volksblatt vom 14.9.1999, S. 9.
561 Liechtensteiner Volksblatt vom 23.2.2006, S. 6, 8.11.2006, S. 21, 11.11.2006, S. 36. 
562 200 Jahre Souveränität, Veranstaltungskalender, 2006, S. 17; Liechtensteiner Volksblatt vom 9.5.2006, S. 13, 

13.6.2006, S. 21, 19.6.2006, S. 1, 4f.
563 Liechtensteiner Volksblatt vom 19.6.2006, S. 1.

«souverän untertan»: Regina Marxers Siegerbeitrag zum Plakatwett-
bewerb des Vereins Schichtwechsel aus Anlass des Jubiläums «200 Jah-
re Souveränität» 2006 (Kunstkarte «200 Jahre Souveränität» © Regina 
Marxer, Vaduz/Frauen in guter Verfassung).

Regina Marxer, 2006
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f) Kinder- und Schülerveranstaltungen
Grosse Bedeutung wurde bereits in der zweiten Sequenz dem Einbezug von Kindern und Ju-
gendlichen in die Feierlichkeiten beigemessen, sei es passiv als Besucher von Anlässen, sei es 
aktiv bei Gedicht- und Liedvorträgen, als Teilnehmer von Festumzügen oder beim Spalierstehen 
als Pfadfinder bei offiziellen Feiern.

Die Beteiligung von Kindern machte nicht nur die ideologische Konzeption des Fürsten 
als Landesvater und der Bevölkerung als unter dessen Schutz stehenden Kindern augenfällig,564 
sondern diente vor allem der intergenerationellen Weitergabe von Traditionen, Werten und 
Identität. Historische Jubiläen erwiesen sich dadurch als «lebendige[ ] Stütze des kulturellen 
Gedächtnisses».565 Dies macht die grosse Bedeutung verständlich, die 1956, 1962 und 1969 
den «Kinderfesten» beigemessen wurde: In ihnen verbanden 
sich sinnlich-spielerische Erlebnisse mit staatlicher Identi-
täts- und Wertevermittlung. Dies gilt auch für die Kinder- und 
Schüleranlässe der dritten Sequenz, in der zudem vermehrt 
Ansätze des «historischen Lernens» im Sinne der modernen 
Geschichtsdidaktik zum Zug kamen: die Förderung der Fra-
ge-, Methoden-, Interpretations-, Orientierungs- und Beurtei-
lungskompetenz sowie des Verständnisses der gegenwärti-
gen Geschichtskultur.566

Am ersten Kinderfest anlässlich der Souveränitätsfeier 
vom 8. September 1956 auf dem Vaduzer Marktplatz nahmen 
rund 2500 Kinder teil, die «einige tausend Erwachsene» mit 
ihren Darbietungen erfreuten. Dazu gehörten ein Kinderum-
zug mit Fahnen und Wappen, Sagen und Brauchtum, sowie 
ein von der sechsjährigen Prinzessin Nora eröffneter Ballon-
wettbewerb.567

Ernsthafter ging es sechs Jahre später beim Kinderfest 
zum 250-Jahr-Jubiläum von 1962 zu und her, welches am 24. 
Oktober durchgeführt wurde, dem Geburtstag von Fürstin 
Gina. Neben Zeichen-, Heimatkunde- und Sportwettbewer-
ben sowie gesanglichen und musikalischen Darbietungen der 
2600 Schülerinnen und Schüler aus allen Gemeinden gab es zwar auch einen Ballonwettbewerb 
und einen kleinen «Vergnügungspark mit Karussell und Autobahn». Die Kinder wurden aber 
gleich in drei Ansprachen auf ihre Verantwortung für die Zukunft hingewiesen: Fürst Franz Josef 
II. wünschte der Jugend als «Präger der Zukunft» ein Leben «in Frieden und Glück in der Hei-
mat Liechtenstein». Landtagspräsident Martin Risch rief zu Heimatliebe und Heimatstolz auf, 
dankte «unserem lieben Gott [...], daß er uns so glücklich durch alle Fährnisse geführt» habe, 
und mahnte die Kinder, «treu zur Heimat und dem Fürstenhaus zu stehen, wie dies unsere Väter 
und Ahnen taten». Regierungschef Gerard Batliner äusserte, nachdem er auf die kulturellen und 
technischen Errungenschaften der vergangenen 250 Jahre hingewiesen und zu Solidarität mit 
den Benachteiligten der Welt aufgerufen hatte, den «Wunsch, dass diese Verbindung [von Land 
und Fürstenhaus] auch in Zukunft in Freiheit und Friede fortbestehen möge zum Segen unserer 
gemeinsamen Heimat Liechtenstein».568

1969 konnte das auf den 12. Juli festgesetzte Kinderfest mit Wettspielen und Vergnü-
gungspark für alle Schulkinder des Landes wegen schlechter Witterung nur teilweise durchge-

564 Vogt, «… das Band weben», 2012, S. 153.
565 Assmann, Schatten der Vergangenheit, 2006, S. 234.
566 Drüding, Gedenktage und Jubiläen, 2020, S. 26f.
567 Liechtensteiner Volksblatt vom 11.9.1956, S. 1; Liechtensteiner Vaterland vom 12.9.1956, S. 1. Vgl. auch Ospelt, 

Der geschichtliche Hintergrund, 2012, S. 171.
568 Liechtensteiner Vaterland vom 17.10.1962, S. 2, und vom 27.10.1962, S. 1; Liechtensteiner Volksblatt vom 

25.10.1962, S. 1, und vom 27.10.1962, S. 1f. Vgl. Ospelt, Der geschichtliche Hintergrund, 2012, S. 171, 173.

Tanzvorführung am Kinderfest aus Anlass des 
Jubiläums «150 Jahre Souveränität» auf dem 
Marktplatz in Vaduz, 8. September 1956 (LI LA 
B_274_001_008, Foto: Landesarchiv, Fotograf un-
bekannt).

Blick in die Publikation «Liechtenstein jubiliert»

https://historisches-lexikon.li
Das Historische Lexikon des Fürstentums Liechtenstein 
online (eHLFL) erfreut sich stetig steigender Nutzerzah-
len. Pro Monat verzeichnet die Website über 8000 Be-
sucher*innen. Seit der Online-Stellung im November 
2018 hat sich die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer somit 
vervielfacht. Auch wurden bereits einige Aktualisierun-
gen vorgenommen. Im Jahr 2021 sollten diverse weitere 
Aktualisierungen sowie neue Artikel und Medienbeiträ-
ge hinzukommen. Das Liechtenstein-Institut kann dabei 
auf die grosszügige Unterstützung von Liechtensteiner 
Gemeinden zählen. 
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Auswirkungen des Brexit auf Liechtenstein sowie 
den EWR
Am 23. Juni 2016 stimmte eine knappe Mehrheit der 
Stimmberechtigten des Vereinigten Königreichs für dessen 
Austritt aus der Europäischen Union (EU). Der sogenannte 
Brexit beschäftigt seither die europäische Politik und ist 
auch ein zentrales Thema in der politik- und rechtswissen-
schaftlichen Forschung. Im Rahmen des Projekts werden 
die Auswirkungen des Brexit auf Liechtenstein und den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) untersucht. 

Im Jahr 2020 erfolgten im Rahmen des Projekts mehrere 
Publikationen und Medienbeiträge. Dabei wurden auch die 
für Liechtenstein relevanten Handelsbeziehungen Schweiz–
Vereinigtes Königreich beleuchtet. Ferner wurde zusammen 
mit der Brititschen Botschaft in Bern am Liechtenstein-Insti-
tut ein Workshop zu den künftigen Beziehungen des Verei-
nigten Königreichs mit Liechtenstein durchgeführt.   

Verantwortlich: Christian Frommelt, Georges Baur

Das Dreieck Schweiz–Liechtenstein–EU
Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein 
sind äusserst eng, was sich auch in der hohen Anzahl ge-
meinsamer Abkommen widerspiegelt. In der Europapolitik 
wählten Liechtenstein und die Schweiz jedoch unterschied-
liche Wege. Während Liechtenstein am 1. Mai 1995 dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beitrat, basieren die 
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU weitgehend 
auf bilateralen Abkommen, welche im Vergleich zum EWR 
insgesamt weniger umfassend und vor allem weniger stark 
institutionalisiert sind. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wird untersucht, wie 
die unterschiedlichen Beziehungen der Schweiz und Liech-
tensteins im Verhältnis zur EU die bilateralen Beziehungen 
Schweiz–Liechtenstein prägten. Im Jahr 2020 wurde ein 
Thesenpapier erstellt. Ausserdem wurde ein Sammelband-
beitrag erstellt, welcher 2021 veröffentlicht werden soll. 

Verantwortlich: Georges Baur, Christian Frommelt

Direkte Demokratie in Liechtenstein
Das Liechtenstein-Institut versucht, nationale Volksabstim-
mungen mit Umfragen und Abstimmungsanalysen zu be-
gleiten. Im Jahr 2020 betraf dies eine Triple-Abstimmung zur 
S-Bahn, zur doppelten Staatsbürgerschaft und zur Initiative 
HalbeHalbe vom 30. August 2020.  Die Umfrage erfolgte als 
Onlineumfrage in Zusammenarbeit mit dem Liechtenstei-
ner Vaterland. Die Ergebnisse wurden in LI Aktuell 1/2020, 
2/2020 und 3/2020 publiziert.

Es bestehen weiterhin enge Kontakte zur Schweizerischen 
Demokratiestiftung. Die aktive Teilnahme des Instituts am 

kommenden Global Forum on Direct Democracy in Bern ist 
vorgesehen, wobei der Termin coronabedingt bereits mehr-
mals verschoben werden musste.

Der Länderfall Liechtenstein wird im geplanten Handbuch 
«Legal Instruments of Direct Democracy» (Koordinator: 
Prof. Daniel Möckli) präsentiert.

In der Festschrift für den deutschen Politikwissenschaftler 
Otmar Jung wird ebenfalls ein Beitrag über direkte Demo-
kratie in Liechtenstein erscheinen, wobei vor allem ein Ver-
gleich zwischen Liechtenstein und der Schweiz im Zentrum 
steht.

Ferner wurde ein Beitrag über die direktdemokratischen 
Instrumente Liechtensteins und deren Anwendung im Jahr-
buch für direkte Demokratie (Hg. Nadja Braun Binder et al.) 
publiziert.

In Vorbereitung ist ein Sammelband über direkte Demokra-
tie auf lokaler Ebene (Hg.: Christophe Premat), in welchem 
auch ein Beitrag über die rechtliche Situation und die Ab-
stimmungen auf Gemeindeebene in Liechtenstein erschei-
nen wird.

Verantwortlich: Wilfried Marxer

EFTA-Studies.org 
Die Website EFTA-Studies.org thematisiert die Integration 
der vier EFTA-Staaten Liechtenstein, Island, Norwegen und 
Schweiz in Europa. Durch den anstehenden Austritt des Ver-
einigten Königreichs aus der EU haben Integrationsmodelle 
ausserhalb der EU an Relevanz gewonnen. Umso wichtiger 
ist deshalb die Analyse der Institutionen und Prozesse, mit 
welchen die EFTA-Staaten am europäischen Integrations-
prozess partizipieren. 

EFTA-Studies.org soll Forschungsergebnisse zu den EF-
TA-Staaten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen 
und den Austausch zwischen Forschern sowie Akteuren aus 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fördern. Die Web-
site wurde vom Liechtenstein-Institut initiiert und soll sich 
schrittweise in ein Netzwerk mit verschiedenen Institutio-
nen aus den EFTA-Staaten entwickeln. 2020 wurden insge-
samt 14 neue Beiträge auf der Website publiziert.

Verantwortlich: Christian Frommelt

Funktionsweise der Prozesse und Institutionen des 
EWR sowie externer differenzierter Integration 
Das Projekt analysiert die Funktionsweise der unterschied-
lichen Integrationskonzepte der EFTA-Staaten Island, Liech-
tenstein, Norwegen und Schweiz sowie der europäischen 
Mikrostaaten Andorra, Monaco und San Marino. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem EWR, welcher sowohl mit 

Projekte im Fachbereich Politik
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Blick auf die erfassten Politikbereiche als auch die instituti-
onelle Zusammenarbeit die weitreichendste Form differen-
zierter Integration darstellt. Welche Politikfelder werden 
vom EWR abgedeckt? Welchen Einfluss haben die Verfah-
ren und Institutionen des EWR auf dessen Funktionsweise? 
Und wie kann die Effizienz in der Verwaltung des EWR-Ab-
kommens erhöht werden? 

Das Projekt setzt die in der Dissertation «In Search of Ef-
fective Differentiated Integration: Lessons from the Euro-
pean Economic Area (EEA)» veröffentlichten Analysen fort 
und verknüpft sie mit aktuellen Fragestellungen insbeson-
dere zu der institutionellen Zusammenarbeit der EWR/EF-
TA-Staaten und der EU sowie deren Auswirkungen auf die 
Souveränität der EWR/EFTA-Staaten und der Integrität des 
EU-Rechts. Im Jahr 2020 erfolgten mehrere Vorträge und 
Kurzpublikationen sowie ein Beitrag im Rahmen der Pub-
likationsreihe des European University Institute in Florenz.  

Verantwortlich: Christian Frommelt

Handbuch: Das politische System Liechtensteins
Die meisten der mehr als 20 Beiträge verschiedener Au-
torinnen und Autoren für das Handbuch zum politischen 
System Liechtensteins sind bereits in erster Fassung vorlie-
gend. Aufgrund von Arbeitsüberlastung konnte das Projekt 
2020 nicht plangemäss abgeschlossen werden. Die Publika-
tion soll 2021 erfolgen. Das Handbuch erscheint im deut-
schen Nomos-Verlag in deutscher Sprache. 

Verantwortlich: Wilfried Marxer, Christian Frommelt

Handbuch Politischer Journalismus 
Das unter der Projektleitung von Prof. Marlis Prinzing und 
Prof. Roger Blum entstehende Handbuch Politischer Jour-
nalismus wird im Herbert von Halem Verlag erscheinen. Der 
Länderbericht Liechtenstein wurde schon 2018 eingereicht, 
der Publikationstermin hat sich jedoch verzögert, sodass 
das Handbuch noch nicht publiziert wurde.

Verantwortlich: Wilfried Marxer 

Innerstaatliche Auswirkungen des europäischen 
Integrationsprozesses 
Das Projekt analysiert die Auswirkungen des europäischen 
Integrationsprozesses auf die innerstaatlichen Prozesse. 
Im Zentrum des Forschungsprojekts stehen dabei die Aus-
wirkungen der EWR- und Schengen-Mitgliedschaft Liech-
tensteins auf dessen Rechtsordnung, Parlamentsarbeit, 
Verwaltung und Wirtschaft. Wie und in welchem Umfang 
beeinflussen europäische Vorgaben das Handeln inner-
staatlicher Politikakteure? Wie hoch ist die wirtschaftliche 

und politische Abhängigkeit Liechtensteins von Europa? 
Welche Spielräume nationaler Regulierung bleiben beste-
hen? Welche Auswirkungen hat die EWR-Mitgliedschaft auf 
Schlüsselbereiche der liechtensteinischen Volkswirtschaft?  

Die Ergebnisse zeigen unter anderem einen sehr hohen Ein-
fluss des EWR-Rechts auf die liechtensteinische Rechtsord-
nung. So verfügten in den letzten 15 Jahren durchschnittlich 
über 30 Prozent der im liechtensteinischen Landesgesetz-
blatt veröffentlichten Gesetze über einen EWR-Impuls.

Verantwortlich: Christian Frommelt

Der liechtensteinische Landtag 
Im Zentrum des Forschungsprojekts steht die deskriptive 
Analyse der Tätigkeit des liechtensteinischen Landtages. 
Das Forschungsprojekt untersucht unter anderem, wie die 
einzelnen Landtagsabgeordneten abstimmen und welche 
parlamentarischen Instrumente sie nutzen. Wie geeint tre-
ten die einzelnen Fraktionen im liechtensteinischen Land-
tag auf? Von welcher Fraktion und welchen Abgeordneten 
wird am meisten Opposition ausgeübt? 

Die Ergebnisse zeigen unter anderem eine aktive Nutzung 
der parlamentarischen Instrumente, wechselnde Koaliti-
onsbildungen sowie eine stark selektive Politisierung der 
Landtagsgeschäfte, wonach sich die politische Debatte 
auf einzelne Geschäfte konzentriert, während die übrigen 
Geschäfte meist ohne grosse Opposition bzw. Diskussion 
verabschiedet werden. Im Rahmen des Forschungsprojekts 
wird ferner eine politische Landkarte Liechtensteins anhand 
verschiedener Dimensionen wie z. B. «links–rechts» sowie 
«konservativ–liberal» erstellt und die Position der einzelnen 
Abgeordneten auf dieser Landkarte ermittelt. Im Jahr 2020 
wurde die Datenerhebung für die Legislaturperiode 2017 
bis 2020 abgeschlossen. Die Ergebnisse sollen im Sommer 
2021 publiziert werden. Erste Erkenntnisse wurden im Rah-
men eines Vortrages zur Politik im Kleinstaat im Dezember 
2020 präsentiert. 

Verantwortlich: Christian Frommelt

Populismus in Liechtenstein
Der Populismus ist zu einer wichtigen Grösse für die Analy-
se politischer Prozesse und Systeme geworden.  Im Rahmen 
des Forschungsprojekts wird untersucht, welche Faktoren 
die Entwicklung von Populismus in Liechtenstein einschrän-
ken oder begünstigen. Das Projekt dokumentiert dazu lau-
fend Wahlkampagnen, Parlamentsdebatten und Medien-
beiträge von Politikerinnen und Politikern in Liechtenstein. 
Erste im Rahmen eines Vortrags präsentierte Ergebnisse 
zeigen dabei, dass Liechtenstein bisher zwar keine populis-
tischen Parteien kennt, die in anderen Ländern von populis-
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tischen Parteien bedienten Themen und Argumentationen 
aber auch die Öffentlichkeit in Liechtenstein beeinflussen 
können. 

Die Arbeiten am Projekt ruhten im Jahr 2020, sollen aber im 
Nachgang der Landtagswahlen 2021 wieder aufgenommen 
werden.

Verantwortlich: Christian Frommelt

Umfrage zu den Volksabstimmungen zur S-Bahn, 
zur doppelten Staatsbürgerschaft und zur 
Initiative HalbeHalbe
In Zusammenarbeit mit dem Liechtensteiner Vaterland wur-
de zu den Volksabstimmungen vom 30. August 2020 eine 
Onlineumfrage durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage 
wurde in den LI Aktuell 1/2020 bis 3/2020 veröffentlicht.

Verantwortlich: Wilfried Marxer

UN-Antirassismuskonvention 
Unter der Leitung von Doris Angst (Schweiz) und Prof.in 
Emma Lantschner (Österreich) erfolgte die Herausgabe ei-
nes deutschsprachigen Kommentars zur Antirassismuskon-
vention der UNO (ICERD) im Nomos-Verlag. Neben der Kom-
mentierung der einzelnen Artikel der Konvention sind auch 
Länderberichte zu Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Liechtenstein enthalten. Die Publikation erfolgte 2020, 
das Buch wurde in Liechtenstein am 18. September 2020 an 
einer Veranstaltung im Flüchtlingsheim unter Anwesenheit 
von Doris Angst vorgestellt.

Verantwortlich: Wilfried Marxer

Wahlen 
Seit 1997 werden Landtagswahlen jeweils mit Meinungs-
umfragen und darauf basierenden Analysen begleitet. Zu 
Gemeindewahlen fand in der Vergangenheit eine weniger 
intensive Beschäftigung statt. Die Gemeindewahlen 2019 
wurden jedoch aufgrund zunehmender Medienanfragen 
zum Anlass genommen, um die Spezifika von Gemeinde-
wahlen (Vorsteher/-innen; Gemeinderäte; Geschäftsprü-
fungskommission) aktuell wie auch in der historischen 
Entwicklung herauszuarbeiten. Bei den Gemeindewahlen 
vom 24. März 2019 war dies mit einer relativ hohen Me-
dienpräsenz verbunden, nicht zuletzt auch am Wahlsonn-
tag in der mehrstündigen Liveberichterstattung von Radio 
Liechtenstein. Im Nachgang zu den Gemeindewahlen 2019 
wurde eine Publikation zur Geschichte und den Ergebnissen 
von Gemeindewahlen in Liechtenstein erarbeitet, die 2021 
in der Reihe «Beiträge Liechtenstein-Institut» erscheint.

Unter der Federführung von Adam Gendzwill, Ulrik Kjaer 
und Kristof Steyvers (Hg.) ist zudem ein «Routledge Hand-
book of Local Elections and Voting in Europe» in Vorberei-
tung, wozu das Liechtenstein-Institut den Länderbeitrag zu 
Liechtenstein liefert.

Im Zusammenhang mit den Landtagswahlen 2021 erstell-
te Christian Frommelt im Herbst 2020 einen Fragebogen 
für die Plattform wahlhilfe.li sowie den Fragebogen zur 
Wahlumfrage von 2021.

Verantwortlich: Wilfried Marxer, Christian Frommelt
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Projekte im Fachbereich Recht

EFTA – An Intergovernmental Platform for Trade 
Relations (Buchprojekt)
Die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) wurde 1960 
unter der Führung des Vereinigten Königreichs als alterna-
tives Modell zur damaligen EWG konzipiert. Heute besteht 
sie noch aus vier Staaten, nämlich Island, Liechtenstein, 
Norwegen und der Schweiz. Für diese ist sie Grundlage ih-
rer Wirtschaftsbeziehungen untereinander, ihrer Freihan-
delsabkommen auf globaler Ebene sowie ihrer jeweiligen 
Beziehungen zur EU.

Neuere Literatur zur EFTA, zumal eine Übersicht über das 
derzeit geltende Recht, insbesondere seit der Revision der 
EFTA-Konvention durch das Vaduzer Abkommen von 2001, 
sucht man vergeblich. Das Buch «The European Free Trade 
Association – An Intergovernmental Platform for Trade Re-
lations» (publiziert 2020) soll hier Abhilfe schaffen und eine 
erste Orientierung ermöglichen.

Verantwortlich: Georges Baur

Geschichte des liechtensteinischen 
Zivilprozessrechts
Unter der Herausgeberschaft von Univ.-Prof. Dr. Huber-
tus Schumacher wurde ein Handbuch zum liechtenstei-
nischen Zivilprozessrecht ausgearbeitet. Das Liechten-
stein-Institut war dabei für den historischen Teil des 
Handbuchs (Geschichte der liechtensteinischen Zivilpro- 
zessordnung) zuständig. 

Das «Handbuch Liechtensteinisches Zivilprozessrecht» er-
schien 2020. 

Verantwortlich: Emanuel Schädler

Das Homogenitätsprinzip in  
EU-Assoziationsverträgen
Das Homogenitätsprinzip ist wohl das wichtigste methodi-
sche Prinzip im EWR-Abkommen. Es soll sicherstellen, dass 
die Rechtsgestaltung und die Interpretation in dem um die 
drei EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen er-
weiterten Binnenmarkt so einheitlich wie möglich, also ho-
mogen, erfolgt. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass 
der Begriff der Homogenität alles andere als klar ist. Die 
Bandbreite erstreckt sich von einem Verständnis der Iden-
tität bis zu z. T. grossen Abweichungen. Dies widerspiegelt 
sich auch in der Rechtsprechung des EFTA-Gerichtshofs, 
welche hinsichtlich der Homogenität keineswegs einheit-
lich ist.

Ziel der Untersuchung ist es, den Begriff der Homogenität 
zu klären und eine dogmatische Grundlage zu erarbeiten, 
aufgrund deren die Anwendung des Homogenitätsprinzips 
in der Praxis zu überprüfen ist, und zu untersuchen, ob das 

Homogenitätsprinzip über das EWR-Abkommen hinaus 
auch auf andere (zukünftige) Assoziationsabkommen der 
EU mit Drittstaaten (Schweiz; Andorra/Monaco/San Mari-
no; Vereinigtes Königreich) angewandt werden kann.

Im Rahmen der neuen Vortragsreihe «Zürcher Vorlesungen 
zum liechtensteinischen Recht» referierte Georges Baur am 
17.11.2020 zum Thema «(Um-)Wege zur Homogenität im 
EWR».

Verantwortlich: Georges Baur

Kirchenrecht/Staatskirchenrecht 
Die Untersuchung widmet sich den Kirchengebäuden der 
römisch-katholischen Landeskirche in Liechtenstein. Sie will 
deren Rechtslage im kanonischen sowie staatlichen Recht, 
insbesondere deren Berührungspunkte, darstellen und den 
Umgang mit dieser Rechtlage in der Praxis anhand von Bei-
spielen prüfen. 

2020 erschien die Publikation «Die Kirchengebäude in 
Liechtenstein zwischen kanonischem und staatlichem Recht 
– Geschichte, Rechtslage, Perspektiven» in der Reihe «Bei-
träge Liechtenstein-Institut», die am Liechtenstein-Institut 
im Rahmen eines Vortrags im Februar 2020 präsentiert 
wurde. 

Verantwortlich: Emanuel Schädler

Liechtensteinisches Verwaltungs verfahrensrecht
Das Forschungsprojekt widmet sich aus wissenschaftlicher 
Sicht dem liechtensteinischen Verwaltungs(beschwerde)- 
verfahren. Einerseits bezweckt es, das geltende Landesver-
waltungspflegegesetz (LVG) von 1922 zu beleuchten und 
insbesondere Hilfestellungen für den Umgang mit ihm in 
der juristischen Praxis zu schaffen. Andererseits ist der Blick 
de lege ferenda auf die derzeit laufende Reform des liech-
tensteinischen Verwaltungsverfahrensrechts und deren 
(Zwischen-)Ergebnisse gerichtet.

Verantwortlich: Emanuel Schädler

Parteienrecht
Die Beschäftigung mit rechtlichen Aspekten der politi-
schen Parteien wurde auch im Jahre 2020 fortgesetzt. Im 
Forschungsmagazin «1602» erfolgte eine Einführung in das 
liechtensteinische Parteienrecht und in die Finanzierung 
der politischen Parteien Liechtensteins. Eine ausführliche 
Zusammenstellung stellte in der «Zeitschrift für Parteien-
wissenschaft (MIP)» im November 2020 die Vielfalt der 
Parteienfinanzierung durch die Liechtensteiner Gemeinden 
einem breiteren deutschsprachigen Publikum dar.

Verantwortlich: Patricia Schiess
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SNF-Projekt «Staatsaufgaben im Kleinstaat»
Von Herbst 2017 bis Ende 2020 förderte der Schweizerische 
Nationalfonds SNF das Forschungsprojekt «Staatsaufgaben 
im Kleinstaat. Eine rechtsvergleichende Analyse für Liech-
tenstein». Es widmet sich der Frage, welche Aufgaben ein 
Staat zwingend wahrnehmen muss und weder an Private 
im Inland noch an Organisationen im Ausland abtreten darf.

Vom SNF finanziell unterstützt wurden die beiden Disser-
tationen von Sarah Schirmer und Enya Steiner. Im Zentrum 
von Sarah Schirmers Untersuchung stehen Sozialdienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse, die von Privaten er-
bracht werden. Enya Steiner analysiert die Leistungsaufträ-
ge verschiedener öffentlicher Unternehmen Liechtenstein 
aus dem Bereich Infrastruktur. In beiden Untersuchungen 
spielt neben dem liechtensteinischen Recht das Europa-
recht eine grosse Rolle. Beide Doktorarbeiten können im 
Jahr 2021 zum Abschluss gebracht werden.

Ein für Anfang Juni 2020 geplantes Kolloquium zu den 
Staatsaufgaben mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz musste wegen 
der Corona-Pandemie abgesagt werden. Hingegen konnte 
Enya Steiner ihr Thema im Rahmen eines Doktorandenkollo- 
quiums an der Universität Zürich vorstellen. Patricia Schiess 
referierte im Oktober am Liechtenstein-Institut zum Thema 
«Outsourcing im Bereich Sicherheit und Recht». Von Sarah 
Schirmer erschien in der Liechtensteinischen Juristen-Zei-
tung ein Beitrag über die Durchsetzung des Beihilferechts 
vor nationalen Gerichten.

Verantwortlich: Patricia Schiess
Doktorandinnen: Sarah Schirmer, Enya Steiner

Verfassungskommentar (verfassung.li)
Das Projekt beinhaltet eine wissenschaftlich fundierte, 
Rechtsprechung und Literatur gleichermassen umfassend 
darstellende Kommentierung der liechtensteinischen Ver-
fassung. Sie ist seit dem 15. März 2016 für jedermann 
kostenlos zugänglich als Online-Kommentar veröffentlicht. 
Das aus liechtensteinischen, schweizerischen und österrei-
chischen Expertinnen und Experten des Verfassungsrechts 
bestehende Begleitgremium hat im abgelaufenen Jahr ein-
mal getagt. Die Kommentierung der noch nicht analysier-
ten Verfassungsartikel wird im Laufe des Jahres 2021 abge-
schlossen.

Verantwortlich: Patricia Schiess

Von der Regierung zur Verwaltung
Das Projekt untersucht die strukturelle Entwicklung der 
liechtensteinischen Behördenorganisation vom Erlass der 
Verfassung im Jahre 1921 bis heute. Es zeichnet anhand von 
grafischen Darstellungen die einzelnen Entwicklungsschrit-
te von damals, als sämtliche Verwaltungsaufgaben allein 
vom Regierungschef wahrgenommen wurden, bis heute 
hin zu einer weitläufigen Regierungs- und Verwaltungsor-
ganisation mit Ministerien, Ämtern usw. schrittweise nach. 
Ergänzend wird den (gemeinhin vernachlässigten) geschei-
terten Reformen und ihren Umständen nachgespürt, die 
eine Verbesserung der Behördenorganisation anstrebten, 
letztlich aber nicht umgesetzt werden konnten.

2020 erschien dazu ein Arbeitspapier mit einer Falldoku-
mentation. 

Verantwortlich: Cyrus Beck, Emanuel Schädler

Vorbereitungskolloquien für die  
Rechtsanwaltsprüfungen
Für Kandidaten und Kandidatinnen der Rechtsanwalts-
prüfung resp. der Eignungsprüfung für Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte führt das Liechtenstein-Institut 
Vorbereitungskolloquien durch, so auch im Frühjahr und 
im Herbst 2020. In den Kolloquien werden folgende The-
men behandelt:

• Strafrecht (Dozent: lic. iur. Uwe Öhri)
• Verfassungsrecht (Dozent: Dr. Hilmar Hoch)
• Verwaltungsrecht (Dozent: lic. iur. Daniel Tschikof)
• Zivil- und Zivilprozessrecht (Dozent: Dr. Wigbert Zim-

mermann)
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Sektorale Effekte von Wechselkursschwankungen
Unter Verwendung von granularen Zolldaten wird in einem 
breiten Staaten-Sample in Monatsfrequenz anhand der 
«Synthetischen Kontrollmethode» untersucht, wie sich die 
schweizerischen Güterexporte entwickelt hätten, wenn die 
Schweizerische Nationalbank das Mindestkurskursziel im 
Januar 2015 nicht aufgehoben hätte. Da diese unerwartete 
und plötzliche Frankenaufwertung von den Wirtschaftsak-
teuren nicht antizipiert werden konnte, eignet sie sich gut 
als «quasi-natürliches» Experiment, um nicht nur auf ag-
gregierter, sondern auch auf sektoraler Ebene die Wirkung 
von Wechselkursschocks zu untersuchen. Im Projekt wird 
neben den Berechnungen auch die Variation der Ergebnisse 
bezüglich Sektoren sowie Messeinheit (Exporte in Franken, 
Euro oder real) analysiert und ökonomisch eingeordnet.

2020 wurde die Literatur gesichtet, die aufwendige Daten-
erhebung abgeschlossen und die ersten Regressionen aus-
gewertet. Zudem konnte mit dem ersten Entwurf des Ar-
beitspapiers begonnen werden.

Verantwortlich: Martin Geiger, Andreas Brunhart
Mitarbeit: Elias Hasler, Johannes Lehmann

Europäische Kleinstaaten im internationalen 
ökonomischen Spannungsfeld
Als Erweiterung der bisherigen Kleinstaatenforschung am 
Liechtenstein-Institut wird in diesem laufenden Projekt der 
Fokus auf Liechtensteins Wachstums- und Konjunkturmus-
ter im Vergleich zu anderen Kleinstaaten Europas gerichtet. 
Im Forschungsprojekt sind auch wirtschaftliche, institutio-
nelle und politische Unterschiede (respektive Eigenheiten) 
von analytischem Interesse und die ökonomischen Aus-
wirkungen der Finanzkrise und der COVID-19-Pandemie 
von besonderer Relevanz. Das Projekt war im Jahre 2020 
ruhend.

Verantwortlich: Andreas Brunhart

Finanzkrisenschock und Ländergrösse
In der Kleinstaatenökonomie wird argumentiert, dass klei-
ne, offene Volkswirtschaften volatiler sind und stärker auf 
internationale Schocks reagieren. Allerdings verfügen Klein-
staaten auch über eine flexiblere, schnellere sowie bessere 
Anpassungsfähigkeit. In einer Case-Study zur Finanzkrise 
2008/09 sollen mit multiplen Regressionsmodellen (welt-
weites Datensample: 226 Staaten/unabhängige Territori-
en) folgende Fragen statistisch untersucht werden: Über-
wog die Verwundbarkeit oder Anpassungsfähigkeit der 
Kleinstaaten? Waren kleinere Staaten tatsächlich stärker 
betroffen und vielleicht auch früher? Wie stark/lange hat 
sich der Finanzkrisenschock weltweit ausgewirkt? Welche 
Länder waren besonders betroffen? Hat die Staatsgrösse 
dabei eine Rolle gespielt und welche Faktoren (geografisch, 
wirtschaftlich, politisch) waren sonst noch relevant? 2020 
wurden die Daten-/Literatursammlungen und die Regressi-
onen abgeschlossen und ein Arbeitspapier befindet sich in 
der Entstehung.

Verantwortlich: Andreas Brunhart

Wachstums- und Konjunkturanalyse
Die punktuelle, aber fortlaufende Wachstums- und Kon-
junkturanalyse wird seit 2013 als Daueraufgabe am Liech-
tenstein-Institut betrachtet. Dabei ergeben sich wegen der 
Kleinheit der liechtensteinischen Volkswirtschaft Synergien 
zum Forschungsbereich Kleinstaatenökonomie.

Verantwortlich: Andreas Brunhart, Martin Geiger

Projekte im Fachbereich Volkswirtschaft
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24-Stunden-Pflege in Liechtenstein
Im Auftrag des Vereins für Menschenrechte in Liechtenstein 
VMR, des Liechtensteinischen ArbeitnehmerInnenverban-
des LANV und der Informations- und Beratungsstelle für 
Frauen infra erstellte das Liechtenstein-Institut eine um-
fangreiche Studie zur 24h-Betreuung durch Care-Migran-
tinnen und -Migranten in Liechtenstein. Ein rechtlicher 
Schwerpunkt der im Oktober 2020 veröffentlichten Studie 
liegt auf der Analyse der arbeitsrechtlichen Bestimmungen. 
Als Hausangestellte unterstehen die Betreuerinnen und Be-
treuer nämlich nicht dem Arbeitsgesetz, sondern lediglich 
dem Arbeiterschutzgesetz, dem ABGB und dem Normalar-
beitsvertrag für hauswirtschaftliche Arbeitnehmerinnen. 
Ausführlich dargestellt werden überdies die EWR-rechtli-
chen Bestimmungen zu Höchstarbeitszeit, Pausen und Be-
reitschaftsdienst. 

Eingeleitet wird die Studie durch eine Einbettung in die in-
stitutionellen Rahmenbedingungen, wobei insbesondere 
auf die Betreuungslücken in der häuslichen Betreuung ein-
gegangen wird und das Betreuungs- und Pflegegeld vorge-
stellt wird. Es ermöglicht das Einstellen von ausländischen 
Betreuerinnen und Betreuern. Last but not least trägt die 
Studie die zu Liechtenstein vorhandenen Zahlen zusammen 
und formuliert Empfehlungen.

Verantwortlich: Linda Märk-Rohrer, Patricia Schiess

Auftragsstudien, Gutachten

25 Jahre EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins
Am 1. Mai 1995 trat Liechtenstein dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) bei. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre 
Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum beauf-
tragte das Ministerium für Präsidiales und Finanzen das 
Liechtenstein-Institut mit der Durchführung einer reprä-
sentativen Meinungsumfrage zur Einstellung der liechten-
steinischen Bevölkerung zum EWR. Die Umfrage knüpft an 
frühere in Liechtenstein durchgeführte Umfragen zum EWR 
an. Ebenso wurden bei der Erstellung des Fragebogens 
vergleichbare Umfragen in der Schweiz, der EU sowie von 
Liechtensteins EWR/EFTA-Partnern Norwegen und Island 
berücksichtigt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden im Mai 
2020 präsentiert.

Verantwortlich: Christian Frommelt

Analysen für Financial Stability Report
Das Liechtenstein-Institut erarbeitet im Auftrag der Finanz-
marktaufsicht des Fürstentums Liechtenstein (FMA) jähr-
lich makroökonomische Analysen, die im Financial Stability 
Report dargestellt werden. Der erste Beitrag im Financial 
Stability Report 2020 analysierte die volkswirtschaftliche 
Lage Liechtenstein im Kontext der Corona-Krise. Ausserdem 
stellte das Liechtenstein-Institut im zweiten Beitrag die Stu-
die zu den Effekten von Wechselkursschwankungen auf die 
Liechtensteiner Wirtschaft vor.

Verantwortlich: Andreas Brunhart, Martin Geiger

Bildungsbericht
Das Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt hat einen 
Bildungsbericht für Liechtenstein in Auftrag gegeben, der 
sich wegen grosser Ähnlichkeiten und starker Vernetzung 
beider Bildungssysteme am Bildungsbericht Schweiz ori-
entiert und daher parallel zu ihm erscheinen soll. Entspre-
chend wird der erste Bildungsbericht für das Fürstentum 
Liechtenstein im Jahr 2023 publiziert werden.

Im Frühjahr 2021 ist ein Pilotbericht erschienen, der die 
Erreichung der Bildungsziele und der strategischen Ziele 
der Bildungsstrategie 2020 überprüft und somit den wie-
derkehrenden Monitoring-Teil des Bildungsberichts bilden 
wird. Gemäss dem Bildungsbericht Schweiz und den Rah-
menzielen der Bildungsstrategie 2020 wird der Pilotbericht 
das liechtensteinische Bildungswesen anhand der vorhan-
denen Bildungsdaten und -indikatoren nach den Kriterien 
Effektivität, Effizienz und Equity beurteilen.

Der Bildungsbericht Liechtenstein wird gemäss Konzeption 
neben dem Monitoring-Teil, der sich auf die jeweils fest-
gelegten Bildungsziele und die aktuelle Bildungsstrategie 
bezieht, je nach Umfang des Themas ein bis zwei Schwer-
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Nur 19 gültige Stimmen 
fehlten für Referendum
Gescheitert Noch am 
Freitag sah es danach aus, als 
würde das Referendum gegen 
den Abbruch des Landgast-
hofs Mühle zustande kom-
men. Die Initiantin übergab 
der Gemeinde Vaduz 491 von 
462 nötigen Unterschriften. 
Doch zu viele waren ungültig.

VON MICHAEL WANGER

Die Zeichen standen gut: 491 Unter-
schriften hatte Anita Mathis-From-
melt bis zum Ablauf der Referen-
dumsfrist am vergangenen Freitag 
gesammelt. «Willkommene Reser-
ven für alle Fälle», meinte die Initi-
antin. Tatsächlich wäre das Refe-
rendum nämlich schon mit 462 Un-
terschriften zustande gekommen. 
Wäre. Am Montag folgte nämlich 
die grosse Ernüchterung: Auf den 
106 Unterschriftenbögen befanden 
sich nur 443 gültige Signaturen. Das 

teilte die Gemeinde Vaduz mit. 45 
Einträge seien ungültig gewesen, 
weitere drei zudem doppelt aufge-
führt. «Offenbar haben auch solche 
unterschrieben, die entweder nicht 
in Vaduz wohnen oder gar nicht 
erst stimmberechtigt sind», sagt 
Mathis-Frommelt im Gespräch mit 
dem «Volksblatt». Dennoch bedankt 
sie sich ein weiteres Mal für die Un-
terstützung. «Wir haben in den ver-
gangenen zwei Wochen sehr viel er-
reicht», meint die Initiantin. Sie 
hoffe nun, dass die Sache noch 
nicht gegessen ist und sich der Ge-
meinderat nochmals mit der The-
matik auseinandersetzt. Selbst 443 
Unterschriften zeigten, dass der 
Landgasthof Mühle vielen Bürgern 
am Herzen liegt.

Missverständisse hindern Sammlung
Mathis-Frommelt gesteht, dass be-
sonders zwei Missverständnisse die 
Unterschriftensammlung behindert 
hätten. Ihr sei nicht bewusst gewe-
sen, dass die vierwöchige Referen-
dumsfrist ab Veröffentlichung des 

Gemeinderatsprotokolls gilt und 
nicht erst ab dem ersten Tag der Un-
terschriftensammlung. Und da die-
ses bereits Anfang September er-
schien, war Mathis-Frommelt am 16. 
September mit ihrem Vorhaben be-
reits zwei Wochen im Verzug. Weiter 
wussten erst viele nicht, dass das 
Begehren alle stimmberechtigten 
Vaduzer Einwohner unterzeichnen 
können und nicht nur diejenigen, 
deren Bürgerort auch Vaduz ist. 

«Wir hatten sehr wenig Zeit. Zudem 
fehlte mir die Erfahrung. Aber es 
war nicht umsonst», ist sich Mathis-
Frommelt sicher.
Stand jetzt behält der Beschluss des 
Gemeinderats, die «Mühle» abzu-
reissen und das Grundstück in eine 
Grünanlage umzuwandeln, Gültig-
keit. Der Eingriff werde rund 1,2 Mil-
lionen Franken kosten. Bereits Ende 
dieses Jahres sollen die Abbruchar-
beiten beginnen.

Überdenkt die Gemeinde Vaduz ihren Beschluss vom vergangenen August nicht 
nochmals, ist das Schicksal der «Mühle» endgültig besiegelt. (Foto: M. Zanghellini)

Wohnhaus beschädigt
Schadenshöhe 
steht noch nicht fest
VADUZ In Vaduz kam es in der Nacht 
auf Sonntag zu einer Sachbeschädi-
gung an einem Wohnhaus. Die Scha-
denshöhe kann noch nicht beziffert  
werden. Das teilte die Landespolizei 
am Montag mit. Demnach begab sich 
eine unbekannte Täterschaft gegen 
3.15 Uhr zu einem Wohnhaus und 
warf mit einem Stein ein Fenster und 
die Verglasung der Haustüre ein. An-
schliessend flüchtete die Täterschaft 
in unbekannte Richtung.  (red/lpfl)

Gemeinde Schaan
Nikolausmarkt
abgesagt
SCHAAN Der Nikolausmarkt, der am 5. 
Dezember stattfinden sollte, ist abge-
sagt worden. Das teilte die Gemeinde 
Schaan am Dienstag mit. Sie habe 
sich «schweren Herzens» dazu ent-
schieden, weil die Situation um das 
Coronavirus zu unsicher sei. Die Risi-
ken und der organisatorische Auf-
wand stünden in keinem sinnvollen 
Verhältnis zueinander. «Die unbe-
schwerte Stimmung, die den Schaa-
ner Nikolausmarkt ausmacht, bleibt 
mit Blick auf die Abstandsregeln, 
Schutzmasken, Desinfektionsspen-
der etc. schlicht auf der Strecke», 
schreibt die Gemeinde weiter. Die zu-
ständigen Stellen seien aber bereits 
mit Hochdruck dabei, einen «Ersatz» 
auszuarbeiten. Der bisherige «Ad-
ventsstall» unter dem Weihnachts-
baum auf dem Lindaplatz werde auf 
jeden Fall wieder da sein, mit kleinen 
Veranstaltungen drumherum (Ad-
ventsgeschichten, Lieder und ande-
res). Eine Ergänzung mit kleinen Ver-
kaufsständen sei zudem angedacht. 
 (red/pd)

Exekutionsrecht
Eff ektivivät soll 
weiter erhöht werden
VADUZ Die Exekutionsordnung soll 
abgeändert werden. Anlässlich der 
ersten Lesung im Landtag hat es da-
zu Fragen gegeben. Die Regierung 
hat nun an ihrer Sitzung vom 6. Ok-
tober die Stellungnahme zur Beant-
wortung dieser Fragen verabschie-
det. «Ziel dieses letzten Reform-
schrittes ist die weitere Erhöhung 
der Effektivität des Exekutionsver-
fahrens bei Beibehaltung des gebo-
tenen Schuldnerschutzes», teilte das 
Ministerium für Äusseres, Justiz und 
Kultur am Dienstag mit. Schwer-
punkte der Reform sind den Anga-
ben zufolge die Neustrukturierung 
der Lohnpfändung, Neuerungen im 
Zwangsversteigerungsverfahren so-
wie Änderungen im Zwangsverwal-
tungsverfahren, die im Rahmen der 

ersten Lesung 
durchwegs be-
grüsst worden 
seien. «Durch 
diesen letzten 
Teil der umfas-
senden Reform 
wird das Exe-
kutionsverfah-
ren weiter mo-
dernisiert. Es 
soll damit für 
die Rechtsan-
wender verein-
facht und prak-
tikabler ausge-
staltet wer-

den», wird Justizministerin Katrin 
Eggenberger in der Medienmittei-
lung ihres Ministeriums zitiert. Im 
Rahmen der ersten Lesung, die am 
3. September stattgefunden hat, sei-
en nur wenige Fragen aufgeworfen 
worden. Diese hätten die Auswir-
kungen der Reform, die Grundstück-
schätzungen, die unterschiedlichen 
Existenzminima sowie die Verpfän-
dung von Inhaberaktien betroffen. 
Diese Themen würden mit der vor-
liegenden Stellungnahme eingehend 
erläutert. Der Landtag werde die 
Stellungnahme voraussichtlich im 
November in zweiter und abschlies-
sender Lesung behandeln. Somit sei 
geplant, dass dieser letzte Teil der 
Exekutionsrechtsreform am 1. Janu-
ar 2021 in Kraft tritt.  (red/ikr)

Justizministerin 
Katrin Eggenberger. 
(Foto: M. Zanghellini)

Care-Migrantinnen arbeiten
ohne gesetzlichen Rahmen
Lücken Heute ist der Tag 
der menschenwürdigen 
Arbeit. Eine neue Studie zeigt 
die fehlenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die 
Beschäftigung von Care-Mi-
grantinnen in Liechtensteins 
Haushalten. 

VON SILVIA BÖHLER

Der Bedarf an Betreuungs-
personal wird bis zum Jahr 
2050 massiv ansteigen, 
das zeigt auch die Studie 

«Fachkräfte und Freiwillige – Wer 
pfl egt und betreut uns im Alter» 
der Stiftung zukunft.li vom Juni 
2019. Betreut und umsorgt werden 
die betagten Menschen häufi g von 
Frauen und immer öfters auch von 
sogenannten Care-Migrantinnen. 
Dass deren Arbeits- und Aufent-
haltssituation aber noch nicht aus-
reichend geregelt ist, belegt eine 
neue Studie, die vom Verein für 
Menschenrechte (VMR), dem Liech-
tensteinischen Arbeitnehmer/-in-
nenverband (LANV) und der Infor-
mations- und Beratungsstelle für 
Frauen (Infra) in Auftrag gegeben 
wurde. Gestern Abend wurden eini-
ge wichtige Punkte der 120-seitigen 
Studie im SAL in Schaan vorgestellt. 
«Es gibt Alters- und Pflegeheime, die 

Familienhilfe, eine Fachstelle für 
das Alter und seit 2010 sogar das Be-
treuungs- und Pflegegeld. Trotz die-
ser Einrichtungen gibt es offensicht-
lich eine Betreuungslücke, das heisst 
einen Mangel an Pflegekräften», 
leitete Silvia Hofmann, Vorstands-
mitglied des Vereins für Menschen-
rechte, ein. Die Care-Migrantinnen 
würden diese Lücke ausfüllen und 
Hunderte Kilometer reisen, um be-
tagte Menschen in Liechtenstein zu 
betreuen. Hofmann stellte aber auch 
klar, dass es nicht darum gehe, die 
Familien, die dieses Betreuungsmo-
dell wählen, zu kritisieren, sondern 
darum, auf die fehlenden rechtli-
chen Rahmenbedingungen und auf 
die Situation der Care-Migrantinnen 
hinzuweisen. Denn wie die Studie 
zeige, verzichte Liechtenstein bisher 
darauf, diese Betreuungsarbeit an-
gemessen wertzuschätzen. 

24 Stunden in Bereitschaft
Im Oktober 2019 wurden deshalb 
Linda Märk-Rohrer und Patricia 
Schiess vom Liechtenstein-Institut 
mit der wissenschaftlichen Untersu-
chung der bestehenden Situation 
der Care-Migrantinnen beauftragt. 
Die Studie analysiert die rechtliche 
Lage und beschreibt die Strukturen, 
in denen sich Care-Migrantinnen 
und -Migranten befinden. Sie zeigt 
ausserdem konkrete Handlungsan-
sätze für die Verbesserung ihrer Ar-
beitssituation auf. «Oft heisst es, die 

24-Stunden-Betreuung in den eige-
nen vier Wänden ist nicht geregelt. 
Das stimmt so nicht», sagte Studien-
autorin Patricia Schiess. Es gebe ei-
ne Reihe von Gesetzen, die aber 
nicht auf die 24-Stunden-Betreuung 
abgestimmt seien. So finde das liech-
tensteinische Arbeitsgesetz von 1966 
zwar Anwendung für Agenturen, die 
Betreuerinnen einstellen, private 
Haushalte würden aber explizit aus-
genommen. Das Arbeiterschutzge-
setz von 1945 enthalte zwar einige 
Bestimmungen für Hausangestellte, 
diese seien für 24-Stundenkräfte 
aber ungeeignet. Auch das EWR-
Recht habe nicht die erhofften Rege-
lungen gebracht. Die Rahmenrichtli-
nie «Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit» erfasse alle 
Berufssparten ausser Hausange-
stellte. Erst im Völkerrecht würden 
sich verschiedene Übereinkommen 
(Frauenrechtskonvetion CEDAW, 
ILO-Konvention Nr. 189 für Hausan-
gestellte) finden, die insbesondere 
das Haushaltspersonal vor einer 
Ausbeutung schützen sollten. 
Eine besondere Herausforderung 
bei der 24-Stunden-Betreuung sei 
vor allem der Bereitschaftsdienst. 
Patricia Schiess bezieht sich hier auf 
die europäische Arbeitszeitrichtli-
nie, welche eine Minute in Arbeits- 
oder eben Ruhezeit einteile. «Dazwi-
schen gibt es nichts», so Schiess. So 
wie Überstunden Arbeitszeit seien, 
gelte das auch für den Bereitschafts-

dienst. «Auch wenn man im Moment 
noch nichts tut, aber jederzeit bereit 
ist, einzuspringen, wenn zum Bei-
spiel die zu betreuende Person in 
der Nacht aufwacht, ist das ein Prä-
senz- oder Bereitschaftsdienst und 
wird als Arbeitszeit gerechnet», ver-
deutlichte Schiess. Demgegenüber 
stehe gemäss EWR-Richtline der An-
spruch aller Berufstätigen auf elf 
Stunden Ruhezeit pro 24 Stunden 
sowie eine Mindestruhezeit von zu-
sätzlichen 24 Stunden pro Siebenta-
geszeitraum. Per Verordnung dürfe 
zwar davon abgewichen werden, 
den Arbeitnehmenden müsse dann 
aber ein entsprechender Ausgleich 
von mehreren Ferientagen geboten 
werden. «Hier ist der Staat Liechten-
stein in der Pflicht, eine Höchstar-
beitszeit, auch für Hausangestellte, 
festzulegen. Das hat er nämlich 
scheinbar vergessen», betonte 
Schiess.

Weitere Massnahmen erforderlich
Die Studie habe weitere Handlungs-
felder für Massnahmen aufgezeigt. 
Neben den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen seien auch f lankierende 
Massnahmen, wie etwa eine umfas-
sende Information der Care-Migran-
tinnen und der Familien erforder-
lich. Ebenso sollte Liechtenstein in-
ternationalen Verpf lichtungen in 
diesem Bereich nachkommen. 
Die komplette Studie kann unter www.liechten-
stein-institut.li bezogen werden. 

Sie konnten sich über 
zahlreiche Gäste im SAL 
freuen, von links: Petra 
Eichele, Silvia Hofmann, 
Martina Haas, Patricia 
Schiess und Alicia Längle. 
(Foto: Paul Trummer)

Liechtensteiner Volksblatt, 7.10.2020
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punktthemen behandeln. Die Schwerpunkte werden in 
enger Abstimmung mit der Schweizerischen Koordinati-
onsstelle für Bildungsforschung (SKBF), dem Ministerium 
für Inneres, Bildung und Umwelt  und den in Liechtenstein 
verantwortlichen Bildungsinstitutionen abgestimmt.

Verantwortlich: Kristina Budimir

BIP-Schätzung
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stellt eine zentrale Grösse 
für verschiedene volkswirtschaftliche Analysen und Ein-
schätzungen dar. Zur Verbesserung der Datenlage erstellt 
das Liechtenstein-Institut eine BIP-Schätzung, welche fast 
ein Jahr vor der Veröffentlichung der BIP-Schätzrechnung 
des Amtes für Statistik bereits einen ersten BIP-Schätzwert 
für das gerade abgelaufene Jahr liefert. Die BIP-Schätzung 
ist ein Modul der «Angewandten Wirtschaftsanalyse», wel-
che durch die Regierung des Fürstentums Liechtenstein ge-
fördert wird. Sie erscheint zum ersten Mal im März 2021 
und wird künftig jährlich im Frühling publiziert.

Verantwortlich: Andreas Brunhart, Martin Geiger,  
Christian Glocker (WIFO)

Datenschutz in Liechtenstein
Mit der Übernahme der EU-Datenschutzgrundverordnung 
in das EWR-Abkommen und der nachfolgenden Umsetzung 
in nationales Recht hat sich das Datenschutzrecht Liechten-
steins massgeblich geändert. Aus diesem Anlass beauftrag-
te die Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein das 
Liechtenstein-Institut mit der Durchführung einer Umfrage 
zur Einstellung der liechtensteinischen Wohnbevölkerung 
zum Datenschutz. Die Ergebnisse der Umfrage wurden im 
März 2020 präsentiert. 

Verantwortlich: Christian Frommelt

Erbringung grenzüberschreitender Dienst-
leistungen im Verhältnis Schweiz–Liechtenstein
Mit der Einführung der flankierenden Massnahmen durch 
die Schweiz im Jahr 2004 wurde die Erbringung grenzüber-
schreitender Dienstleistungen von Liechtenstein in die 
Schweiz erschwert. Auf Druck des liechtensteinischen Ge-
werbes erschwerte Liechtenstein im Jahr 2017 seinerseits 
die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen von 
der Schweiz nach Liechtenstein. Im Auftrag der Stiftung zu-
kunft.li erstellte das Liechtenstein-Institut eine rechts- und 
politikwissenschaftliche Analyse des gegenwärtigen Regi-
mes im Bereich der grenzüberschreitenden Dienstleistun-
gen im Verhältnis Schweiz–Liechtenstein. Zu diesem Zweck 
wurde auch eine Umfrage bei den Mitgliedern der Wirt-
schaftskammer durchgeführt.

2020 wurde sowohl die Studie als auch eine kurze Stellung-
nahme möglicher Szenarien der künftigen Beziehungen zwi-
schen der Schweiz und der EU publiziert. 

Verantwortlich: Georges Baur, Christian Frommelt

Evaluation der wirtschaftlichen 
Stützungsmassnahmen Liechtensteins während 
der Corona-Krise
Das Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport be-
auftragte das Liechtenstein-Institut im Mai 2020, die unmit-
telbar in Folge der COVID-19-Pandemie eingeführten wirt-
schaftlichen Unterstützungsmassnahmen Liechtensteins 
mit anderen Staaten zu vergleichen und deren Wirkung 
ökonomisch zu evaluieren. Der Fokus der Studie lag auf der 
angebotsorientierten, unmittelbaren wirtschaftspolitischen 
Krisenreaktion und bezog sich vor allem auf die Monate 
März bis Juni 2020. Als Vergleichsgruppe für Liechtenstein 
wurden insbesondere die umliegenden Länder Schweiz, 
Österreich und Deutschland herangezogen. Zudem wurde 
Luxemburg berücksichtigt, um einen Vergleich mit einem 
anderen und volkswirtschaftlich ähnlichen Klein(st)staat zu 
haben. 

Neben den Stützungsmassnahmen wurden in der Studie 
die konjunkturellen Entwicklungen der ersten Jahreshälfte 
2020 diskutiert und die Frage erörtert, ob und welche wei-
teren wirtschaftspolitischen Massnahmen vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen sinnvoll sind. Die Studie wurde 
im Herbst 2020 publiziert.

Verantwortlich: Andreas Brunhart, Martin Geiger
Mitarbeit: Elias Hasler

Fokusthema
Das Liechtenstein-Institut erarbeitet jährlich eine vertiefte 
Studie zu einer konkreten volkswirtschaftlichen Fragestel-
lung mit Bezug zur Konjunktur- und Wachstumsentwick-
lung in Liechtenstein. Die Auswahl des Fokusthemas erfolgt 
durch das Liechtenstein-Institut in Rücksprache mit der 
Regierung. Die Publikation der Analysen und Ergebnisse 
findet entweder als Gesamtstudie oder im Verlauf des Jah-
res als einzelne Publikationen statt (fallweise in deutscher 
oder englischer Sprache). Das jährliche Fokusthema ist ein 
Modul der «Angewandten Wirtschaftsanalyse», welche 
durch die Regierung des Fürstentums Liechtenstein geför-
dert wird. 2020 lautete das Fokusthema «Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf Liechtensteins Volkswirtschaft» 
und wurde in den Publikationen LI Focus 1/2020, LI Focus 
2/2020 und LI Focus3/2020 sowie in vielen Gastbeiträgen/
Interviews veröffentlicht.

Verantwortlich: Andreas Brunhart, Martin Geiger
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Grenzgänger im Homeoffice
Aufgrund der Corona-Krise arbeiteten auch viele liechten-
steinische Grenzgängerinnen und Grenzgänger vermehrt 
zuhause. Dies führte seitens der Arbeitgeber zu einem 
verstärkten Interesse, diese Arbeitsform auch nach dem 
Auslaufen der Corona-Sondergesetzgebung beizubehalten. 
Im Rahmen der Studie «Homeoffice – Wunsch und Wirk-
lichkeit» beauftragte die Stiftung Zukunft.li das Liechten-
stein-Institut, in einem Kurzgutachten abzuklären, ob es 
möglich sei, Homeoffice als Tatbestand für die Frage der 
sozialversicherungsrechtlichen Unterstellung auszunehmen 
oder zumindest die heutige Grenze der europarechtlich de-
finierten «wesentlichen Tätigkeit» von 25 Prozent der Ar-
beitszeit nach oben anzuheben. 

Dabei stehen einer flexibleren Handhabung des Homeoffice 
für Grenzgängerinnen und Grenzgänger jedoch vor allem 
sozialversicherungsrechtliche Unterstellungsregeln im Weg. 

Verantwortlich: Georges Baur

Infrastrukturen Liechtenstein – eine 
wirtschaftsgeschichtliche Betrachtung
Das reibungslose Funktionieren der liechtensteinischen 
Gesellschaft benötigt verschiedene Infrastrukturen. Sie 
werden in der Regel vom Staat bereitgestellt, wobei ihre 
Anfänge oft bis ins 19. Jahrhundert oder noch weiter zu-
rückreichen. 

Im Rahmen einer durch das Ministerium für Infrastruktur, 
Wirtschaft und Sport in Auftrag gegebenen Studie wurde 
die Geschichte verschiedener Infrastrukturen Liechten-
steins analysiert.

Verantwortlich: Christoph Maria Merki

Konjunkturindex KonSens 
Der Konjunkturindex KonSens des Liechtenstein-Instituts 
ist ein konjunktureller Sammelindikator, der vierteljährlich 
16 liechtensteinische Einzelindikatoren in sich vereint, die-
se mit statistischen Methoden zu einem gleichlaufenden 
Signal zusammenfasst und so zeitnah verschiedene – mit-
unter widersprüchliche – konjunkturelle Impulse zu einem 
einheitlichen Bild verbindet. Er generiert für jedes Quartal 
einen indexierten Datenpunkt in Form eines von saisonalen 
Einflüssen und langfristigem Wachstumstrend bereinigten 
Indexwertes und zeigt an, ob das volkswirtschaftliche rea-
le Quartalswachstum über (Boom) oder unter (Rezession) 
dem historischen Durchschnitt seit 1998 liegt. 

Der Name KonSens widerspiegelt zum einen die Vorstellung 
des Konjunkturzyklus als «Konsens» in Form eines heraus-
gefilterten, gemeinsamen Signals aus verschiedenen einzel-
nen wirtschaftlichen Impulsen. Zum anderen ist KonSens 
die Abkürzung für «Konjunktur-Sensor», also für ein Sen-
sorium der allgemeinen konjunkturellen Lage. Der KonSens 
fokussiert auf die beobachtete Konjunkturentwicklung und 
weniger auf deren Rahmenbedingungen und Einflüsse. Er 
stellt eine konzeptionelle Erweiterung zur üblichen Abstüt-
zung auf das Bruttoinlandsprodukt dar und liegt früher so-
wie mit höherer Frequenz als das in Liechtenstein jährlich 
publizierte BIP vor. 

Der vierteljährliche KonSens wird immer Mitte des folgen-
den Quartals publiziert und ist ein Modul der «Angewand-
ten Wirtschaftsanalyse», welche durch die Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein gefördert wird.

Verantwortlich: Andreas Brunhart

www.liechtenstein-institut.li/konsens
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1,25 Millionen Franken,52 die zwischen Trübbach und Balzers 1,52 Millionen Franken,53 die zwi-
schen Sevelen und Vaduz 2,9 Millionen Franken54 und die zwischen Buchs und Schaan 3,83 Milli-
onen Franken.55 Gleichzeitig gingen die Brücken, die früher im Besitz der jeweiligen Gemeinde 
gewesen waren, in das Eigentum des Landes Liechtenstein beziehungsweise des Kantons St. Gal-
len über. 

Im letzten Jahrzehnt entstanden noch zwei Fahrradbrücken: 2009 eine zwischen Buchs und 
Schaan (im Zusammenhang mit einer rheinquerenden Fernwärmeleitung) sowie 2019 eine zwi-
schen Buchs und Vaduz. 

Fazit: Brücken und wirtschaftliche Entwicklung 
Die Brücken über den Rhein entstanden in zwei Wellen, eine um 1870 und eine um 1970. Bei den 
Holzbrücken ging es darum, den Anschluss Liechtensteins an die Wirtschaftsregion Werdenberg 
und insbesondere an die seit 1858 dort durchlaufende Eisenbahn56 sicherzustellen. Da das Inte-
resse dafür mehr auf der liechtensteinischen Seite lag, war diese auch bereit, den Löwenanteil der 
Kosten zu übernehmen. Besonders deutlich war dies bei der Brücke in Ruggell, wo es auf schwei-

 
52  LI LA RF 291/231. Ruggell hatte für den Brand der alten Holzbrücke eine Versicherungssumme von 470’000 Fran-

ken erhalten und diese für den Bau der Notbrücke beziehungsweise der neuen Brücke zur Verfügung gestellt. 
53  Rechenschaftsbericht der Regierung an den Landtag, 1968, S. 63. 
54  Vgl. Liechtensteiner Volksblatt vom 11. Oktober 1975. 
55  LI LA RF 315/91. 
56  Die Eisenbahnlinie Feldkirch–Buchs mit einer Eisenbahnbrücke bei Schaan wurde 1872 eröffnet. 

Der Rhein unterspült die Pfeiler  
der Strassenbrücke zwischen 
Schaan und Buchs. Die Brücke 
stürzte daraufhin am 14. August 
1970 ein. 
LI LA B 12S.2/002/013, Foto: Landes- 
archiv / Unbekannt 
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zerischer Seite Widerstand gab, sodass die liechtensteinische Seite schliesslich die gesamten Kos-
ten übernahm. Eine Ausnahme war die Brücke Buchs–Schaan (1868), bei der Buchs den Löwen-
anteil der Kosten trug, wohl in der Hoffnung, mit der Brücke die Bewohner Schaans für das ent-
stehende Einkaufszentrum des Bahnknotenpunkts Buchs gewinnen zu können. Bei den Betonbrü-
cken ging es darum, das Zusammenwachsen der beiden Wirtschaftsräume Liechtenstein und Wer-
denberg zu befördern und den Anschluss an das überregionale Autobahnnetz sicherzustellen. Die-
ses Zusammenwachsen lag im beiderseitigen Interesse, sodass man sich die Kosten dafür teilte. 
Der Anstoss dafür kam nun auch nicht mehr primär von den Gemeinden, sondern von den 
überörtlichen Behörden. Den Pendlern, die in Liechtenstein arbeiteten und die in der Schweiz 
wohnten und von denen beide Seiten profitierten, rollte man damit den roten Teppich aus, ebenso 
der liechtensteinischen Industrie, der damit der Anschluss an ein überregionales Autobahnnetz 
gelang. 

 
Die 1965 erstellte Betonbrücke zwischen Bendern und Haag, vor dem Bau der Autobahn auf der Schweizer 
Seite. Links die alte Holzbrücke, die 1974 abbrannte. 
Amt für Kultur – Liechtensteinisches Landesarchiv B 12GB1/003/002; Sammlung Fritz Baum, Pressefotograf, Ruggell; 
Dauerleihgabe Liechtensteinisches Landesmuseum  
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Lie-Barometer
In Zusammenarbeit mit dem Liechtensteiner Vaterland 
führte das Liechtenstein-Institut im Juli 2019 erstmals den 
sogenannten Lie-Barometer durch. In Anlehnung an den 
Credit-Suisse-Sorgenbarometer sowie den Eurobarometer 
soll der Lie-Barometer Aufschluss geben, wie glücklich die 
Einwohnerinnen und Einwohner Liechtensteins sind und 
welches ihre grössten Sorgen sind. Der Lie-Barometer soll 
in regelmässigen Abständen wiederholt werden, um eine 
stabile Datengrundlage zu schaffen. Im Juni 2020 wurde die 
Umfrage zum zweiten Mal durchgeführt. 

Verantwortlich: Christian Frommelt

Menschenrechtsbericht 
Seit dem Jahr 2010 wird im Auftrag der Regierung jähr-
lich ein Statusbericht zur Situation der Menschenrechte in 
Liechtenstein erstellt. Der Bericht wird jährlich überarbei-
tet und aktualisiert und umfasst statistische Grundlagen zu 
mehr als 90 menschenrechtsrelevanten Themen. Es werden 
langjährige Entwicklungen aufgezeigt, wodurch der Bericht 
grundlegende Informationen für die Einschätzung und die 
langfristige Beobachtung der Menschenrechtssituation in 
Liechtenstein vermittelt. Er bietet aber auch die Grundlage 
für die Einleitung von allenfalls notwendigen Massnahmen 
durch die Regierung.

Verantwortlich: Wilfried Marxer, Patricia Hornich

Mobilität und Verkehr – eine Umfrage
Im Auftrag der Regierung führte das Liechtenstein-Institut 
gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Demo- 
Scope im September 2019 eine Umfrage zu Mobilitäts- 
aspekten in Liechtenstein durch. Die Studienergebnisse 
wurden Ende 2019 der Öffentlichkeit präsentiert und im 
Frühjahr 2020 publiziert. 

Verantwortlich: Wilfried Marxer

Monitoring Extremismus 
Seit dem Jahr 2011 wird jährlich im Auftrag der Regierung 
und der Gewaltschutzkommission ein Bericht über den 
Rechtsextremismus in Liechtenstein erstellt, seit 2016 ge-
nerell über Extremismus. Der Bericht sammelt alle öffent-
lich zugänglichen Informationen über Aktivitäten der extre-
mistischen Szene, sowohl Berichte in den Medien wie auch 
Flugblätter, Aktionen, Veranstaltungen oder Darstellungen 
im Internet. Ferner werden auch Aktionen von Behörden, 
Stellungnahmen und anderes im Bericht dokumentiert. 

Verantwortlich: Wilfried Marxer

Umfrage Gemeinde Vaduz
Im Auftrag der Gemeinde Vaduz führte das Liechten-
stein-Institut eine Umfrage über die Kommunikation und 
Informationstätigkeit der Gemeinde durch. Dabei wurden 
das Verhalten der Bevölkerung bei der Nutzung von Infor-
amtionskanälen sowie die Informiertheit der Einwohnerin-
nen und Einwohner von Vaduz erhoben. 

Verantwortlich: Wilfried Marxer

Umfrage Gemeinde Mauren-Schaanwald
Im Auftrag der Gemeinde Mauren führt das Liechten-
stein-Institut eine Befragung der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinde Mauren-Schaanwald durch. In der 
Befragung werden unterschiedliche Themenbereiche ab-
gedeckt, wie z. B. Verkehr, Infrastruktur, Freizeitangebote, 
Kommunikationstätigkeit der Gemeinde. Die Ergebnisse lie-
gen im Frühjahr 2021 vor. 

Verantwortlich: Christian Frommelt

Wachstumsmonitor
Der «Wachstumsmonitor» des Liechtenstein-Instituts ana-
lysiert relevante und verfügbare Wirtschaftsdaten, welche 
die langfristige Wachstumsentwicklung der liechtenstei-
nischen Volkswirtschaft aus verschiedenen Blickwinkeln 
abbilden. Er ist entsprechend der Auffassung konzipiert, 
dass Wohlstand ein mehrdimensionales Konzept darstellt. 
Neben klassischen wirtschaftlichen Kennzahlen sind Indika-
toren, welche Aspekte wie beispielweise Lebensbedingun-
gen oder Ressourcenverbrauch abbilden, für die langfristige 
Entwicklungen einer Volkswirtschaft ebenfalls wichtig. Die 
Darstellung im Sinne eines Indikatorensystems soll eine 
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 Volkswirtschaftliches Wachstum 

Einordnung der Indikatorendimension 

In der Indikatorendimension «Volkswirtschaftliches Wachstum» liegt der Fokus der Darstellung 
auf traditionellen Kennzahlen, von denen die meisten auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesam-
trechnung ermittelt werden. Zuerst wird dabei der Blick auf gesamtwirtschaftliche Aggregats-
grössen gelegt, welche Auskunft darüber geben, wie sich die liechtensteinische Volkswirtschaft 
insgesamt entwickelt. Als Indikatoren zur Evaluation dieser Entwicklung werden das BIP, das BNE 
sowie die Wachstumsbeiträge von Produktivität und Arbeit diskutiert.  

Aufbauend auf der Auseinandersetzung mit gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen wird in der 
Indikatorendimension «Volkswirtschaftliches Wachstum» zudem dargestellt, welche Wertschöp-
fung in Liechtenstein generiert wird und wie die einzelnen Sektoren dazu beitragen. Die Sektoren 
«Industrie und warenproduzierende Gewerbe» sowie «Finanzdienstleistungen» nehmen in Liech-
tenstein im internationalen Vergleich eine sehr starke Rolle ein und werden deshalb nochmals 
detaillierter dargestellt. Da für Liechtenstein als kleine, offene Volkswirtschaft der weitaus grösste 
Teil der Nachfrage nach inländischen Gütern und teilweise auch nach Dienstleistungen im Aus-
land liegt (v.a. Export von Investitions- und Intermediärgütern) und sich die inländische Nach-
frage zu einem grossen Teil auf Güter aus dem Ausland bezieht (v.a. Import von Konsumgütern), 
wird der Aussenhandel gesondert dargestellt. 

Dimension «Volkswirtschaftliches Wachstum» 

Teildimension Indikator Situation Tendenz 

Gesamtwirtschaft 

Bruttoinlandsprodukt positiv positiv 
Bruttonationaleinkommen positiv positiv 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf positiv positiv 
Bruttonationaleinkommen pro Kopf positiv positiv 
Wachstumsbeiträge Produktivität und Beschäftigung neutral positiv 
Produktivität (BIP pro Vollzeitäquivalent) neutral positiv 

Sektoren 

Wertschöpfung, Beschäftigung (Industrie) positiv positiv 
Güterexporte negativ positiv 
Güterhandelsüberschuss positiv positiv 
Wertschöpfung, Beschäftigung (allg. Dienstleistungen) positiv positiv 
Wertschöpfung, Beschäftigung (Finanzdienstleistungen) positiv negativ 
Verwaltete Kundenvermögen positiv positiv 

Das aggregierte volkswirtschaftliche Wachstum hat sich in Liechtenstein, wie durch die nachfol-
genden Indikatoren der Dimension «Volkswirtschaftliches Wachstum» dargestellt, insgesamt 
sehr positiv entwickelt. Das legt sowohl die Betrachtung auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, 
beispielsweise dargestellt durch das Bruttoinlandsprodukt, wie auch auf der sektoralen Ebene 
nahe. Sowohl Beschäftigung wie auch Bruttowertschöpfung entwickeln sich in den Sektoren In-
dustrie als auch bei den allgemeinen Dienstleistungen erfreulich. Auch der Finanzdienstleistungs-
sektor trägt positiv zum Wirtschaftswachstum in Liechtenstein bei, auch wenn der Beitrag zur 
Bruttowertschöpfung in den letzten Jahren leicht zurückgegangen ist. 
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 Volkswirtschaftliches Wachstum | Gesamtwirtschaft 

Bruttoinlandsprodukt   Situation positiv 
  Tendenz positiv 

Bewertung der aktuellen Entwicklung 

Der langfristige Trend des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP, linke Grafik) Liechtensteins ist in den letzten Jahr-
zehnten kontinuierlich gestiegen und lag 2018 bei rund 6.4 Mia. CHF. Die Trendwachstumsrate (rechte Grafik) 
war seit der Jahrtausendwende bis 2010 allerdings rückläufig, stieg zuletzt aber wieder und näherte sich der 2%-
Marke. Der Rückgang der Trendwachstumsrate in den 2000er-Jahren ging mit einer Annäherung des BIP-Wachs-
tums an andere Industriestaaten einher. Mit der Entwicklung der letzten Jahre liegt Liechtenstein jedoch wieder 
leicht über der durchschnittlichen Trendwachstumsrate des BIP anderer Industriestaaten. 

BIP Liechtensteins (Mia. CHF, real) und Trendwachstum (%) 

 

Erläuterung und Relevanz des Indikators 

Das BIP ist eine zentrale volkswirtschaftliche Kennzahl, welche die Summe der während einer gewissen Zeit-
spanne generierten Wertschöpfung auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausweist. Die Aufsum-
mierung aller individuellen Wertschöpfungen entspricht dabei der Nachfrage (Ausgaben) und der Produktion 
(Einnahmen) von Gütern und Dienstleistungen. Das BIP stellt ein Mass für die Einkommen der im Inland und 
Ausland Wohnhaften dar, welche durch Arbeit oder Vermögen im Inland entstanden sind (Inlandsprinzip), also 
für die im Inland stattfindende Produktion, deren Wertschöpfung von im Inland und/oder im Ausland wohnhaf-
ten Personen erzielt wird und diesen zufliesst. Der BIP-Trend gibt Aufschluss über die langfristige Wachstums-
entwicklung, indem kurzfristige konjunkturelle Schwankungen geglättet werden. Die Wachstumsrate des Trends 
(Trendwachstum) ergibt somit die langfristige, konjunkturbereinigte Wachstumsrate. 

Datenquellen und Verweise 

Daten: Amt für Statistik, UNO, eigene Berechnungen (Strukturbruchbereinigung, Preisbereinigung, Trendschät-
zung) 
Siehe: Glossar (►BIP, ►Preisbereinigung, ►Trendschätzung), Konzepte (►Konjunktur, Wachstum und Wachs-
tumsquellen) 
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systematische Bewertung der langfristigen Wachstumsent-
wicklung in Liechtenstein ermöglichen, welche durch ein 
Ampelsystem sichtbar und einfach interpretierbar gemacht 
wird. Aktuell umfasst der Wachstumsmonitor ein Set von 
72 Indikatoren, welche in Hinblick auf Tendenz und aktuelle 
Situation bewertet werden. Der Wachstumsmonitor wurde 
erstmals für das Jahr 2020 veröffentlicht. Der Wachstums-
monitor ist ein Modul der «Angewandten Wirtschaftsanaly-
se», welche durch die Regierung des Fürstentums Liechten-
stein gefördert wird.

Verantwortlich: Andreas Brunhart, Martin Geiger, Elias Hasler, 
Johannes Lehmann

Wirtschafts- und Finanzdaten zu Liechtenstein
Das Liechtenstein-Institut bereitet Daten aus verschiedenen 
nationalen und internationalen Quellen auf und kommen-
tiert diese. Ergänzt werden diese durch Datenschätzungen 
aus der Forschung des Liechtenstein-Instituts. Die Broschü-
re soll Mitarbeitenden von Regierung und Verwaltung für 
das Erstellen von Dossiers und Hintergrundinformationen 
zum Wirtschaftsstandort Liechtenstein dienen, liefert der 
Öffentlichkeit darüber hinaus einen einfach verständlichen 
Überblick zur Volkswirtschaft Liechtensteins und erspart 
somit mühsame Daten- und Informationssuchen. Sie bietet 
darüber hinaus kurze ökonomische Analysen der dargestell-
ten Entwicklung, Erklärungen der Begriffe und Definitionen 
sowie einen zeitlichen und internationalen Vergleich. Diese 
Zahlen und Einschätzungen sind auch in englischer Form 
verfügbar, womit eine wichtige Lücke geschlossen werden 
kann, welche bis anhin existierte für Interessenten aus dem 
Ausland (internationale Organisationen, ausländische Be-
hörden, Ratingagenturen, Medien, Investoren, Forschende 
etc.). Der jährliche Bericht wurde 2018 erstmals publiziert, 
ist seit 2020 ein Modul der «Angewandten Wirtschafts-
forschung», welche durch die Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein gefördert wird.

Verantwortlich: Andreas Brunhart
Mitarbeit: Elias Hasler

Wirtschafts- und Finanzdaten 
zu Liechtenstein

Datenstand: 31. Mai 2020

Economic and financial data 
on Liechtenstein

Data as of: 31 May 2020
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Forscher*innen des Liechtenstein-Instituts arbeiten in ver-
schiedenen internationalen Expertennetzwerken mit. Bei 
direkt von der EU finanzierten Netzwerken finden öffentli-
che Ausschreibungen statt, bei denen die sich bewerben-
den Konsortien für jeden Staat eine unabhängige Person 
mit akademischem Hintergrund benennen müssen. Dies 
betrifft die Mitgliedstaaten der EU, teilweise auch EWR- 
und weitere Staaten und somit auch Liechtenstein. 

Bei manchen Netzwerken wird dabei das Liechtenstein-In-
stitut als die geeignete Institution für den Länderfall Liech-
tenstein identifiziert. Die Entschädigung erfolgt aus Mitteln 
der EU. Die Experten müssen je nach Fragestellung und 
Themenschwerpunkten relevante Informationen über den 
betreffenden Staat, über Gesetzeslage, politische Entschei-
dungen und Massnahmen, statistische Daten etc. liefern. 

Academic Network of Experts in the Field  
of Disability (ANED)
Im Jahr 2020 beschloss die Europäische Kommission, Abtei-
lung Beschäftigung, Soziales und Integration, eine Änderung 
des bisherigen Akademischen Netzwerks für europäische 
Behindertenpolitik (ANED) vorzunehmen. Folglich wurde 
im Auftrag der Europäischen Kommission (EU-Kommission) 
eine Ausschreibung für eine neue Arbeitsgruppe mit der 
Bezeichnung «European Disability Expertise (EDE)» lanciert. 

Das Liechtenstein-Institut hat sich an dieser EU-weiten Aus-
schreibung im Rahmen der Zusammenarbeit mit Human 
European Consultancy und dem Centre for Disability Stu-
dies der Universität Leeds beteiligt. Im Juni 2020 erfolgt die 
Nominierung des Liechtenstein-Instituts als Mitglied der 
EDE-Expertengruppe durch die EU-Kommission. 

EDE unterstützt die EU-Kommission und die EU-Mitglied-
staaten in der Entwicklung von behindertenpolitischen 
Strategien durch unabhängige wissenschaftliche Beratung, 
Analyse und Information. Des Weiteren dienen die Arbeiten 
von EDE einem sachkundigen Dialog mit Organisationen von 
Menschen mit Behinderungen und mit den EU-Mitglied-
staaten. Gleichfalls werden die Ziele der Behindertenpoli-
tik der EU im Hinblick auf eine vollständige Integration und 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gefördert 
und die Berichtspflichten, die sich aus der UNCRPD erge-
ben, erfüllt. Die Leitung des Netzwerks EDE erfolgt durch 
Human European Consultancy.

2020 wurden die Arbeiten mit Fokus auf die Sondersituati-
on von Menschen mit Behinderungen in der COVID-19-Pan-
demie in der neuen Expertengruppe aufgenommen. Hierzu 
wurde im Winter 2020 eine Sonderberichterstattung von 
der EU-Kommission eingefordert.

Auf der Homepage der EU-Abteilung Beschäftigung, Sozia-
les und Integration wird zudem ein neuer Webpage-Bereich 

Mitgliedschaft in Expertennetzwerken

zum Thema «Menschen mit Behinderungen» entstehen. 
Voraussichtlicher Start ist Juni/Juli 2021.

https://www.humanconsultancy.com/projects/european- 
disability-expertise-ede
Verantwortlich: Patricia Hornich

Arbeitsgemeinschaft deutschsprachiger Portale 
zur Regionalgeschichte und Landeskunde
Das Internet hat sich als Präsentations- und Forschungs-
instrument im historischen Bereich etabliert. Zahlreiche 
Institutionen, die im regional- bzw. landesgeschichtlichen 
oder landeskundlichen Bereich tätig sind, bieten zentrale 
Einstiegsseiten und spezielle Informationsangebote in Form 
von Internetportalen an. Die AG Regionalportale versteht 
sich als Plattform zum Wissenstransfer und zur weiteren 
Vernetzung dieser Web-Angebote. Das Historische Lexikon 
des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL) wurde 2017 
Mitglied.  

www.ag-regionalportale.de
Verantwortlich: Fabian Frommelt

Arbeitskreis für interregionale Geschichte des 
mittleren Alpenraumes (AIGMA)
Der Arbeitskreis ist eine grenzüberschreitende Kontakt-
gruppe kulturgeschichtlich tätiger Gesellschaften, Instituti-
onen und Historiker*innen im Raum Graubünden, St. Gal-
len, Vorarlberg und Liechtenstein. 

www.aigma.net
Verantwortlich: Fabian Frommelt

Congress of Local and Regional Authorities
Die Gruppe unabhängiger Experten gründet auf der Europä-
ischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung («Europe-
an Charter of Local Self-Government») des Europarates und 
arbeitet für den Kongress der Gemeinden und Regionen 
des Europarates («Congress of Local and Regional Authori-
ties»). Jeder Mitgliedsstaat ist mit einem unabhängigen Ex-
perten vertreten. Diese liefern regelmässig Länderberichte 
zu ausgewählten Themen. Das Expertentreffen 2020 fand 
am 17. September statt. Es wurde wegen der Coronapande-
mie online durchgeführt.  

Verantwortlich: Wilfried Marxer

DenkRaum Bodensee
Der DenkRaum Bodensee ist ein unabhängiger Think Tank, 
der in interdisziplinärer Sichtweise Impulse für eine zu-
kunftsfähige wirtschaftliche, räumliche, gesellschaftliche 
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und politische Entwicklung in der Bodenseeregion setzt. 
Ihm gehören Vertreter und Vertreterinnen der Universität 
St. Gallen, der Universität Konstanz, der Zeppelin Universi-
tät Friedrichshafen, der DHBW Ravensburg Friedrichshafen, 
des Vorarlberger Architekturinstituts und des Liechten-
stein-Instituts an. 

https://denkraumbodensee.org/
Verantwortlich: Wilfried Marxer

Erasmus+-Projekt «Herausforderungen für 
Kleinstaaten» 
Das Liechtenstein-Institut stellte 2018 erfolgreich einen An-
trag für ein Erasmus+-Projekt. Das Projekt «Challenges to 
Democracy and Social Life in European Small States» dauert 
von September 2018 bis Ende August 2021. 

Am Projekt unter der Leitung des Liechtenstein-Instituts be-
teiligen sich Vertreterinnen und Vertreter von Universitäten 
aus Island, Estland, Luxemburg, Andorra, San Marino, Mon-
tenegro, Malta, Zypern sowie das Liechtenstein-Institut. Es 
ist geplant, zu verschiedenen aktuellen Fragen wie Migrati-
on und Flüchtlinge, europäische Integration, Souveränität, 
wirtschaftliche Entwicklung und regionale Kooperation, 
e-Governance und weiteren Themen Workshops durchzu-
führen und die Resultate für die Aus- und Weiterbildung an 
Hochschulen und in der Erwachsenenbildung aufzubereiten.

Verantwortlich für das Projekt vonseiten des Liechten-
stein-Instituts ist Wilfried Marxer, je nach Thema werden 
weitere Forschungsbeauftragte des Liechtenstein-Instituts 
zu den Treffen beigezogen.

2020 fanden alle Expertentreffen in Form von Zoom-Konfe-
renzen statt. Dies betraf das Treffen in Luxemburg mit den 
thematischen Schwerpunkten der ökonomischen Entwick-
lung und der regionalen Kooperation am 27. März 2020 
(Experte: Andreas Brunhart), die Themenschwerpunkte 
Demokratie und Sozialpolitik des Treffens in Montenegro 
(Experte: Wilfried Marxer). Das für Dezember geplante Tref-
fen in Estland zu Governance und Digitalisierung wurde auf 
2021 verschoben. Die Projektpartnerschaft dauert bis Ende 
August 2021. Eine Fortsetzung ist geplant.

Eine Website zur Präsentation des Projektes und der Er-
gebnisse mit didaktischem Anspruch ist unter Leitung des 
Liechtenstein-Instituts in Vorbereitung.

Verantwortlich: Wilfried Marxer

European Equality Law Network (EELN)
Die Hauptaufgabe des Europäischen Netzwerks von Rechts-
experten für Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 
(EELN) besteht darin, zuverlässige und sachkundige Infor-
mationen zur Unterstützung der Europäischen Kommis-

sion betreffend die Entwicklung der beiden Antidiskrimi-
nierungsrichtlinien (2000/43/EG, Antirassismusrichtlinie; 
2000/78/EG, Beschäftigungsrichtlinie) bereitzustellen. Hier-
bei werden Analysen hinsichtlich der Auswirkungen regula-
torischer Vorgaben auf die Praxis, einschliesslich des damit 
zusammenhängenden Fallrechts, sowie Empfehlungen zu 
den einschlägigen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
zur wirksamen Bekämpfung von Diskriminierung erarbeitet.

Das Liechtenstein-Institut ist seit 2012 im Europäischen 
Netzwerk unabhängiger Sachverständiger im Bereich der 
Nichtdiskriminierung tätig.

Das Netzwerk wird seit 2014 von Human European Consul-
tancy, Migration Policy Group (MPG) und der Utrecht Uni-
versität im Auftrag der Europäischen Kommission betrie-
ben.

2020 führten die Rechtsexperten von EELN eine verglei-
chende Analyse des Antidiskriminierungsrechts in Europa 
durch. Dabei wurde das Antidiskriminierungsrecht in den 
27 EU-Mitgliedstaaten, den fünf EU-Beitrittskandidaten-
ländern (Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien 
und die Türkei) und den EWR-Ländern (Island, Liechtenstein 
und Norwegen) sowie dem Vereinigten Königreich vergli-
chen. Basis hierbei bildeten die jeweiligen Länderberichte, 
die vom Europäischen Netzwerk von Rechtsexperten für 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung verfasst wurden. 

Der in Folge publizierte Bericht über die Ergebnisse der 
Analyse spiegelt einerseits den aktuellen gesetzlichen 
Stand des jeweiligen nationalen Antidiskriminierungsrechts 
wie auch die wichtigsten Entwicklungen wider. Zudem 
werden allgemeine Trends in der europäischen Antidiskri-
minierungspolitik vorgestellt und auf einige verbleibende 
Problemstellungen bei der Anwendung der Antidiskriminie-
rungsvorschriften hingewiesen.

http://www.equalitylaw.eu/
Verantwortlich: Patricia Hornich

European Social Policy Network (ESPN)
Das Liechtenstein-Institut war seit 2014 aktiv in diesem von 
der Europäischen Kommission initiierten und finanzierten 
Expertennetzwerk vertreten. Aufgabe des Netzwerkes ist 
es, Informationen über die Sozialpolitik, soziale Eingliede-
rung und nationale Strategien zu liefern, etwa betreffend 
Arbeitslosigkeit oder Altersvorsorge. Nach Ablauf des letz-
ten Vertrages 2018 sind die EWR-Staaten und die Schweiz 
nicht mehr dauerhaft Mitglied in diesem Expertennetz-
werk. Sie sind seit 2019 nur noch für Ad-hoc-Anfragen als 
Experten integriert, so auch das Liechtenstein-Institut. 

Verantwortlich: Patricia Hornich
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Eurydice
Eurydice ist ein Netzwerk für Bildungsinformationen der Eu-
ropäischen Kommission, welches einen detaillierten Über-
blick über die unterschiedliche Bildungslandschaft Europas 
liefert. Da die europäische Kooperation im Bildungsbereich 
ebenso wie die Mobilität in Europa zunimmt, wird es im-
mer wichtiger zu verstehen, wie die Bildungs- und Ausbil-
dungssysteme unserer Nachbarn organisiert und aufgebaut 
sind. Detaillierte Beschreibungen und Übersichten über die 
einzelnen nationalen Bildungssysteme werden in Form ei-
ner europäischen Enzyklopädie zu nationalen Bildungssys-
temen auf der Eurydice-Homepage zur Verfügung gestellt. 
Diese sehr umfassende Darstellung kann länderweise oder 
themenspezifisch betrachtet werden. 

Die Informationen zu den nationalen Bildungssystemen 
werden regelmässig durch die nationalen Eurydice-Stellen 
aktualisiert. Nach den festgelegten Kriterien wurde im Rah-
men dieses Programmes eine erste umfassende Beschrei-
bung des liechtensteinischen Bildungssystems vorgenom-
men, welche nun laufend ergänzt und überarbeitet wird. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_de.php
Verantwortlich: Barbara Schneider

InDivEU
Die Europäische Union (EU) steht derzeit vor grossen Her-
ausforderungen. Bei der Auseinandersetzung über die Zu-
kunft der EU spielen dabei Überlegungen zu differenzierter 
Integration – also der unterschiedlich starken Teilnahme am 
europäischen Integrationsprozess – eine zentrale Rolle. Im 
Rahmen eines Horizon-2020-Programms der EU erforscht 
das Liechtenstein-Institut zusammen mit 13 weiteren For-
schungsinstituten die theoretischen Grundlagen differen-
zierter Integration ebenso wie die Funktionsweise und 
praktische Konsequenzen. Durch das Projekt nimmt das 
Liechtenstein-Institut an verschiedenen weiteren Netzwer-
ken Teil, deren Zielsetzung es ist, die Forschungsergebnisse 
Politik und Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Projekt 
startete im Januar 2019 und ist auf drei Jahre befristet. Im 
Jahr 2020 wurden verschiedene Workshops und Konfe-
renzen durchgeführt, an denen das Liechtenstein-Institut 
durch Christian Frommelt vertreten war. Im Herbst 2020 
wurde ein Arbeitspapier zu den institutionellen Herausfor-
derungen des EWR publiziert. Im Dezember 2020 wurden 
zwei weitere Aufsätze eingereicht, welche im Frühjahr 2021 
publiziert werden sollen.

Verantwortlich: Christian Frommelt

Jean-Monnet-Projekt «Kleinstaaten» (Erasmus+)
Ein Projektantrag des Institut d’Estudis Catalans, des Cent-
re d’Estudis Historics i Politics de l’Institut d’Estudis Andor-
rans, des Institut d’Etudes Politiques de l’Université de 
Strasbourg, der Université Autonome de Barcelone und der 
University of Iceland, Departement of Political Sciences und 
des Liechtenstein-Instituts zur internationalen Rolle von 
Kleinstaaten wurde im ersten Anlauf nicht genehmigt. 2020 
wurde ein neuerlicher Anlauf unternommen. Die Entschei-
dung steht noch aus.

Verantwortlich: Wilfried Marxer, Georges Baur

TEPSA 
Die Trans European Policy Studies Association (TEPSA) ist 
das erste transeuropäische Forschungsnetzwerk auf dem 
Gebiet der europäischen Beziehungen. Sie besteht aus füh-
renden Forschungsinstituten auf dem Gebiet der europäi-
schen Beziehungen in ganz Europa mit einem Büro in Brüs-
sel. 

TEPSA ist eine internationale Non-Profit-Vereinigung nach 
belgischem Recht (AISBL) und wurde 1974 gegründet. Seit-
dem hat es seine Mitgliederzahl als Reaktion auf die Er-
weiterungsrunden der Europäischen Union stetig erhöht. 
Heute besteht TEPSA aus 43 Mitgliedsinstituten und asso-
ziierten Mitgliedern, die in 36 europäischen Ländern ansäs-
sig sind. Das Liechtenstein-Institut ist seit 2019 Mitglied in 
TEPSA. 

Verantwortlich: Christian Frommelt

Vernetzungsgruppe «sichtwechsel» 
Das Liechtenstein-Institut arbeitet in der Vernetzungsgrup-
pe für Menschen mit Behinderung und Unterstützungsbe-
darf (sichtwechsel) aufgrund der Expertentätigkeit im Rah-
men verschiedener EU-Expertennetzwerke mit.

Verantwortlich: Patricia Hornich

World Economic Survey (ifo-Institut)
Andreas Brunhart beteiligt sich seit Ende 2018 an der vier-
teljährlichen WES-Expertenumfrage des ifo-Instituts in 
München, an der über 1000 Ökonominnen und Ökonomen 
aus etwa 120 Ländern teilnehmen.

Verantwortlich: Andreas Brunhart
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Andreas Brunhart
• Statistikkommission der Regierung  (seit 2013)

Fabian Frommelt
• Bis 2020 stellvertretender Vorsitzender des Historischen 

Vereins für das Fürstentum Liechtenstein. 

Martin Geiger
• Martin Geiger referierte 2020 Beiträge für das Journal of 

Economic Behaviour and Organisation und für das Jour-
nal of Macroeconomics.

Wilfried Marxer
• Mitglied im Beirat der österreichischen Initiative «mehr 

demokratie», einer parteiunabhängigen Initiative für 
eine Stärkung direkter Demokratie in Österreich.

• Mitglied im Beirat der Swiss Democracy Foundation/
Schweizer Demokratiestiftung, die zahlreiche Projekte 
zur direkten Demokratie unterhält und fördert. 

• Aufgenommen in die «List of Experts for the Human Di-
mension Mechanism appointed by OSCE Participating 
States (Moscow Mechanism)». Im Berichtsjahr fielen kei-
ne Aktivitäten an.

Rupert Quaderer
• Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde  

in Baden-Württemberg

Emanuel Schädler
• Seit 1. Januar 2018 Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung 

Heimat- und Familiengeschichte Triesenberg. 
• Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bern: 

Seit 2020 Mitglied der weiteren rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Bern als ein Mittelbau-
vertreter sowie der Kommission für Gleichstellung und 
Nachwuchsförderung der rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Bern.

Stephan Scheuzger
• Gutachtertätigkeit Schweizerischer Nationalfonds
• Mitglied im European Network in Universal and Global 

History (ENIUGH)
• Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Geschich-

te (SGG) 
• Mitglied der Asociación de Historiadores Latinoamerica-

nistas Europeos (AHILA)
• Mitglied des Vorstandes des Berner Forums für Kriminal-

wissenschaften, Universität Bern (seit 2017)
• Assoziierter Forscher des Center for Global Studies, Wal-

ter-Benjamin-Kolleg, Universität Bern (seit 2019)

Stephan Scheuzger
Abgeschlossene Masterarbeiten
• Solveig Grimm: «‹Fein gesponnen, bunt verwoben›. Die 

Aktion ‹Hunger ist ein Skandal› – Ausdruck transnationa-
ler Verflechtung und innerer Zerrissenheit der Erklärung 
von Bern», Historisches Institut, Universität Bern, 2020.

• Ge Zung John Ly: «Das ‹mark system›: Die grenzüber-
schreitende Zirkulation eines Konzepts des progressiven 
Strafvollzugs», Historisches Institut, Universität Bern, 
2020.

Laufende Masterarbeiten
• Elena Lynch: «‹We were basically in paradise›. Erinnerte 

Migrationsmotive in einer irischen Familie, 1957–1988», 
Historisches Institut, Universität Bern

• Malte Seiwerth: «Zwischen Kooperation und Konflikt: 
Bedeutungen des Waffenhandels zwischen der Schweiz 
und Chile, 1960–1990» (Arbeitstitel), Historisches Insti-
tut, Universität Bern

• Katrin Solt: «Der Beitritt der Schweiz zur ‹International 
Holocaust Remembrance Alliance› (IHRA): Eine Studie 
zur holocaustbezogenen Geschichtspolitik schweizeri-
scher AkteurInnen», Historisches Institut, Universität 
Bern

• Victoria Zelger: «Women’s Rights and Women’s Access 
to Justice in Postcolonial Tanzania», Historisches Institut, 
Universität Bern

Beiräte, Mandate, 
Kommissionen

Betreuung wissen-
schaftlicher Arbeiten
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Verlag der Liechtensteinischen Akademischen 
Gesellschaft (LAG)
Viele wissenschaftliche Arbeiten von Forschenden des 
Liechtenstein-Instituts werden im Verlag der Liech-
tensteinischen Akademischen Gesellschaft publiziert 
(«Liechtenstein Politische Schriften» (LPS), «Kleine 
Schriften» (KS)). Emanuel Schädler ist seit 1. Januar 2016 
Leiter des Verlags und betreut verschiedene umfassende 
Projekte in den beiden Publikationsreihen des LAG-Ver-
lags. 

Im Berichtsjahr erschien LPS Band 61 «Gestern – Heute 
– Morgen: Perspektiven auf Liechtenstein», herausgege-
ben von Fabian Frommelt und Christian Frommelt. 

Christian Frommelt, Direktor des Liechtenstein-Instituts, 
ist von der GV der LAG e. V. als Beisitzer in die Verlagslei-
tung gewählt. 

13.2.2020: Clara Ganslandt, Head of the Western Europe 
Division des Europäischen Auswärtigen Dienstes der Euro-
päischen Union (EEAS), besucht im Rahmen ihres Liechten-
stein-Besuches auch das Liechtenstein-Instititut. 

9.3.2020: Das Liechtenstein-Institut ist Gastgeber eines 
Workshops zu den zukünftigen Beziehungen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und Liechtenstein. Die britische Bot-
schaft in Bern, auf deren Initiative hin das Treffen organisiert 
wurde, ist mit einer 7-köpfigen Delegation vertreten, unter 
ihnen die Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein, 
Jane Owen. Am Workshop beteiligten sich auch diverse Ver-
treter*innen der Landesverwaltung und der Wirtschaftsver-
bände Liechtensteins.

27.11.2020: Die Swiss Democracy Foundation hielt am 
Liechtenstein-Institut einen Workshop zum Thema Direct 
Democracy Navigator ab. Zu Gast waren Bruno Kaufmann, 
Adrian Schmid und Daniel Schily. Weitere Teilnehmer waren 
online zugeschaltet.

Zu Gast am 
Liechtenstein-Institut
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Veranstaltungen

VORTRAGSREIHEN

«Liechtenstein im Völkerrecht: Herausforderungen 
und Chancen des Kleinstaates» (2019/2020)
Vortragsreihe in Kooperation mit der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Innsbruck, namentlich dem In-
stitut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 
und dem Institut für Europarecht und Völkerrecht.

9.1.2020: Krieg im 21. Jahrhundert – welche 
Rolle hat das Völkerrecht bei Cyberangriffen?
Christian Wenaweser, a.o. und bev. Botschafter, Vereinte 
Nationen, New York

27.2.2020: In engen Grenzen – Kleine 
Volkswirtschaften und der Handelskrieg
Charlotte Sieber-Gasser, Universität Luzern

Zürcher Vorlesungen zum Liechtensteinischen 
Recht (fortlaufend)
Die neue Veranstaltungsreihe soll nicht nur Studierende aus 
Liechtenstein ansprechen, die an der Universität Zürich im-
matrikuliert sind, sondern alle, die sich für das liechtenstei-
nische Recht interessieren. 

3.3.2020: So nah und doch so fern: Ein 
Rechtsvergleich der Volksinitiative im Fürstentum 
Liechtenstein und in der Schweiz. 
Goran Seferovic, Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, und Patricia Schiess
13.10.2020: Aktuelle Entwicklungen im europäischen 
Gesellschafts- und Stiftungskollisionsrecht
Alexandra Butterstein, Universität Liechtenstein

17.11.2020: (Um-)Wege zur Homogenität im EWR
Christina Neier und Georges Baur 

Kriegsende und Nachkriegszeit – Konturen  
einer neuen Ära
Am 8. Mai 1945 erfolgte die bedingungslose Kapitulation 
Deutschlands. Damit endete der unmittelbare Schrecken 
des Zweiten Weltkriegs in Europa. Die menschlichen und 
moralischen Tragödien sowie die politischen und wirtschaft-
lichen Lasten des Krieges beschäftigten die kriegsbetroffe-
nen Menschen und Länder jedoch weit über das Kriegsende 
hinaus. Die Vortragsreihe nimmt sowohl die Situation bei 
Kriegsende 1945 als auch die Verhältnisse und Entwicklun-
gen in den ersten Nachkriegsjahren in den Blick: Markierte 
«1945» den Beginn einer neuen Ära? 

1.9.2020: Liechtenstein bei Kriegsende 1945 vor 75 Jahren
Peter Geiger  |  Im Zweiten Weltkrieg war Liechtenstein 
neutral, bedroht, unbesetzt. Kleinheit schützte es, ebenso 
Integration in die Schweizer Kriegswirtschaft. 1945 rückte 
das Kampfgeschehen bis an die liechtensteinisch-gross-
deutsche Grenze. 

22.9.2020: Politik und Gesellschaft 
in Liechtenstein nach 1945
Wilfried Marxer und Fabian Frommelt | Nachkriegszeit bis 
etwa 1960: Inwiefern handelte es sich um eine Zeit des be-
schleunigten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Wandels?

29.9.2020: Vom Mangel zur Überhitzung – 
Liechtensteins Wirtschaft in der Nachkriegszeit
Andreas Brunhart und Patricia Schiess | Neben einem Über-
blick über den volkswirtschaftlichen Nachkriegsboom wer-
den auch konjunkturpolitische Massnahmen der Schweiz in 
den 1960er- und frühen 1970er-Jahre betrachtet, von wel-
chen Liechtenstein ebenfalls betroffen war.

Entwicklungspolitik und 
Entwicklungszusammenarbeit (2020/2021)
Zur Entwicklungspolitik gehören alle politischen Aktivitäten 
und staatlichen Massnahmen, die die technische und sozi-
ale Entwicklung sogenannter Entwicklungsländer fördern. 
Ziel ist es, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbes-
sern. Der Begriff der Entwicklungszusammenarbeit macht 
deutlich, dass es sich dabei um eine Zusammenarbeit han-
delt, in der alle Akteure Verantwortung für das Gelingen 
von Massnahmen übernehmen. In Liechtenstein verfügt 
die Entwicklungszusammenarbeit über eine lange Tradition 
und hat sich in Form der Internationalen Humanitären Zu-
sammenarbeit und Entwicklung zu einem festen Bestand-
teil der liechtensteinischen Aussenpolitik entwickelt.

Seniorenbund 
Kurs: Schreibrunde  
zur eigenen Biografie 

Aus dem Lebensrückblick ler-
nen wir nicht nur, sondern es 
ist für viele ein wünschens-
wertes Erlebnis im Alter mit-
hilfe einer anleitenden Fach-
person verschiedene Erinne-
rungen bis zur Kindheit 
zurück festzuhalten, insbe-
sondere die positiven Ereig-
nisse. Kursleiterin Karin Bü-
chel (dipl. Schreibpädagogin 
FSB, dipl. logotherapeutische 
Beraterin NDS HF) führt Sie 
an fünf Vormittagen durch ei-
nen persönlichen Schreibpro-
zess mit diesem Ziel. Es wird 
auch das Erinnerungsvermö-
gen durch kreative Elemente 
im Kurs gefördert. In der 
Gruppe dürfen aber auch Er-
fahrungen aus der Vergangen-
heit und der Gegenwart sowie 
Wünsche für die Zukunft ge-
teilt werden. Termine: 24. Sep-
tember, 15. Oktober, 5. und 26. 
November sowie 17. Dezem-
ber, immer von 9 bis 11 Uhr, 
beim Liechtensteiner Senio-
renbund, Austrasse 13, in Va-
duz. Keine Mitgliedschaft 
beim Seniorenbund erforder-
lich. Eine Anmeldung ist er-
forderlich: Tel. 230  48  01, 
iba@seniorenbund.li. (pd) 

Hinweis 
Weitere Informationen online 
unter www.seniorenbund.li oder 
Tel. +423 230 48 01.
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Viel Engagement für biologisches Obst  
In Mauren findet man an mehreren Orten zahlreiche Hochstammbäume, welche eine ganze Palette an alten Obstsorten tragen. 

Noah Gross 
 
Die bevölkerungsreichste Ge-
meinde im Unterland bietet für 
jeden etwas: Kinder erfreuen 
sich am Weiherring, aktive Men-
schen am Sportpark und Fans 
von Piepmätzchen können ihre 
Lieblingstiere im Vogelparadies 
begutachten. Auch wer sich mit 

der Lehre von Obstsorten und 
vom Obstbau, der Pomologie, 
ein wenig auskennt, wird bei ei-
nem Streifzug durch Mauren ei-
niges entdecken können. Für 
Hobby-Pomologen oder solche, 
die es werden wollen, offeriert 

sich Mauren als Refugium.  
Werkhofmeister Patrick Marxer 
gibt Auskunft über die Bemü-
hungen der Gemeinde Mauren, 
wieder vermehrt Hochstamm-
bäume anzusiedeln.  

Birnen, Quitten, Äpfel, 
Kirschen und Nussbäume 
Diverse Sorten finden sich an 
verschiedenen Standorten im 
Dorf. Laut Marxer stehen zur-
zeit zirka 40 Jungbäume sowie 
20 ältere Exemplare in der Ob-
hut des Werkhofes, die völlig 
unbehandelt und biologisch 
Obst produzieren. Trotzdem 
lässt man die Bäume laut Mar-
xer nicht einfach ziellos wu-
chern. «Wir geben im Wachs-
tum ein wenig Nachhilfe und 
sorgen zum Beispiel mittels 
Schnüren, mit denen den Ästen 
die richtige Richtung gegeben 
wird, für tolle und auch starke 
Baumformen.» Um einen fach-
gerechten Umgang mit den 
Bäumen zu gewährleisten, wer-
den jährlich Schnittkurse für 
die Gemeindemitarbeiter orga-
nisiert. Doch nicht nur ein ge-
eigneter Umgang ist wichtig, 
auch die richtige Platzierung 
spielt laut Marxer eine grosse 
Rolle. Man frage sich laufend, 
wo eine Platzierung von neuen 
Bäumen sinnvoll wäre. Diese 
sollen 30 Jahre stehen, und 
nicht durch etwaige Bauvorha-
ben schon nach wenigen Jahren 
das Zeitliche segnen müssen. 
Diese mittlerweile eher selte-
nen Bäume brauchen für ihr 
Wachstum und für die Produk-
tion von nachhaltigem Obst viel 
Zeit. Der Werkhof setze neue 
Bäume deswegen immer erst 

nach einer Absprache mit der 
Bauverwaltung, so Marxer.  

Die Bäume als blühendes 
Lebenswerk 
Mauren zeigt sich schon seit 
langer Zeit bestrebt, hochstäm-
mige Obstbäume zu setzen und 
zu pflegen. Am Weiherring und 
unter dem Friedhof stehen laut 
Marxer prächtige und ertragrei-
che Bäume, die noch weit vor 
seiner Zeit gesetzt worden sind. 
Zu verdanken sei dies vor allem 

Ernst Meier, der durch seine Ar-
beit an den Obstbäumen in der 
Gemeinde sicherlich ein Le-
benswerk geschaffen habe. 

Vom Baum gezupft und aus 
dem Glas geschluckt 
Im Frühling, wenn alles 
spriesst, sei der Blick auf die 
Wildblumenwiese mit heimi-
schen Saatgütern und den 
Obstbäumen geradezu fantas-
tisch. Unter dem Friedhof wür-
de sich ganz speziell im Mai und 

Juni jeden Jahres ein ganz tolles 
Bild ergeben.  

Doch nicht nur das Auge 
darf sich an den Bäumen er-
freuen. Auch mancher Gaumen 
kommt in den Genuss des Obs-
tes. Alle zwei Jahre bietet sich 
den Mitarbeitern der Gemeinde 
Mauren die Möglichkeit, an 
zwei Abenden das Obst zu 
lesen. Die schönsten Früchte 
werden folglich zu Schnaps ver-
arbeitet. Gut 70 Liter sortenrei-
ner Schnaps würden dabei laut 

Marxer rausspringen. Der Rest 
des Obstes geht in die Mostpro-
duktion. In den Jahren zwischen 
den Lesungen wird der Schnaps 
dann in Form eines Mitarbeiter-
Events degustiert. Dieser 
Anlass ist laut Marxer auch im-
mer mit einem fachlichen Teil 
zu verschiedenen Thematiken 
rund um das Obst und die 
Schnapsproduktion verbunden.  

Bevölkerung kann sich 
einen Baum zuteilen lassen 
Die Schnäpse aus Mauren sind 
nicht käuflich zu erwerben. Man 
wolle mit den Produkten be-
wusst niemandem konkurren-
zieren. Deshalb sind die 
Schnäpse exklusiv für die Helfer 
der Gemeinde und als Präsente 
für spezielle Anlässe vorgese-
hen. Wer jedoch vom biologisch 
und unbehandelt gewachsenen 
Obst kosten oder selbst Schnaps 
brennen will, kann sich beim 
Werkhofmeister melden. «Wir 
haben viele Jungbäume, was in  
Zukunft mehr Obst bedeutet. 
An dessen Lesung und Verwer-
tung sind wir sehr interessiert.» 
Wer Interesse zeigt, kriegt laut 
Marxer nach Möglichkeit einen 
Baum zugeteilt und darf dessen 
Obst gerne verwerten. Im letz-
ten Jahr beispielsweise wurde 
jegliches Obst am Weiherring 
von Privatpersonen gelesen.

Das Obst der Maurer Bäume wird von der Gemeinde in Teamanlässen verwertet. Bild: Daniel Schwendener

Patrick Marxer 
Werkhofmeister  
 

«Wir geben beim 
Wachstum ein wenig 
Nachhilfe und  
sorgen zum Beispiel 
mittels Schnüren für 
tolle und starke 
Baumformen.»

Streitende Politik und gesellschaftliche Spannungen 
Das Gampriner Vereinshaus tauchte gestern Abend tief in die Geschichte des Landes nach dem letzten Weltkrieg ein. 

Im Rahmen der Vortragsreihe 
«Konturen einer neuen Ära» 
des Liechtenstein-Instituts re-
ferierten der Politologe 
Wilfried Marxer und Historiker 
Fabian Frommelt über die poli-
tischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen in Liechtenstein 
nach dem zweiten Weltkrieg. 
Marxer gab Aufschluss über 
den Parteienstreit, die Wahlen 
und die neuen Wählergruppen. 
Frommelt widmete sich der 
liechtensteinischen Gesell-
schaft im Übergang von der Ag-
rar- zur Industrie- und Dienst-
leistungsgesellschaft. 

Zwischen VU und FBP 
flogen die Fetzen 
In den 40er- und 50er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts 
war der Wahlkampf noch um ei-
niges kürzer als man es sich 
heute gewohnt ist. Die Partei-
programme wurden laut Marxer 
erst kurz vor der Abstimmung 
publiziert. Teilweise sogar am 
Vortag der Wahl. Diese wenigen 
Tage waren trotz des durch den 
Proporz geschlossenen Frie -
dens von ausserordentlicher 
Heftigkeit und Polemik geprägt, 
wie einige von Marxer auf die 
Leinwand projizierte Beispiele 
eindrücklich zeigten. Die hefti-

gen Auseinandersetzungen ver-
mochten an der Einstellung der 
Bevölkerung jedoch nichts zu 
verändern. Die zugunsten der 
FBP gegebene Mandatsvertei-
lung von sieben zu acht Sitzen 
blieb seit der stillen Wahl von 
1939 bis 1970 bestehen. Nen-

nenswert ist das Auftreten einer 
neuen Wahlliste der «Unselbst-
ständig Erwerbenden und 
Kleinbauern» zur Landtags -
wahl von 1953, welche jedoch 
die Sperrklausel von 18 Prozent 
nicht überwinden konnte. Je-
doch schaffte sie es auf zehn 

Prozent, obwohl die Liste nur 
den Oberländern zur Wahl 
stand.  

Strukturwandel und  
Spannungsfelder 
Historiker Frommelt präsen-
tierte dem anwesenden Publi-

kum detaillierte Grafiken zu den 
Volkszählungen von 1941, 1950 
und 1960. Die damals erhobe-
nen Daten zeigen den Wandel 
Liechtensteins vom Agrar- zum 
Industriestaat. Dabei ging 
Frommelt auch auf einige Un-
terschiede verschiedener Be-
rufsfelder ein, so verdiente ein 
Arzt beispielsweise 371 Prozent 
mehr als die Durchschnittsbe-
völkerung, wobei das Einkom-
men eines Landwirts 75 Prozent 
unter dem Durchschnitt lag. 
Ausserdem gab Frommelt einen 
kurzen Einblick in die Span-
nungsfelder, welche die Gesell-
schaft in den Jahrzehnten nach 
dem Krieg beschäftigten. 
Neben dem Parteienstreit wa-
ren dies die Entnazifizierung, 
der Antikommunismus oder die 
befürchtete Überfremdung 
Liechtensteins durch sesshaft 
werdende Ausländer.  

Insgesamt durchlief die Ge-
sellschaft Liechtensteins nach 
dem Krieg eine stärkere Ausdif-
ferenzierung. Damit einher 
ging jedoch auch die grösser 
werdende Ungleichheit der Be-
völkerung in Bezug auf Lohn, 
Eigentum und der Repräsenta-
tion in politischen Gremien.  
 
Noah Gross

Fabian Frommelt und Wilfried Marxer beleuchteten die Konturen einer neuen Ära. Bild: Daniel Schwendener

Liechtensteiner Vaterland, 23.9.2020
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30.11.2020: Entwicklungszusammenarbeit 
im Wandel der Zeit
Rudolf Batliner | Wie haben politische, wirtschaftliche und 
soziale Interessen und Ideologien das Verständnis von Ent-
wicklung beeinflusst und wie hat die Entwicklungszusam-
menarbeit darauf reagiert?

14.12.2020: Entwicklungszusammenarbeit Liechtensteins
Beat Ospelt | Ausgehend von der Rede von Gerard Batliner 
im Jahr 1963 werden der entwicklungspolitische Begriff der 
Solidarität, dessen moralische Begründung sowie der oft-
mals problematische Sprachgebrauch innerhalb des Ent-
wicklungsdiskurses beleuchtet.

Anschliessend Gespräch mit Nicole Schlegel-Matt, Liechten-
steinischer Entwicklungsdienst (LED), und Panagiotis Potoli-
dis-Beck, Amt für Auswärtige Angelegenheiten

EINZELVERANSTALTUNGEN

Buchpräsentation: Hüben & Drüben.  
Wirtschaft ohne Grenzen im mittleren Alpenraum 
(21.1.2020)
Wie wirken sich Grenzen auf wirtschaftliches Handeln aus? 
Welche Formen von Grenzen der wirtschaftlichen Hand-
lungsfähigkeit gibt es in feudalherrschaftlich organisierten 
Territorien? Und wie veränderten die Entstehung und der 
Ausbau von Nationalstaaten diese Grenzen? Präsentation 
des Sammelbandes mit Beiträgen einer Tagung aus dem 
Jahr 2018. Mitherausgeberin Martina Sochin D’Elia stellte 
den Sammelband vor, die beiden Autoren Stefan Sondereg-
ger und Elias Quaderer hielten Kurzvorträge. 

Die Kirchengebäude in Liechtenstein zwischen 
kanonischem und staatlichem Recht (6.2.2020)
Emanuel Schädler | Die liechtensteinischen Kirchengebäu-
de, insbesondere die Pfarrkirchen, liegen sozusagen an der 
Schnittstelle zwischen kanonischem Recht einerseits und 
staatlichem Recht andererseits. An ihnen entzünden sich 
beim Zusammentreffen beider Rechte häufig Rechtsfragen 
von hoher praktischer Relevanz, die im Falle der Kirchen-
gebäude besonders anschaulich werden. Emanuel Schädler 
präsentiert seine neue, gleichnamige Publikation, erschie-
nen als Band 46 der Reihe «Beiträge Liechtenstein-Institut». 

Zeitpräferenzen, Altruismus und Effizienz während 
der Corona-Pandemie in den USA (24.6.2020)
Johannes Ross, Universität Hamburg | 19. Wirtschaftspoli-
tisches Seminar Alpenrhein, eine Kooperation des Liechten-

stein-Instituts mit dem Zentrum für wirtschaftspolitische 
Forschung (ZWF)

Outsourcing im Bereich Sicherheit und Recht 
(21.10.2020)
Patricia Schiess | Im Kleinstaat kann die Sorge um Sicher-
heit nicht an den nationalen Grenzen Halt machen – und 
macht es auch nicht, wie das Beispiel Liechtenstein zeigt. 
Nicht zuletzt die Einschränkungen aufgrund des Coronavi-
rus haben jedoch die nationalen Grenzen wieder stärker 
sichtbar gemacht: Die Garantie von Sicherheit durch Armee 
und Polizei und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
in Katastrophenfällen. 

«Ehe für alle» – Grundrechtliche Überlegungen 
(16.11.2020)
Lamiss Khakzadeh, Universität Innsbruck | Vor einiger 
Zeit hatte der liechtensteinische Staatsgerichtshof darü-
ber zu entscheiden, ob der Ausschluss gleichgeschlecht-
licher Paare vom Rechtsinstitut der Ehe verfassungs- und 
EMRK-konform ist. Anders als der österreichische Verfas-
sungsgerichtshof hatte der Staatsgerichtshof keine recht-
lichen Bedenken dagegen, gleichgeschlechtlichen Paaren 
die Ehe zu verwehren. Diese Entscheidung ist nun Anlass, 
die (grund-)rechtlichen Rahmenbedingungen der «Ehe für 
alle» näher zu analysieren. 

Die gebildeten Fremden – Politik und Kultur des 
deutschen Bildungsbürgertums in Liechtenstein 
1850–1880 (26.11.2020)
Cornelius Goop | Wie im gesamten deutschsprachigen 
Raum bildete sich in Liechtenstein in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eine kleine, aber einflussreiche bürgerli-
che Schicht heraus, deren Mitglieder, die zumeist als Beam-
te, Lehrer, Geistliche oder Freiberufler tätig waren, zu ei-
nem Grossteil ursprünglich aus der Habsburgermonarchie, 
Süddeutschland und der Schweiz stammten.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch das Liech-
tenstein-Institut zahlreiche Veranstaltungen absagen. 
Wo möglich wurden Vorträge verschoben oder online 
durchgeführt. Nicht stattfinden konnte eine Vortragsrei-
he anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der EWR-Mitglied-
schaft Liechtensteins. 
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Lehrtätigkeit, Vorträge, Kurse, Konferenzen

Georges Baur
Future relationship between the United Kingdom and Liech-
tenstein: room for manoeuvre. Präsentation im Rahmen ei-
nes Expertentreffens mit der Britischen Botschaft (9.3.2020)

Brexit und die Veränderung des Compliance-relevanten 
Rechtsrahmens. Vortrag am Compliance Day 2020: Aktu-
elle Entwicklungen der Compliance im Kontext liechten-
steinischer und internationaler Anforderungen. Universität 
Liechtenstein, Vaduz (20.10.2020)

Andreas Brunhart
Lehrbeauftragter an der Universität Liechtenstein: Lehrver-
anstaltungen International Economics und Wirtschaftsge-
schichte (WS 2019/2020)

***
Vortrag am IHS zum Projekt «Ökonomische Analysen zu Co-
rona und BIP-Schnellschätzung für Liechtenstein». Institut 
für Höhere Studien, Wien (9.9.2020)

Vortrag zum Gemeindesteuerwettbewerb beim jährlichen 
Treffen der Gemeindekassiere Liechtensteins. Ort: Gemein-
desaal, Triesen (25.9.2020)

Christian Frommelt
Lehrbeauftragter der Universität Liechtenstein: Lehrveran-
staltung Brexit and the (democratic) challenges of European 
(dis)integration

Lehrbeauftragter Private Universität des Fürstentums Liech-
tenstein (UFL): Politisches System Liechtensteins 

Lehrgang Politisches System Liechtenstein – Einführungstag 
Landesverwaltung  

***
The EU’s differentiated future after Brexit. Moderation eines 
Panels im Rahmen der Tagung «Shaping the Future of Euro-
pe» der Trans European Policy Studies Association (TEPSA) 
und des Instituts für Europäische Politik (IEP) (25.6.2020)

Öffentlichkeit und Diskussionskultur in Liechtenstein. Kurz-
vortrag im Rahmen der Veranstaltung «Der öffentliche 
Raum» des Vereins ELF, Balzers (3.9.2020)

Politische Partizipation von jungen Menschen in Liechten-
stein. Eine Veranstaltung von Campus Demokratie – Stif-
tung Dialog. Haus Gutenberg, Balzers (20.10.2020)

Decision Shaping im EWR. Präsentation am Zürcher Europa-
rechtstag. Universität Zürich (28.10.2020)

Politik im Kleinstaat – besonders oder doch ganz ge-
wöhnlich? Themenabend der Universität Liechtenstein 
(3.12.2020)

Wilfried Marxer
Ausgewählte politische Themen, Wahlpflichtkurs Gym-
nasium (Leitung; Marlies Kessler), Liechtenstein-Institut 
(23.10.2020)

Politiklehrgang für Frauen, Haus der Wirtschaft (13.11.2020)

Stephan Scheuzger
Vorlesung: «Techniken des modernen Strafens – eine glo-
bale Geschichte», Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich, Herbstsemester 2020

***
Volkshochschule Zürich: «‹Die Revolution geht immer wei-
ter› – Sozialismus in Lateinamerika», im Rahmen der Ring-
vorlesung «Totgesagte leben länger: Sozialismus und Kom-
munismus» (27.1.2020)

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Pa-
ris: «La production et la diffusion du savoir pénitentiaire à 
l’échelle mondiale» (28.2.2020)

Emanuel Schädler
«The early legislation on administrative procedure in Liech-
tenstein». Vortrag im Rahmen des «CoCEAL International 
Workshop» (Webinar via Zoom-Plattform) zu «The influen-
ce of Austrian Legislation on administrative Procedure on 
other legal systems (years 1920 – 1970)» (22.10.2020)

Patricia Schiess
Titularprofessorin für öffentliches Recht und Verfassungs-
vergleichung an der Universität Zürich: Übungen im öffent-
lichen Recht I (Frühlingssemester 2020), Übungen im Perso-
nenrecht (Herbstsemester 2020), beide an der Universität 
Zürich.

***
Finanzierung der Parteien. Verschiedene Modelle und He-
rausforderungen in der Schweiz und im nahen Ausland. 
Vortrag an der Tagung «Parteien- und Politikfinanzierung. 
Demokratische und rechtsstaatliche Fragen» der Schwei-
zerischen Sektion der Internationalen Juristenkommission 
(ICJ-CH), Bern (4.9.2020)

Präsentation der Studie «24h-Betreuung durch  
Care-Migrantinnen und -Migranten in Liechtenstein» in 
Schaan (6.10.2020)

Loretta Seglias
Kurzreferat anlässlich der Ausstellungseröffnung «Verding-
kinder», Küefer Martis Huus, Ruggell (24.1.2020)

Coming to terms with compulsory social measures and 
forced fostering. Fachreferat im Modul «Dealing with the 
past» (zusammen mit swisspeace), MAS «Mediation in pea-
ce processes», ETH Zürich (16.11.2020)
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Medienpräsenz

Fanden im Berichtsjahr weniger Veranstaltungen als üb-
lich statt, war das Liechtenstein-Institut umso präsenter in 
den Print-Medien. 

Schwerpunktmässig befassten sich die Forscher*innen des 
Liechtenstein-Instituts mit der Corona-Pandemie, aber 
auch andere am Institut bearbeitete Themen fanden Nie-
derschlag in in- und ausländischen Medien. 

Gastkommentare in der Lie-Zeit
Barbara Schneider: Frühe Bildung - Auftrag oder Pflicht? Nr. 
82, Februar 2020.

Cyrus Beck: Streiflichter in den Kosmos der Verwaltung. Nr. 
83, März 2020.

Georges Baur: Coronavirus und vermeintliche europäische 
Gewissheiten. Nr. 84, April 2020.

Linda Märk-Rohrer: Gewerkschaftsarbeit betrifft nicht nur 
bezahlte Arbeit. Nr. 85, Mai 2020.

Loretta Seglias: Geschichte der Fürsorge: Ohne Zeitzeug*in-
nen undenkbar. Nr. 86, Juni 2020.

Christian Frommelt: Sozialkapital als Mittel zur Krisenbewäl-
tigung? Nr. 87, August 2020.

Wilfried Marxer: Rassismus und Diskriminierung – auch bei 
uns Thema. Nr. 88, September 2020.

Patricia Schiess: 24-Stunden-Betreuung für Betagte. Nr. 89, 
Oktober 2020.

Fabian Frommelt: Erfolgsgeschichte und Schattenseiten: 
Gedanken zur liechtensteinischen Erinnerungskultur. Nr. 89, 
November 2020.

Christian Frommelt: Solidarisch ja – aber mit wem? Nr. 91, 
Dezember 2020.

DONNERSTAG
7. MAI 2020 |  Inland�|�11
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Rosen schenken

bleibt romantisch.

Auch digital!

Jede Rose ist auch eine Spende!

give-a-rose.ch
«Give a Rose» 

App laden
Rosen schenken 

& spenden

QR-Code 
scannen

Die Gamaraal Foundation 
unterstützt Holocaustüberlebende 
und engagiert sich im Bereich 
der Holocaust Education.

Spendenkonto für Holocausteducation: 
CH 39 0023 0230 5643 4841 N

Spendenkonto für Holocaustüberlebende: 
CH 98 0023 0230 5643 4840 V

Wir bekämpfen COVID-19 auf verschiedene Weise, 
 insbesondere um Kinder zu retten.

Verständnis ist die beste Waffe gegen COVID-19. Unser Ziel 
ist es, Kinder mit Hilfe von audiovisuellen Medien, Zeichen-
trickfilmen und Spielzeug zu erziehen.

Es wird mehrsprachig und leicht verständlich sein. Wir 
 werden auch E-Kurse für die Erziehungsberechtigten 
 erstellen, in denen sie erfahren, wie sie den Kindern besser 
helfen können und wie sie am besten mit ihren älteren 
Menschen umgehen können. 

Wir können den Kindern zusammen mit Ihrer Hilfe helfen. 
Ich brauche Ihre Spenden, um diese Mission zu erfüllen, 
denn jede Anstrengung zählt. 

Bitte spenden Sie für:
IBAN: CH140020620649618960F

Swift: UBSWCHZH80A

CONFIDA Immobilien AG
+423 235 83 92

tanja.marxer@confida.li

www.confida.li

4.5-Zimmerwohnung
Vaduz, Spaniagass 5a
2. Obergeschoss, 119 m2

CHF 1'970.00 inkl. NK

4.5-Zimmerwohnung
Triesen, Oberfeld 53
2. Obergeschoss, 117 m2

CHF 1'570.00 inkl. NK

MIETOBJEKTE

1.5-Zimmerwohnung
Triesen, Rheinau 17
Erdgeschoss, 32 m2

CHF 750.00 inkl. NK

1.5-Zimmerwohnung
Vaduz, Landstrasse 115
1. Obergeschoss, 30 m2

CHF 800.00 inkl. NK

2.5-Zimmerwohnung
Vaduz, Alvierweg 12
1. Obergeschoss, 56 m2

CHF 1'090.00 inkl. NK

3.5-Zimmerwohnung
Triesen, Unterfeld 4
2. Obergeschoss, 87 m2

CHF 1'890.00 inkl. NK

4.5-Zimmerwohnung
Vaduz, Egertastrasse 12
Erdgeschoss, 146 m2

CHF 2'830.00 inkl. NK

ANZEIGE

Pionierinnen
der Kunst
Buchtipps Sophie Ospelt-
Fritschi von der Landes-
bibliothek empfiehlt die 
folgenden Bücher.

«Die Malweiber
von Paris – Deut-
sche Künstlerinnen 
im Aufbruch». In-
halt: Man fand sie 
unerhört, die soge-
nannten «Malwei-
ber». Im Deutschen 

Kaiserreich galt es als unanständig, 
wenn Frauen künstlerischen Ehr-
geiz entwickelten. Zwar durften sie 
im häuslichen Bereich kreativ sein, 
aber an den Kunstakademien waren 
sie nicht zugelassen. Für alle, die es 
ernst meinten, gab es um 1900 nur 
ein Ziel: Paris. Voller Tatendrang 
machte sich eine Reihe von Malerin-
nen und Bildhauerinnen auf den 
Weg in die französische Metropole, 
um dort gleichberechtigt neben 
Männern zu studieren. Standort:
75-055.2. (sof/eps)

«Charlotte Perriand 
– Designerin, Foto-
grafin, Visionärin».
Inhalt: 1927 betritt 
die 24-jährige Char-
lotte Perriand mit ei-
ner Mappe von 
Zeichnungen das 

Atelier des berühmten Architekten 
Le Corbusier in Paris. Charlotte Per-
riand wird zunächst abgewiesen, um 
dann 10 Jahre mit Le Corbusier eng 
zusammenzuarbeiten. Danach geht 
sie politisch und künstlerisch ihren 
eigenen, erfolgreichen Weg. Das Le-
ben der wegweisenden Gestalterin 
wird in diesem Buch erstmals span-
nend wie kenntnisreich erzählt. 
Standort: 7 PERRIAND. (sof/eps)

Grundsätzlich sind Nebenbe-
schäftigungen nicht verbo-
ten. Sie können dann unter-
sagt werden, wenn durch 

die Nebenbeschäftigung beispiels-
weise der Arbeitgeber konkurren-
ziert werden würde oder auf andere 
Weise die Treuepflicht gegenüber 
dem Arbeitgeber verletzt werden 
würde. Somit ist nicht jede entgeltli-
che Arbeit für Dritte verboten. 
Grundsätzlich darf ein Arbeitneh-
mer parallel zu seinen Verpflichtun-
gen aus seinem Arbeitsvertrag einer 
Nebentätigkeit nachgehen, auch 
wenn diese bezahlt wird. Allerdings 
muss schon auch auf eine allgemeine 
Treuepflicht des Arbeitnehmers ge-
genüber seinem Arbeitgeber hinge-
wiesen werden, und es hat auch der 
Arbeitnehmer alles zu unterlassen, 
was den Arbeitgeber wirtschaftlich 
schädigen könnte. Als Beispiel kann 
genannt werden, dass eine Nebentä-
tigkeit, die sehr umfangreich ist (wie 
beispielsweise eine Nachtarbeit in ei-
nem anderen Betrieb), dann zu un-
terlassen ist, wenn die volle Arbeits-
leistung für den Hautarbeitgeber 
nicht mehr erbracht werden kann. 

www.anwaltspartner.com

Rechtstipp
Nebenbeschäftigungen

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, 
LIECHTENSTEIN / ÖSTERREICH

Der EWR und Liechtenstein

Doppelt heisst nicht zwei Mal dasselbe!
VON CHRISTIAN FROMMELT

Der Europäische Wirt-
schaftsraum (EWR) basiert 
auf einer sogenannten 
Zwei-Pfeiler-Struktur. Die-

se setzt sich aus einem EFTA-Pfeiler 
und einem EU-Pfeiler zusammen. 
Die beiden Pfeiler werden durch ge-
meinsame Organe verbunden. Wäh-
rend die Institutionen im EU-Pfeiler 
bei der Unterzeichnung des EWR-
Abkommens bereits bestanden, 
wurden die meisten Institutionen 
des EFTA-Pfeilers extra für die Zwe-
cke des EWR-Abkommens geschaf-
fen. Die Verhandlungen zwischen 
der EU und den EFTA-Staaten über 
den institutionellen Rahmen des 
EWR gestalteten sich dabei sehr 
mühsam. Aus Sicht der EU durfte 
der EWR nicht die Integrität der 
EU-Rechtsordnung und die Autono-
mie der EU-Beschlussfassung ge-
fährden, womit eine gemeinsame 
Rechtssetzung und ein gemeinsa-
mer Gerichtshof nicht möglich wa-
ren. Die EFTA-Staaten ihrerseits 
wollten möglichst wenig ihrer natio-
nalstaatlichen Autonomie preisge-
ben, weshalb supranationale Insti-
tutionen ebenso wenig infrage ka-
men wie eine automatische Über-
nahme des EWR-relevanten EU-
Rechts. Andererseits liess sich der 
Grundgedanke des EWR – also die 
Schaffung eines dynamischen und 
homogenen Wirtschaftsraums – nur 
mit gemeinsamen Regeln verwirkli-
chen. Auch braucht es in beiden 
Pfeilern angemessene Mittel, um 
diese Regeln durchzusetzen. 
Mit der Schaffung der Zwei-Pfeiler-
Struktur gelang es, diese Hürden zu 
überwinden. Während in der EU die 
Kommission und der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) die Umsetzung 
und Anwendung von EWR-Recht 
überwachen, obliegt diese Aufgabe 
in den EWR/EFTA-Staaten der EFTA-
Überwachungsbehörde (ESA) und 
dem EFTA-Gerichtshof. Eine Verbin-
dung zwischen den zwei Pfeilern 
wird durch die gemeinsamen Orga-
ne geschaffen. Hervorzuheben ist 
dabei der Gemeinsame EWR-Aus-

schuss, in welchem die EU und die 
EWR/EFTA-Staaten gemeinsam über 
die Übernahme von neuem EU-
Recht in das EWR-Abkommen ent-
scheiden. 
Obwohl sie mit Blick auf das EWR-
Recht dieselbe Funktion ausüben, 
unterscheiden sich die Institutionen 
des EU- und des EFTA-Pfeilers. Das 
ergibt sich bereits aus der unter-
schiedlichen Grösse. Aber auch die 
Tatsache, dass sich der EWR weitge-
hend am Prinzip der intergouverne-
mentalen Zusammenarbeit orien-
tiert, führt zu Unterschieden. Das 
heisst, im EFTA-Pfeiler sind die Ent-

scheidungskompetenzen stärker an 
die Regierungen und an die nationa-
len Parlamente der drei EWR/EFTA-
Staaten gebunden, während im EU-
Pfeiler supranationale Institutionen 
wie das EU-Parlament mehr Einfluss 
haben. In der Zwei-Pfeiler-Struktur 
mag also vieles doppelt vorhanden 
sein, dasselbe ist es deswegen aber 
noch lange nicht!

Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums der Mit-
gliedschaft Liechtensteins im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) werden in einer Reihe 
von Kurzbeiträgen die Funktionsweise des
EWR und dessen Bedeutung für Liechten-
stein beleuchtet.

Europäische 
Kommission

EWR-Rat

Gemeinsamer 
EWR-Ausschuss

Gemeinsamer 
Parlamentarischer 

EWR-Ausschuss

Beratender 
EWR-Ausschuss
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EFTA-Gerichtshof
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EFTA-Staaten
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EFTA-Ausschuss

Ratspräsidentschaft & 
Europäischer 

Auswärtiger Dienst

Europäischer 
Auswärtiger 

Dienst

Gerichtshof der 
Europäischen 

Union

Europäisches 
Parlament

Europäischer 
Wirtschafts- und 
Sozialausschuss

Zwei-Pfeiler-
Struktur

Christian From-
melt leitet seit 1. 
April 2018 das 
Liechtenstein-In-
stitut. Vor seiner 
Funktion als Di-
rektor war er sie-
ben Jahre als 

Forschungsbeauftragter am Institut 
tätig. Von Juni 2017 bis März 2018 
leitete der Politikwissenschaftler zu-
dem die Fachexpertenstelle Brexit.

Zur Person

Aus der Region
Feuerverbot im
Kanton St. Gallen 
aufgehoben
ST. GALLEN Die Regenfälle der ver-
gangenen Tage haben die Situation 
im Kanton St. Gallen entspannt und 
erlauben eine Aufhebung des kanto-
nalen Feuerverbots im Wald und in 
Waldesnähe. Die Waldbrandgefahr 
habe sich nach den Niederschlägen 
auf «mässig» reduziert, teilte der 
Kantonale Führungsstab am Mitt-
woch mit. Damit dürfe ab dem 7. Mai 
im Wald und in Waldesnähe wieder 
Feuer gemacht werden, sofern kein 
Verbot einer Gemeinde bestehe. All-
fällige kommunale Verbote blieben 
in Kraft und müssten durch die zu-
ständigen Gemeindebehörden ge-
sondert aufgehoben werden.  (sda)

Aus der Region
Rückkehr zu (fast)
regulärem Fahrplan
ALTSTÄTTEN Nach rund sechs Wo-
chen Fahrplanangebot wird auch 
Rheintal Bus (RTB) bis auf wenige 
Ausnahmen ab Montag, den 11. Mai, 
wieder den Normalfahrplan anbie-
ten. Zum gleichen Zeitpunkt wird 
auch das ÖV-Schutzkonzept, das von 
SBB und PostAuto im Auftrag des 
Bundesamtes für Verkehr entwickelt 
wurde, eingeführt. Folgende Linien, 
Linienabschnitte oder zuschlags-
pflichtigen Nachtbuslinien der RTB 
sind bis auf Weiteres jedoch einge-
stellt: Touristischer Verkehr (Linie 
403 Räfis–Buchs–Buchserberg, Linie 
412 Grabs–Grabserberg–Voralp ab 
Grabserberg Lehn–Voralp); Nachtbus-
linien (304/301/300 – St. Margrethen 
– Heerbrugg–Altstätten–Rüthi; 302 – 
Heerbrugg–Berneck; 303 – Heer-
brugg–Widnau–Diepoldsau).  (red/pd)

Mehr Informationen auf www.rtb.ch.

Artikelserie «Der EWR und Liechtenstein» von 
Christian Frommelt im Liechtensteiner Volksblatt
Aus 7 werden 3 – aus 12 werden 27 (30.4.2020)

Doppelt heisst nicht zwei Mal dasselbe! (5.5.2020)

Zwar kein Stimmrecht, aber immerhin eine Stimme! 
(15.5.2020)

Verständlich, inklusiv und effizient? Unmöglich! (4.6.2020)

Die Legitimation des EWR: Ende gut, alles gut? (25.7.2020)

Volkswirtschaftliche Kurzbeiträge  
im Wirtschaft Regional 
In der Rubrik «Kurz gefasst» liefern Forschende des Liech-
tenstein-Instituts Gastbeiträge zu aktuellen wirtschaftspo-
litischen Diskussionen, volkswirtschaftlichen Themen und 
eigenen Forschungsergebnissen. Zusätzlich wird monatlich 
eine Abbildung mit Bezug zur liechtensteinischen Volkswirt-
schaft erstellt und kurz kommentiert.

4 03/2020lie:zeit

Was verbindet Briefmarken, Po-
lizei, Finanzwirtschaft, Grund-
buch, Statistik, Staatsanwalt-
schaft, Steuern, Krieg und Sport 
miteinander? So unterschiedlich 
diese Themen auch sein mögen, 
sie alle werden in der öff entlichen 
Verwaltung behandelt und fi nden 
in ihrem Kosmos Platz. 

Im Rahmen eines Projekts am 
Liechtenstein-Institut beschäfti-
ge ich mich mit der Entwicklung 
der liechtensteinischen Verwal-
tungsorganisation und stosse 
dabei auf allerlei Bemerkenswer-
tes, der jeweiligen Zeit Geschul-
detes. Bei Einheimischen ist der 
hohe künstlerische Anspruch 
und die ehemals grosse wirt-
schaftliche Bedeutung der Brief-
marken für das Land bestens 
bekannt, während sich Aussen-
stehende wohl darüber wundern 
würden, dass sich im Fürstentum 
gleich zwei Amtsstellen – das 
Amt für Briefmarkengestaltung 
(bis 2006) sowie die Briefmar-
kenverschleissstelle (bis 1948) 
– und zudem das Postmuseum 
damit beschäftigten. Manchmal 
sind es weniger die Aufgaben 
einer Verwaltungseinheit, die 
aufmerken lassen, als mehr ihre 
wechselnden Bezeichnungen, 
die nicht zuletzt den Wandel der 
Sprache kennzeichnen. So wur-
den die Polizei bzw. die Polizis-
ten im Land ab dem späten 19. 
Jahrhundert als Landweibel be-
zeichnet, ab 1933 dann als Fürst-
liches Sicherheitskorps und erst 
ab 1989 als Landespolizei. 

Ein thematischer Blick lässt die 
private Finanzwirtschaft als viel-
fältiges Spiegelbild in der öff ent-
lichen Verwaltung entstehen: 
Nicht weniger als elf verschie-
dene Amtsstellen widmeten sich 
in der Geschichte Liechtensteins 
der Finanzbranche, vom Kassen-
verwalter im 19. Jahrhundert bis 
zur Stabsstelle für Finanzplatzin-
novation seit dem Jahr 2019. Das 
Grundbuch hingegen kehrte quasi 
nach 138 Jahren Zuordnung zum 
Landgericht im Jahr 2000 in den 
eigentlichen Verwaltungskosmos 
zurück, nachdem es bereits von 
1809 bis 1862 dem Landvogt un-
terstellt gewesen war. Eine Art 
Renaissance als eigenständiges 
Amt wiederum erfuhr die Auf-
gabe der Statistik. Im Jahr 1947 
wurde die Amtsstelle Statistik 
und Kinderzulagen geschaff en, 
bereits 1950 erfolgte eine Um-
benennung in Amt für Kinderhilfe 
und Statistik, und seit 1956 gab 
es ein eigenständiges Amt für 
Statistik. Nachdem dieses Amt 
1976 im Amt für Volkswirtschaft 
aufgegangen war, wurde es 2009 
wieder verselbstständigt.

Beispiellos in ihrer Beständig-
keit als Verwaltungseinheiten 
bis zum heutigen Tag sind die 
Staatsanwaltschaft (seit 1914) 
und die Steuerverwaltung (seit 
1923), was als Hinweis auf pro-
totypische Bedürfnisse des 
modernen Staats verstanden 
werden kann: Gewaltmonopol 
und gemeinsame Finanzmittel. 
Wenn Liechtenstein auch unmit-
telbar von Kriegshandlungen im 
20. Jahrhundert verschont ge-
blieben ist, war der Krieg doch 
einschneidend und zudem ein 
Gebiet der Verwaltung. Die Zen-
tralstelle für Kriegswirtschaft 
hatte von 1939 bis 1948 die 
Aufgabe der Lebensmittelratio-
nierung. Ein Streifl icht auf den 
Sport schliesslich zeigt, dass 
derselbe 1962 Eingang in die 
Verwaltung gefunden hat, als 
sich das damalige Ressort 
Erziehung und Kultur unter 
anderem dem Sportwesen 
annahm. Ab dem Jahr 1976 
tauchte der Sport auch in der 
Bezeichnung eines Ressorts 
auf: «Jugend, Sport, Freizeit», 
während die Dienststelle für 

Jugend und Sport ab 1984 für 
Förderprogramme zuständig 
war. Heute kümmert sich die 
Stabsstelle für Sport insbeson-
dere um die Förderung des Brei-
tensports im Fürstentum.

Die Entwicklung einer Gesell-
schaft lässt sich auch und gera-
de mit einem Nachzeichnen der 
Entwicklung der Themen und 
der Organisation der öff entlichen 
Verwaltung erfassen. Liechten-
stein zeigt dabei viel Besonderes 
– seien es nun die Sprache, die 
Aufgaben, der Wandel oder eben 
auch das Beständige. 

Streiflichter in den Kosmos der Verwaltung

DR. IUR. CYRUS BECK
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Recht 
am Liechtenstein-Institut, Bendern 

GASTKOMMENTAR

Aufgabe der Lebensmittelratio-
nierung. Ein Streifl icht auf den 
Sport schliesslich zeigt, dass 
derselbe 1962 Eingang in die 
Verwaltung gefunden hat, als 
sich das damalige Ressort 
Erziehung und Kultur unter 
anderem dem Sportwesen 
annahm. Ab dem Jahr 1976 
tauchte der Sport auch in der 
Bezeichnung eines Ressorts 
auf: «Jugend, Sport, Freizeit», 
während die Dienststelle für 

Aufgabe der Lebensmittelratio-
nierung. Ein Streifl icht auf den 
Sport schliesslich zeigt, dass 
derselbe 1962 Eingang in die 
Verwaltung gefunden hat, als 
sich das damalige Ressort 
Erziehung und Kultur unter 
anderem dem Sportwesen 
annahm. Ab dem Jahr 1976 
tauchte der Sport auch in der 
Bezeichnung eines Ressorts 
auf: «Jugend, Sport, Freizeit», 
während die Dienststelle für 

Anzeige

Inserat 206x63mm

Die nominalen Güterexporte und -importe Liech-
tensteins für Juli zeigen, dass sich die Konjunktur-
erholung, welche bereits im Mai begann, auch in 
Juni und Juli im zweistelligen Prozentzuwachsbe-
reich fortgesetzt hat. Auch andere monatlich ver-
fügbaren liechtensteinischen Konjunkturindikato-
ren wie Fahrzeugzulassungen, Logiernächte oder 
Stromverbrauch liegen ungefähr wieder auf «Vor-
Corona-Niveau». Sie befinden sich wie die Aussen-
handelszahlen jedoch immer noch unter dem  
Niveau der Vorjahresmonate 2019. 

Der abgebildete liechtensteinische Konjunktur-
index «KonSens» hat im zweiten Quartal 2020 un-
ter dem Einfluss von Corona und dem damit ver-
bundenen (fast weltweiten) Shutdown mit −4.5 den 

tiefsten Wert seit Beginn der Zeitreihe 1998 ver-
zeichnet. Er lag damit sogar noch unter dem Mini-
mum während der Finanzkrise 2008/2009. Für das 
dritte Quartal prognostiziert das Liechtenstein-In-
stitut wieder einen Anstieg, wobei der «KonSens» 
voraussichtlich weiterhin im negativen Bereich sein 
und deshalb immer noch Rezessionstendenzen an-
zeigen wird. Trotzdem, der Tiefpunkt des Corona-
schocks scheint vorerst durchschritten zu sein. 
Während nach dem abrupten Shutdown im zweiten 
Quartal 2020 und dessen Lockerung die prognos-
tizierte Erholung für das dritte Quartal keine Über-
raschung ist und nun von internationalen Konjunk-
tursignalen sowie auch von ersten liechtensteini-
schen Daten bestätigt wird, ist für die Gesamtbilanz 

2020 jedoch das vierte und letzte Quartal entschei-
dend. Dann wird sich nämlich zeigen, ob es zu ei-
nem «Single Hit»- (ohne starker zweiter Corona-
welle) oder «Double Hit»-Szenario (mit starker 
zweiter Coronawelle) kommen wird.

Andreas Brunhart 
Forscher am Liechtenstein-Institut

Tiefpunkt der Rezession vorerst überstanden
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Finanzielle  
Polster fehlen 
Neuer Chef, neues Sparprogramm. Bei 
der Credit Suisse geht auch unter dem 
Nachfolger von Tidjane Thiam das 
Sparen weiter. Thomas Gottstein 
nimmt sich zuerst das Schweiz-Ge-
schäft vor – die Sparte, die er bis vor 
Kurzem direkt geleitet hatte. Die 
Grossbank schliesst in der Schweiz  
37 Filialen und baut bis zu 500 Stellen 
ab. Besonders hart trifft es den Aargau: 
Die Neue Aargauer Bank wird 26 Jahre 
nach ihrer Übernahme voll integriert. 

Ziel des Umbaus ist es, das Breitenge-
schäft mit den Privatkunden auszu-
bauen und effizienter zu machen. Ein 
Grossteil der Einsparungen im Um-
fang von 100 Millionen Franken sollen 
hierzulande reinvestiert werden: in 
bessere Technologie, in Marketing, in 
neue Berater. Diese sollen sich vor-
nehmlich um komplexere Kundenge-
schäfte kümmern, nicht ums Stan-
dardgeschäft. Ob damit die bisherigen 
Kunden gehalten oder gar neue hinzu-
gewonnen werden können? 

Dass die CS die Einsparungen aus dem 
Leistungsabbau wieder investieren 
will, um diesen zu kompensieren, ist 
grundsätzlich ein gutes Signal. Aller-
dings zeigt es, dass ihr die finanziellen 
Polster fehlen, um die Herausforde-
rung der Zukunft aus einer Position der 
Stärke in Angriff zu nehmen. Und diese 
wird nicht einfacher: Smartphone-
Banken wie Revolut & Co. sind schon 
da, wo die CS hinwill. Deren 
Geschäftsmodell ist simpel: keine 
Filialen, alles digital, tiefe Gebühren. 
Ohne überzeugende Antwort werden 
es die CS und alle anderen traditionel-
len Banken schwer haben.

Roman Schenkel 
roman.schenkel@chmedia.ch 

Apropos 

Die Psychologie 
des Minigolfens 
Es gibt Dinge, welche die Wissen-
schaft sträflich vernachlässigt. Zum 
Beispiel das Minigolfen. Warum endet 
dieser Familiensport so oft in Frustra-
tion, wenn nicht in offenem Streit? 
Beobachtungen anderer Gruppen 
bestätigen eigene Erfahrungen: 
Absolviert man mit Kindern einen 
Minigolf-Parcours, so ist das kollekti-
ve Glücksgefühl vor der ersten Station 
am grössten (Vorfreude!), danach 
gehts abwärts. Am Ende ist nur einer 
happy, alle anderen fühlen sich als 
Verlierer. Die Glücksquote beträgt bei 
einer fünfköpfigen Gruppe also  
20 Prozent. Im Fussball und vielen 
anderen Spielen sind es 50 Prozent.  

Das Hauptproblem sind aber die 
Anlagen. Einen Einer oder Zweier 
schafft man selten. Stattdessen gibt’s 
serienweise Sechser oder Siebener. 
Dabei ist es überall im Leben so: Wer 
mehr negative als positive Erlebnisse 
hat, sei es in der Beziehung oder im 
Job, wird unzufrieden. Das ist sehr 
wohl erforscht. Liebe Anlagenbauer, 
macht uns das Leben bitte einfacher! 

Patrik Müller 
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Lust zum Scheitern 
Die Krise oder sagen wir, dieser schwelende 
Zustand, wird sich über kurz oder lang in einen 
neuen Dauerzustand wandeln. In einer Zeit 
grosser Unsicherheit neigen viele Menschen dazu, 
in einen Wartezustand zu verfallen, eine Form von 
Schockstarre. Dann sind Worte zu hören wie: 
«Wenn die Ungewissheit vorbei ist …» oder «mal 
sehen, wie lange dieser Zustand des Ungewissen 
anhält». Das sagen auch einige, die jetzt bereits an 
den Hebeln der Zukunft sitzen. Es ist absolut 
paradox, dass gerade bei grossen gesellschaftli-
chen Umwälzungen das Individuum die eigene 
Stärke gar nicht mehr wahrnimmt und sich selbst 
an den Spielfeldrand begibt. Der Zustand des 
Ungewissen hält genau so lange an, wie das Indi-
viduum in Hab-Acht-Stellung bleibt und dem 
Treiben nur zuschaut.  

Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel meinte, 
diese Krise sei die grösste nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Mich erinnert dieser aktuelle Zustand 
eher an die Wendezeit, den Fall der Mauer. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg lag Europa in Schutt und 
Asche. Alles war zerstört, die Menschen hatten 
nichts mehr. Niemand fragte sich vermutlich, wie 
lange der «Zustand des Ungewissen» anhält. Der 
Krieg war vorbei und alle Menschen – so schien  
es – packten mit an, um eine neue Zukunft zu 
gestalten.  

Nach dem Fall der Mauer war nichts wirklich 
zerstört in diesem Sinne. Alle hatten immer noch 
genug – hüben wie drüben. Es wurde gewaltig an 
bestehenden Systemen gerüttelt, sie wurden 
auseinandergenommen und wieder neu zusam-
mengesetzt. Anders als in der Nachkriegszeit 
waren aber damals viele schlichtweg handlungs-
unfähig und ebenso in Warteposition. Und so 
scheint es auch heute. Ein Akt der Bewegung wird 
als Entfernen von Bewährtem gedeutet, weg von 
Sicherheit und Schutz vor dem Ungewissen. Viele 

sind nur noch ängstlicher geworden, weil die 
Sicherheit immer grösser wurde.  

Wenn Unternehmen in eine Krise geraten, han-
deln sie in der Regel. Sie wägen ab, entscheiden, 
riskieren und kommunizieren klar und verständ-
lich. In den meisten Fällen sind die Entscheidun-
gen in Krisen zukunftsgewandt und häufig mit 
grundlegenden Veränderungen und Kurswechseln 
zugunsten des Unternehmens verbunden. Aber es 
gibt auch Unternehmen, die einfach abwarten und 
die Placebos der Politik mitnehmen, solange es 

geht. Oder sie nutzen Corona als Vorwand für 
Entlassungen, die schon vor Corona rein wirt-
schaftlich nötig waren, weil viele sich nicht neu 
ausrichten konnten oder wollten. Hand in Hand 
mit einer zögerlichen Politik ist dies ein gefährli-
ches Spiel für die Gesellschaft.  

Nie hatte die Politik eine derart hohe Verantwor-
tung wie in Zeiten des schwelenden gesellschaftli-
chen Zustandes und gleichwohl auch eine Chance. 
Es entpuppt sich der Zustand einer Gesellschaft, 
die offenbar nicht in der Lage ist, mit einer 
Schockkrise, wie sie jetzt mit Corona die Welt 
ereilt, umzugehen. Aber sie wagt keinen grossen 
Wandel. Die Autoritätsgläubigkeit vieler Men-
schen ist ein Meisterwerk politischer Kommunika-
tion und zeigt nun ihre dunkle Seite.  

Die Menschen stehen und staunen, ahnen, 
schimpfen und schreien. Sie überlassen der Politik 
das gesamte Spielfeld. Sie warten. Bis der Zustand 
der Ungewissheit ein Ende hat. Bis die Politik für 
sie handelt. Sie hingegen ist mit Schadensbegren-
zung beschäftigt und öffnet Türen, um sie dann 
gleich wieder zu schliessen. Kurz gesagt: Sie hat 
kein richtiges Rezept für eine Gesellschaft von 
Morgen. Jetzt, wo die Chancen am grössten sind, 
wo sich alles ändern wird, wo kein Stein mehr auf 
dem anderen bleibt, wagt aber niemand den 
ersten Schritt, weil wir keine Kultur des Scheiterns 
gepflegt haben. Klar, es kann auch schiefgehen. 
Muss es aber nicht. 

I  Freitag, 28. August 2020

«Aber es gibt auch 
Unternehmen, die 
einfach abwarten  
und die Placebos der  
Politik mitnehmen, 
solange es geht. Oder 
sie nutzen Corona als 
Vorwand für  
Entlassungen.»

Jana Riedmüller 
Autorin und Referentin für Krisenkommunikation 
 

Jana Riedmüller 
Autorin
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Schwerpunkt Was kann Europa aus der Coronakrise lernen?

«Die Regierungen handeln 
so, wie es die Populisten 
auch sonst gerne sähen»
Interview Wird die Coronakrise zum Wendepunkt der europäischen Politik? Nicht unbedingt, 
meint Georges Baur,  Jurist und Forschungsbeauftragter am Liechtenstein-Institut. Derzeit zei-
gen sich nur die alten Probleme – was nicht heisst, dass sie sich nicht auch verschärfen könnten.

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Baur, wir erleben 
in Europa angesichts der Coronavi-
rus-Pandemie einschneidende Ver-
änderungen. Hätten Sie dies im 
Rückblick auf die vergangenen Jahr-
zehnte der europäischen Einigung 
jemals für möglich gehalten?
Georges Baur: Ich bin von Natur aus 
skeptisch. Es ist eine Tatsache, dass 
die europäische Integration unvoll-
ständig ist. Ihre Institutionen sind 
nur bedingt belastbar. Das heisst, sie 
können nur so 
gut funktionie-
ren und han-
deln, wie sie die 
Mitgliedsstaaten 
eben lassen. 
Dennoch hat 
mich der anfäng-
lich eklatante Mangel an Koordinati-
on auf europäischer Ebene erstaunt. 
Damit meine ich nicht notwendiger-
weise die EU-Kommission, da diese 
eben nur über beschränkte Möglich-
keiten verfügt, sondern vor allem 
die EU-Mitgliedsstaaten, die sich 
sonst oft absprechen, wenn irgend-
wo eine Krise am Horizont auf-
taucht.

Versammlungsfreiheit, Reisefrei-
heit, Presse- und Meinungsfreiheit: 
Das sind grundlegende Pfeiler in ei-
nem geeinten Europa, für die teils 
jahrzehntelang gekämpft werden 
musste. All dies wurde nun innert 
kürzester Zeit über Bord geworfen. 
Vorübergehend, wie es heisst. Glau-
ben Sie daran?
«Im Prinzip ja …», wie es früher bei 
Radio Eriwan hiess. Es kommt dar-
auf an, wo man hinschaut: Um West-
europa sorge ich mich in dieser Hin-
sicht weniger, als um jene Staaten, 
welche diese Freiheiten noch nicht 
sehr lange kennen, bzw. deren Be-
völkerung diese Freiheiten oft mit 
wirtschaftlich negativen Erfahrun-
gen verbinden. Und die entspre-
chenden Entwicklungen in Polen, 
Ungarn – um nur bei den EU-Mit-
gliedsstaaten zu bleiben – haben ja 
nicht erst mit der Coronakrise be-
gonnen.  Dann muss man auch se-
hen, dass z. B. die Einschränkung 
der Reisefreiheit zwischen den euro-
päischen Staaten oft nur eine Funk-
tion von innerstaatlichen Reisebe-
schränkungen ist, wenn man sich 
z. B. gewisse unter Quarantäne ge-
stellte Gemeinden und Gemeindetei-
le in Österreich ansieht. Es kommt ja 
auch auf die Motivation zur Ein-
schränkung an: Die öffentliche Ge-
sundheit war immer schon ein legiti-
mer Grund, Freiheiten zeitweilig 
einzuschränken, weil bei einer Inte-
ressenabwägung die Gesundheit der 
Bevölkerung vorgeht. Wichtig ist 
aber, dass Freiheitseinschränkun-
gen entsprechend kommuniziert 
und durchgesetzt werden. Anders 
sieht es eben aus, wenn die Corona-
krise als Vorwand für die Einschrän-
kung der Versammlungsfreiheit 
dient, wofür die Kombination mit ei-
ner Einschränkung der Meinungs-
äusserungsfreiheit, wie es derzeit in 
Ungarn der Fall ist, ein Indiz sein 
kann.

Kommt es mir nur so vor, oder ist 
Brüssel dieser Tage vergleichsweise 
ruhiger als in der Vergangenheit? 

Während früher der Eindruck 
herrschte, dass Brüssel – natürlich 
nicht unumstritten – Europa regiert, 
sieht es nun so aus, als würde der 
Nationalismus siegen und jeder 
kocht wieder sein eigenes Süpp-
chen. Angemessene Krisenreaktion 
oder nachhaltiger Paradigmenwech-
sel?
Weder noch. Es wird einfach offen-
sichtlich, was «Brüssel» überhaupt 
kann und was nicht. Dass Europa, 
damit ist meistens sehr undifferen-
ziert die EU bzw. die EU-Kommissi-

on gemeint, «re-
g ier t», war 
schon vorher 
nicht richtig. Die 
effektive Macht 
in der EU lag 
schon immer bei 
den Mitglieds-

staaten. Ohne oder gegen diese geht 
in der EU gar nichts. Es war halt im-
mer praktisch für die nationalen Re-
gierungen, «Brüssel» für Negatives 
verantwortlich zu machen, während 
sie allfällige Lorbeeren jeweils für 
sich in Anspruch nahmen. Auf natio-
naler Ebene hat die EU kaum eine 
Lobby, da nationalstaatliche Sicht-
weisen und Diskurse, wenn nicht so-
gar die Nationalstaaten selber, eben 
auch die öffentliche Kommunikation 
bestimmen.

Auch die populistischen Lager sind 
vergleichsweise still geworden. 
Könnte dies damit zusammenhän-
gen, dass das Feindbild Brüssel fast 
von der Bildfläche verschwunden 
ist?
Nicht nur. Ich denke, dass es schwie-
rig ist, die EU bzw. die Kommission 
für etwas verantwortlich zu ma-
chen, was so offensichtlich auf nati-
onaler Ebene ent-
schieden wird, wie 
Grenzschliessungen 
oder Exportverbo-
te. Zudem führen 
schwere Krisen oft 
zu einem «Zusam-
menrücken». Quer-
schüsse verbieten sich, wenn viele 
Menschenleben in Gefahr sind und 
die Regierenden nicht grundsätzlich 
falsch handeln. Zudem lässt sich in 
solchen Situationen auch für Popu-
listen politisch nicht viel gewinnen.

Die Länder reagieren nun wieder 
vordergründig eigenstaatlich. Da 
müssten die Populisten in Europa 
derzeit ja eigentlich jubeln – im Sin-
ne von: «Wir haben es euch doch im-
mer schon gesagt.» Das hört man 
dieser Tage aber eigentlich nicht. 
Könnte es daran liegen, dass der, 
der nun den Finger hebt, Antworten 
liefern muss? Damit haben sich die 
Populisten ja schon immer schwer 
getan.
Die Regierungen handeln derzeit so, 
wie es Populisten auch sonst gerne 
sähen, aber eben aus anderen Grün-
den, mit konkreten Handlungen und 
für die Bevölkerung erfahrbaren 
Auswirkungen. Da ist für das übli-
che Geschwätz und die hohlen Phra-
sen kein Platz. Allerdings heisst dies 
keineswegs, dass populistische Strö-
mungen nun untergegangen wären. 
Ganz im Gegenteil werden sich diese 
Kreise höchstwahrscheinlich nach 
einem Abklingen der Krise verstärkt 
zu Wort melden. Es ist damit zu 

rechnen, dass sie die Grenzschlies-
sungen und andere Abschottungs-
massnahmen als geeignetes Mittel 
zur Abwehr von allerlei Unbill be-
werben werden. Die innenpoliti-
schen Debatten und damit in den 
meisten Fällen auch die Populisten 
werden wohl in vielen Staaten schon 
bald zurückkehren. Ich erwarte 
auch, dass die Befürworter der soge-
nannten Begrenzungsinitiative, wel-
che in der Schweiz zur Abstimmung 
ansteht und die Abschaffung der 
Personenfreizügigkeit zum Ziel hat, 
ebenfalls auf die Massnahmen wäh-
rend dieser Krise Bezug nehmen 
werden. 

Wie beurteilen Sie die Rolle der Eu-
ropäischen Union in der Coronakri-
se insgesamt? Hat sie nicht viel zu 
spät reagiert, um eine einheitliche 
europäische Regelung zu finden, 
und hat sich hier nicht die ihr häu-
fig vorgeworfene Trägheit gezeigt?
In der Tat wirkte die Reaktion der 
EU, vor allem der Kommission, etwas 
hilf los. Allerdings war es für sie 
schwierig, in einem Bereich, in wel-
chem sie eigentlich über keine Kom-
petenzen verfügt, tätig zu werden. 
Und in den Mitgliedsstaaten kam der 
Willen, die EU-Kommission koordi-
nieren zu lassen, erst allmählich, mit 
der Einsicht in das eigene Überfor-
dertsein, auf. Wirklich in die Gänge 
kam die EU-Kommission in dem Mo-
ment, als ihr ureigener Kompetenz-
bereich plötzlich in Gefahr geriet: 
der Binnenmarkt. Die Krise ist ja ge-
nerell eine grosse Herausforderung 
für die Politik im sogenannten Mehr-
ebenensystem, also nicht nur zwi-
schen der EU und ihren Mitglieds-
staaten, sondern auch innerhalb von 
Bundesstaaten. So gibt es auch in der 

Schweiz immer 
wieder Konf likte 
zwischen der kan-
tonalen und der 
Bundesebene oder 
in den USA zwi-
schen den Einzel-
staaten und der 

Bundesebene. Da die Krise regional 
unterschiedlich stark ausgebrochen 
ist, zeigen sich zunächst jeweils ent-
sprechend unterschiedliche Reaktio-
nen. Während jedoch die Bundesebe-
ne in der Schweiz, Deutschland oder 
den USA gemäss den Umständen und 
der Schwere der Krise letztlich Kom-
petenzen an sich ziehen kann, ist 
dies bei der EU nur bedingt der Fall, 
da sie eben kein Bundesstaat ist.

Die Länder scheinen da zumindest 
deutlich schneller zu sein. Beispiel 
Ungarn: Das 
dortige Parla-
ment hat ein 
Gesetz gebil-
ligt, das es Re-
gierungschef 
Viktor Orban 
erlaubt, weitge-
hend unbegrenzt per Dekret zu re-
gieren. Kann man dies anders sehen 
als einen schweren Rückschlag für 
die Demokratie?
Nein, ich sehe dies genauso. Zum ei-
nen ist die antidemokratische Ten-
denz in Ungarn schon längere Zeit zu 
beobachten, zum andern wurden 
diese Freiheiten nicht nur zeitlich 
unbegrenzt eingeschränkt, auch die 
Strafen gegen die Verletzung der Ein-

schränkungen sind drastisch: jeweils 
bis zu mehreren Jahren Gefängnis. 
«Fake News» zu verbreiten wird, wie 
etwa in den Philippinen oder in Thai-
land, unter Strafe gestellt. Dabei ist 
klar, wer bestimmt, was «Fake News» 
sind und was nicht. Solche gesetzge-
berischen Verschärfungen sind nor-
malerweise die typischen Kennzei-
chen einer Diktatur. Wenn dies zu-
dem, wie bereits 
geschehen, mit 
gezielt antisemi-
tischen Kampag-
nen verbunden 
wird, kommen 
schon gewisse 
historische Bilder 
hoch. Bei aller Kritik über die Träg-
heit und Machtlosigkeit an der EU 
muss man festhalten, dass die Demo-
kratie in diesen Staaten wohl nur 
noch durch die EU geschützt wird. 
Interessanterweise waren es aber 13 
EU-Mitgliedsstaaten, welche kurz 

nach Erlass der 
ungarischen Mass-
nahmen, ohne das 
Land beim Namen 
zu nennen, ihrer 
Besorgnis über 
die Verhältnisse in 
Ungarn Ausdruck 

verliehen. Die EU-Kommission re-
agierte, wiederum, erst später, ob-
wohl sie es durchaus hätte früher tun 
können. Demgegenüber bin ich hin-
sichtlich der westeuropäischen Staa-
ten, aber auch z. B. der baltischen 
Staaten oder der Tschechischen Re-
publik, die bei allen Verwerfungen in 
ihrer Geschichte demokratiepolitisch 
viel robuster scheinen, ziemlich ge-
lassen. 

Welche Konsequenzen wären nun 
denkbar: Ich denke da zum Beispiel 
an die Bevölkerung – ist eine Flucht-
bewegung möglich, sprich könnte 
Europa bald vor der Problematik ste-
hen, eine neue Flüchtlingswelle zu 
erleben – diesmal aus Ungarn?
Natürlich steht der EU ein sogenann-
tes Rechtsstaatlichkeitsverfahren zu 
Gebot. Allerdings ist dieses langwie-

rig und verfehlt 
zumeist die be-
absichtigte Wir-
kung, wie sich 
am Beispiel Po-
lens mit seiner 
Einf lussnahme 
auf die Gerichte 

durch die Politik zeigt. Persönlich 
rechne ich daher zumindest mit ei-
ner verstärkten Auswanderungsbe-
wegung, insbesondere sobald die 
Grenzen anderswo wieder aufgehen. 
Es ist, wie gesagt, eher unwahr-
scheinlich, dass die ungarische Re-
gierung die von ihr beschlossenen 
weiteren Einschränkungen nach dem 
Ende der Coronakrise wieder auf-
hebt. Dies dürfte zu einer verstärkten 
Auswanderung zunächst von Intel-
lektuellen und Liberalen führen, also 
jener Menschen, gegen die sich die 
Massnahmen in erster Linie richten. 
Was für ein Ausmass eine solche Aus-
wanderungswelle annehmen könnte, 
ist schwer zu sagen. Ich wäre froh, 
ich täuschte mich. Zumindest haben 
die genannten 13 EU-Mitgliedsstaaten 
dazu aufgefordert, die Lage in Un-
garn am EU-Rat für allgemeine Ange-
legenheiten auf die Traktandenliste 
zu setzen und die Kommissionspräsi-
dentin hat sich mittlerweile im glei-
chen Sinn geäussert.

«In der Tat wirkte die Reaktion der EU, vor allem der Kommission,
etwas hilfl os», meint Georges Baur, Jurist und Forschungsbeauf-
tragter am Liechtenstein-Institut. (Foto: ZVG)

«Um Westeuropa sorge 
ich mich in dieser Hinsicht 

weniger als um jene Staaten, 
welche diese Freiheiten noch 

nicht sehr lange kennen.»

«Da ist für das 
übliche Geschwätz 

und die hohlen Phrasen 
kein Platz.»

«Wirklich in die Gänge kam 
die EU-Kommission in dem 
Moment, als ihr ureigener 

Kompetenzbereich plötzlich 
in Gefahr geriet.»

«Solche gesetzgeberischen 
Verschärfungen sind 

normalerweise die typischen 
Kennzeichen einer Diktatur.»
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Der Aufschrei hält sich derzeit aber 
noch in Grenzen. Im Gegenteil: Hier 
und da gewinnt man den Eindruck, 
dass Teile der Bevölkerungen es be-
grüssen, wenn nur ein Einziger Ent-
scheidungen trifft. Das erinnert an 
die dunkelsten Zeiten in Europa, als 
totalitäre Regierungen mit grosser 
Unterstützung an die Macht kamen. 
Haben wir denn wirklich nichts aus 
der Vergangenheit gelernt? 
Ich glaube nicht daran, dass «die 
Menschen» etwas aus der Geschich-
te im Sinne einer abstrakten Kennt-
nis lernen. Geschichte ist für die 
meisten Erfahrung. Und je länger 
diese dunklen Zeiten her sind, um-
so weniger gibt es naturgemäss 
noch Menschen, die diese erfahren 
haben. Viele der jüngeren Europä-
er, ausser jene, die die Balkankrie-
ge in den Neunzigerjahren erlebt 
haben, können sich etwas anderes 
als die seit 1945 geltende Friedens-
ordnung mit all ihren seither dazu-
gewonnenen Freiheiten kaum vor-
stellen. Diese sind für sie selbstver-
ständlich und umso weniger sind 
sie bereit, die Unzulänglichkeiten, 
die diese Frei-
heiten mit sich 
bringen, zu er-
tragen. Da kön-
nen die Verheis-
sungen «effizien-
ter» Regierun-
gen durchaus at-
traktiv sein. Al-
lerdings muss man auch hier wie-
der differenzieren: «Effiziente» Re-
gierung für sich genommen und ge-
rade in einer solchen Krise muss 
nichts Schlechtes sein. Werden die 
Freiheiten aber zu lange einge-

schränkt, dürfte sich zumindest in 
einem grossen Teil Europas Wider-
stand regen.

Das wirft aber auch die Frage nach 
den Länderparlamenten auf. Haben 
Sie den Eindruck, dass die Parla-
mente in einzelnen Ländern derzeit 
wirklich noch die Kontrolle über ih-
re jeweiligen Regie-
rungen ausüben?
Ich vermute, dass 
sich die Parlamente 
zumindest in den 
Staaten mit einer 
parlamentarischen 
Tradition noch der 
Rolle bewusst sind, die sie eigentlich 
spielen sollten. Insofern ist die Tat-
sache, dass eine Krisensituation 
temporär zu einer Machtverschie-
bung vom Parlament hin zur Regie-
rung führt, noch nicht das Ende der 
parlamentarischen Demokratie. 
Entscheidend ist aber die Dauer der 
Krise.

Auch in Liechtenstein fiel kürzlich 
der Satz, dass die Regierung nur sa-

gen müsse, was 
sie braucht, und 
sie würde es 
vom Landtag be-
kommen. Das 
war mit Blick 
auf den Wirt-
schaftsstandort 
sicher ein gutge-

meinter Hinweis. Trotzdem stellt 
sich die Frage, ob der Landtag auch 
hierzulande derzeit seine Kontroll-
funktion in ausreichendem Masse 
wahrnimmt oder wahrnehmen 
kann.

Liechtenstein ist hinsichtlich der tat-
sächlichen Beziehung von Regierung 
und Parlament im Rahmen der klei-
nen Verhältnisse und der «kurzen 
Wege» vielleicht etwas speziell. Hier 
spielen natürlich auch informelle Me-
chanismen. Selbst wenn der Landtag 
nicht ordentlich tagt, wird die Regie-
rung, so denke ich, die Situation 

nicht missbrau-
chen. In Liechten-
stein weiss die Poli-
tik, dass man nicht 
«ungestraft» über 
die Stränge schla-
gen kann. Und 
dann ist es ja nicht 

so, dass der Landtag ausgeschaltet 
wäre. Zwar wurde der April-Landtag 
abgesagt, doch finden Sonderlandta-
ge statt und die verfassungsmässigen 
Funktionen werden, entsprechend 
den besonderen Umständen auf-
grund der Coronakrise, durchaus 
wahrgenommen.

In die Liste der Beitrittskandidaten 
zur Europäischen Union ist kürzlich 
auch wieder 
Bewegung ge-
kommen. Die 
meisten noch 
verbliebenen 
Kandidaten 
sind nicht un-
umstritten. 
Wieso muss die 
EU noch grösser werden, oder will 
man nur eine Anlehnung dieser 
Staaten an östliche Bündnisse ver-
hindern?
Der Widerstand einer Anzahl von 
EU-Mitgliedsstaaten, allen voran 
Frankreich und die Niederlande, ge-

gen eine EU-Erweiterung ist bekannt. 
Angesichts der Widerstände gegen-
über Beitrittsverhandlungen sind so-
fort andere geostrategische Akteure, 
namentlich Russland und China, 
aber auch die Türkei, in die Bresche 
gesprungen. Diese versprechen Län-
dern mit fragilem Rechtsstaat und la-
tentem Korruptionspotential Investi-
tionen und keine «dummen Fragen» 
betreffend Rechtsstaatlichkeit oder 
Menschenrechten. Dies kann die EU 
schon aufgrund ihrer Ziele nicht bie-
ten. Ich denke deshalb, dass die Auf-
nahme von Beitrittsverhandlungen 
mit Albanien und Nordmazedonien 
derzeit vor allem geostrategische 
Gründe hat. Dennoch hat die konkre-
te Beitrittsperspektive ein grosses 
Potential: Zum einen wirkt sie sich 
erfahrungsgemäss innen- und wirt-
schaftspolitisch stabilisierend auf 
die Kandidatenländer aus, zum an-
deren wird auch die Aussenpolitik 
dieser Länder in ruhigere Bahnen ge-
lenkt und lehnt sich stark an jene der 
EU an, zumal Kandidatenländer be-
reits an den EU-Ratstreffen auf den 
verschiedenen Ebenen teilnehmen 
dürfen. Der Prozess bis zur vollen 
EU-Mitgliedschaft wird aber lange 
dauern, es stehen bis zu 15 Jahre im 
Raum.

Auf den ersten Blick haben wir es 
mit einer Pandemie zu tun, aber Ih-
re Antworten zeigen bereits, dass 
sich hinter den aktuellen Entwick-
lungen weit mehr verbirgt. Damit 
kommen wir vielleicht zur wichtigs-
ten aller Fragen: Was muss Europa, 
Ihrer Ansicht nach, allein schon aus 
den vergangenen Wochen nun für 
die Zukunft lernen?
Nach meiner Ansicht war dies eine 
erneute Bestätigung, dass es hin-
sichtlich der Einheit – nicht Einheit-
lichkeit! – Europas weiterer Anstren-
gungen bedarf. Zudem stellt sich 
wieder die Frage: Welches Europa 
wollen wir? Die Frage ergibt sich 
nicht wegen der Coronakrise, diese 
ist aber der vielleicht unerwartete 
Anlass gewor-
den, sich dieser 
Frage verstärkt 
zu stellen. Wäh-
rend des Brexit 
haben sich die 
Europafreunde 
der Illusion hin-
gegeben, die 
Einheit der EU sei in Notfällen gege-
ben. Allerdings ist es ein Einfaches, 
sich gegenüber einem austretenden 
Mitglied einig zu zeigen, zumindest 
solange die Interessen der verblei-
benden EU-Mitgliedsstaaten überein-
stimmen. Mit dem Coronavirus sind 
aber wieder die alten Bruchlinien in-
nerhalb der EU offenbar geworden. 
Zum einen stehen sich die West- und 
die Osteuropäer in Bezug auf Rechts-
staatlichkeitsfragen gegenüber. Zum 
andern bricht aber auch eine ältere 
Narbe wieder auf: jene der Solidari-
tät zwischen den nördlichen und 
den südlichen Mitgliedsstaaten. 
Während die südlichen Mitglieds-
staaten Solidarität einfordern, zumal 
sie, wie Italien, Spanien oder Frank-
reich, besonders betroffen sind, ha-
ben die nördlichen Mitgliedsstaaten, 
vor allem die Niederlande und 
Deutschland, dafür kein Gehör. Dies 
betrifft nicht unbedingt die unmit-
telbare Hilfe mit Schutzmaterial oder 
Spitalplätzen. Insbesondere stehen 
sie der Ausgabe sogenannter «Coro-

nabonds» durch 
die Europäische 
Zentralbank nega-
tiv gegenüber. Mit 
diesem Instru-
ment könnten die 
ohnehin stark ver-
schuldeten südli-
chen EU-Mitglieds-

staaten Geld zu geringeren Zinsen 
aufnehmen, da sämtliche Staaten 
des Euroverbunds, also auch die 
«reicheren» EU-Mitgliedsstaaten 
Deutschland, Niederlande, Luxem-
burg mithaften. Es handelt sich da-
bei um eine Neuauflage der Diskussi-

on um die sogenannten Eurobonds. 
Die reicheren EU-Mitgliedsstaaten 
sehen letztlich nicht ein, warum sie 
mit ihrer Bonität und ihrem Steuer-
aufkommen für die in ihren Augen 
finanziell unzuverlässigen und unso-
liden südlichen Mitgliedsstaaten haf-
ten sollen. Merkwürdigerweise steht 
derzeit ein Kompromiss nicht einmal 
zur Debatte. Man könnte ja unter 
dem Aspekt der Solidarität «Corona-
bonds» auflegen, auch um die Dis-
kussion über die grundsätzliche Zu-
stimmung zu Eurobonds anzustos-
sen. Trotzdem ist es derzeit aber 
nicht angebracht, die europäische 
Solidarität als gescheitert zu bezeich-
nen. Es gibt mittlerweile sehr viele 
Beweise für grosse Hilfsbereitschaft. 
Auch zwischen den Staaten sind 
mittlerweile viele Solidaritätsaktio-
nen in Gang gekommen. Die Ein-
sicht, dass man nur gemeinsam wei-
terkommt, scheint langsam zu reifen.

Und Sie persönlich: Glauben Sie, 
dass wir am Ende der Coronakrise 
wieder in einem Europa leben wer-
den, wie wir es bis vor wenigen Wo-
chen kannten? 
Ich vermute, dass wir uns nicht in ei-
nem grundlegend anderen Europa 
befinden werden; zumindest nicht 
bei uns in Westeuropa. Die meisten 
Probleme, die sich gezeigt haben, 
sind ja nicht neu, sie sind nur ver-
schärft zutage getreten. Während 
der Krise ist weder wirklich Zeit, die 
angesprochenen grundsätzlichen 
Probleme anzugehen, noch werden 
die angesprochenen Freiheitsbe-
schränkungen von Dauer sein. Aller-
dings sind zum Teil schon lange be-
kannte Probleme so deutlich gewor-
den, dass man sie wohl nicht weiter 
auf die lange Bank schieben kann. 
Nehmen wir z. B. die Frage der Fis-
kalunion, welche sich, zumindest für 
die Eurozone, zur Währungsunion 
wird gesellen müssen. Weder wer-
den die südlichen EU-Mitgliedsstaa-
ten ewig Solidarität zum Nulltarif 
einfordern können, noch können 

sich die nördli-
chen Mitglieds-
staaten auf Dauer 
einer solchen So-
lidarität entzie-
hen. Dann scheint 
es mir inakzepta-
bel, dass sich 
EU-Mitgliedsstaa-

ten um die Rechtsstaatlichkeit foutie-
ren können, nota bene wenn sie 
gleichzeitig Transferzahlungen ent-
gegennehmen, die sie nicht zuletzt 
deshalb bekommen, weil sie die 
Transformation von einer Diktatur 
in einen Rechtsstaat und die enge 
Kooperation mit den übrigen EU-Mit-
gliedsstaaten gewagt und gewollt ha-
ben. 

Und was ist mit möglichen wirt-
schaftlichen Konsequenzen?
Während sich durch die Coronakri-
se politisch auf den ersten Blick 
nicht viel ändern dürfte, sieht dies 
in wirtschaftlicher Hinsicht anders 
aus. Viele Betriebe werden sich nach 
Aufhebung der Massnahmen trotz 
staatlich garantierter Kredite nicht 
mehr erholen können. Ein Anstieg 
der Arbeitslosigkeit ist zu erwarten, 
ebenso erwarten Ökonomen eine 
Rezession. Dadurch werden die Ar-
men aber noch ärmer und in der 
Folge die wirtschaftlichen Verwer-
fungen noch grösser. Hier wäre also 
Solidarität zwischen den Staaten ge-
fragt. Dies beschränkt sich nicht nur 
auf die EU. Gerade die reicheren 
EFTA-Staaten, die nicht unerheblich 
von ihrem privilegierten Zugang 
zum Binnenmarkt profitieren, könn-
ten hier beitragen. Auch Liechten-
stein könnte einen wichtigen Beitrag 
liefern und z. B. ein Hilfspaket 
schnüren. Damit würde es nicht nur 
den schlechter gestellten Staaten 
und deren benachteiligter Bevölke-
rung helfen, sondern würde einen 
Beitrag zum rascheren Aufbau der 
Wirtschaft leisten. Dies käme dem 
Land letztlich wieder zugute.

«Zum andern bricht aber auch 
eine ältere Narbe wieder auf: 
jene der Solidarität zwischen 

den nördlichen und den 
südlichen Mitgliedsstaaten.»

«Ich vermute, dass wir uns 
nicht in einem grundlegend 
anderen Europa befi nden 
werden; zumindest nicht 
bei uns in Westeuropa.»

«Werden die Freiheiten aber 
zu lange eingeschränkt, 
dürfte sich zumindest in 

einem grossen Teil Europas 
Widerstand regen.»

«In Liechtenstein weiss 
die Politik, dass man nicht 

‹ungestraft› über die 
Stränge schlagen kann.»

«Rechtlich spricht nichts gegen Emotionen» 
Patricia Schiess ist Forschungsleiterin Recht am Liechtenstein-Institut. Sie beleuchtet «HalbeHalbe» aus verfassungsrechtlicher Sicht.  

Interview: Bettina Stahl-Frick 
 
Das Initiativkomitee «HalbeHalbe» 
schlägt eine Ergänzung der Verfas-
sung vor, mit dem Ziel, eine ausge-
wogene Besetzung von Männern 
und Frauen in politischen Gremien 
zu erreichen. Sollte ein solches 
Begehren wirklich in der Verfassung 
verankert werden oder besser in 
Form eines konkreten Gesetzes? 
Patricia Schiess: Rechtlich wäre es zuläs-
sig, mit einer Gesetzesinitiative Ände-
rungen des Parteienförderungsgeset-
zes, des Volksrechtegesetzes oder zum 
Beispiel auch des Öffentlichen-Unter-
nehmen-Steuerungs-Gesetzes zu ver-
langen. Das Initiativkomitee hat sich je-
doch für eine Verfassungsinitiative ent-
schieden. Der Vorteil der Verankerung 
in der Verfassung besteht darin, dass 
der Landtag, die Regierung und die Ge-
meinden einbezogen sind. Sie ent-
scheiden, wie sie den Auftrag im Rah-
men ihrer Kompetenzen umsetzen. Die 
vorgeschlagene Verfassungsänderung 
schafft eine rechtliche Grundlage für 
Gesetzesänderungen und andere 
Mass nahmen, mit denen Angehörige 
des bis jetzt untervertretenen Ge-
schlechts gefördert werden können. 

Welchen Auftrag erhält die Politik 
bei der Umsetzung der Initiative? 
Verlangt wird eine Förderung. Also 
Massnahmen, die das Ziel erreichen 
sollen, nicht das Ziel von 50:50 an sich. 
Diese Förderung muss sich nicht zwin-
gend in einem Gesetz niederschlagen. 
Sondern es kann auch wirkungsvoll 
sein, Abläufe anzupassen oder das An-
forderungsprofil für ein Amt zu hinter-
fragen: Wie erfolgen Ausschreibungen 
für die Stiftungsräte von Stiftungen 
und Anstalten? Erreichen sie alle inte-
ressierten Personen? Werden für Kom-
missionen die geeigneten Personen 
angefragt? Oder beschränkt sich das 
Auswahlkomitee auf die Sichtung der-
jenigen Personen, die sich von sich aus 
bewerben? Welche Erfahrungen sind 
nützlich für den Einsitz in einem Gre-
mium? Kann man sie auch ohne Füh-
rungsposition in der Wirtschaft erlan-
gen? 

Wie könnten konkrete Lösungen 
aussehen, wie diese angestrebte 
Förderung erreicht werden kann? 
Klassische Mittel sind Anreize und die 
mehr oder weniger sanfte Bestrafung. 
Einen Teil der Beiträge an die politi-
schen Parteien an Bedingungen zu 
knüpfen – wie zum Beispiel an das Vor-
handensein einer innerparteilichen 
Frauenorganisation, an Bildungsveran-
staltungen für junge Frauen und Män-
ner oder eine Mindestanzahl an Frauen 
und Männern in der Parteiführung – 
war bereits 2018 von Frauenorganisa-
tionen vorgeschlagen worden. Manch-
mal können auch kleine Veränderun-
gen etwas bewirken. Gemeinderätin-
nen mit Schulkindern verlangten, den 
Zeitpunkt für die Gemeinderatssitzun-
gen zu verschieben. Immer wieder ist 
auch zu prüfen, ob Frauen genügend 
sichtbar sind und Männer in klassi-
schen Frauendomänen ernst genom-
men werden. Weil ein Sitz im Landtag 
oder im Gemeinderat ein grosses En-
gagement und eine gewisse zeitliche 
Flexibilität erfordert, die Entschädi-
gung aber nicht so hoch angesetzt ist, 
dass die Berufstätigkeit stark einge-
schränkt werden kann, könnten Ange-
hörige verschiedener Berufsgruppen 
zum Vornherein als Kandidierende 
ausscheiden. Gerade dieses Beispiel 
zeigt, warum es sinnvoll ist, dass der 
Auftrag, Massnahmen zu ergreifen, an 
den Landtag und die Gemeinderäte er-

geht. Sie können am besten entschei-
den, ob eine Änderung der Entschädi-
gungsregelung sinnvoll wäre. 

Kritiker monieren, dass dieser 
Verfassungszusatz zur Einführung 
einer gesetzlichen Frauenquote 
durch die Hintertüre führen soll. 
Was meinen Sie dazu? 
Geschlechterquoten können ein wirk-
sames Mittel sein, wenn man rasch 
Veränderungen sehen will. Aber sie 
sind – ein bisschen plakativ gesagt – ein 
ziemlich fantasieloses Mittel, weil sie 
nichts an den Verhältnissen ändern, 
die zur ungleichen Verteilung geführt 
haben. Wenn man Glück hat, bewirken 
reservierte Plätze in Gremien, dass 
sich kompetente Personen für ein Gre-
mium bewerben, die sich zuvor be-
deckt hielten, weil sie glaubten, sowie-
so keine Chance zu haben. Und wenn 
man noch mehr Glück hat, setzen sie 
sich dafür ein, dass sich das Gremium 
für Bewerberinnen und Bewerber un-
terschiedlicher Herkunft öffnet.  

Längerfristig muss es jedoch das 
Ziel sein, nicht nur diese bereits 
bereiten Personen anzusprechen, 
oder? 
Richtig. Ziel muss sein, das Reservoir 
an Frauen und Männern zu vergrös-
sern, die willens und fähig sind, ein po-
litisches Amt zu übernehmen. Aber zu-

rück zu Ihrer Frage bezüglich Quoten-
regelung: Gestützt auf die neue Verfas-
sungsbestimmung dürfte der Landtag 
eine Quote für Wahllisten einführen. 
Er wäre jedoch nicht dazu verpflichtet, 
da es – wie gesagt – andere geeignete 
Massnahmen gibt. 

Gibt es Erfahrungen aus anderen 
Ländern, die diese angestrebte 
Ausgewogenheit zwischen Frauen 
und Männern in politischen Gre-
mien über die Verfassung geregelt 
haben? 
In Belgien wurde 1994 das Wahlrecht 
so geändert, dass die Parteien Listen 
präsentieren mussten, auf denen kein 
Geschlecht mehr als zwei Drittel der 
Plätze belegte. 2002 schuf eine Verfas-
sungsänderung die Grundlage für noch 
weitergehende Vorgaben. Das Gesetz 
verlangt seither, dass die Plätze auf den 
Wahllisten und die beiden obersten 
Ränge auf den Listen je zur Hälfte von 
Frauen und Männern eingenommen 
werden. Ich lebte 2004/2005 in Bel-
gien. Da sorgte dieses Thema schon 
nicht mehr für Aufregung. Es kam mei-
nes Wissens weder zu halbleeren 
Wahllisten noch zu politischen Ver-
schiebungen. Auch in Frankreich ging 
im Jahr 2000 eine Verfassungsrevision 
Änderungen im Wahlrecht voraus. Bel-
gien wird seit Herbst 2019 von einer 
Premierministerin regiert. Frankreich 
hat noch nie eine Präsidentin gesehen.  

Auch Deutschland tut sich mit 
Frauenquoten in der Politik schwer. 
Dem ist so, dies zeigt auch das Urteil 
des Thüringer Verfassungsgerichtsho-
fes vom 15. Juli. Der Verfassungsge-
richtshof erklärte eine Änderung des 
Wahlgesetzes für den Thüringer Land-
tag für nichtig. Dieses Paritätsgesetz 
hatte die Parteien verpflichtet, 
Männer und Frauen künftig abwech-
selnd auf ihre Listen zu setzen. Anders 
als in Belgien, Frankreich und Thürin-
gen beschränkt sich die Initiative von 
«HalbeHalbe» nicht auf das Parla-
ment. Sie hat vielmehr sämtliche poli-
tischen Organe im Fokus, also zum 

Beispiel auch Arbeitsgruppen und De-
legationen. 

Vorausgesetzt, diese Initiative wird 
angenommen: Könnte dann bei-
spielsweise eine Frau, die sich für 
den Landtag aufstellen liess, einen 
Sitz im Landtag einklagen, wenn im 
Total nur zwei Frauen gewählt 
worden sind? 
Artikel 64 des Volksrechtegesetzes 
lässt keine Wahlbeschwerde von Ein-
zelpersonen zu. Klagen können nur 
Wählergruppen, die zur Wahl angetre-
ten sind. Aber auch die Beschwerde ei-
ner Wählergruppe müsste abgewiesen 
werden. Sie schützt nämlich nur vor 
Fehlern im Wahlvorgang. In seinem 
Entscheid StGH 2005/97 hob der 
Staatsgerichtshof einen Landtagsbe-
schluss auf, obwohl er politische Akte 
der obersten Staatsorgane wegen der 
Gewaltenteilung grundsätzlich nicht 
überprüfen darf.  

Worum ging es da? 
Der Landtag hatte zwei Verwaltungs-
räte des Liechtensteinischen Rund-
funks abberufen und verletzte hierbei 
das Gesetz über den Rundfunk und 
Verfahrensrechte der Betroffenen. Der 
Staatsgerichtshof sagte dabei jedoch 
ausdrücklich, dass Wahlen im freien 
Ermessen des Landtages und der Re-
gierung liegen und deshalb nicht ange-
fochten werden können. Daran würde 
sich nichts ändern, wenn die vorge-
schlagene Ergänzung von Artikel 31 
der Verfassung am 30. August ange-
nommen würde. Sie verpflichtet zur 
Förderung der ausgewogenen Vertre-
tung der Geschlechter, nicht zu 50 Pro-
zent Frauen und 50 Prozent Männer in 
jedem einzelnen Gremium. Sie gibt 
niemandem ein Recht auf einen Sitz 
oder einen Anspruch darauf, dass alle 
Behörden paritätisch zusammenge-
setzt sind.  

Was wäre, wenn nach der Annah-
me der Initiative zum Beispiel die 
Gemeinderäte von Planken und 
Vaduz einen Event veranstalten, 

um Männer für eine Gemeinderats-
kandidatur zu motivieren, oder der  
Landtag einen Betrag sprechen 
würde, mit dem Landtagskandida-
tinnen Inserate schalten können? 
In solchen Fällen könnte das Gericht ar-
gumentieren, die Verfassung lasse För-
dermassnahmen ausdrücklich zu und 
nehme damit in Kauf, dass Angehörige 
des in der Vergangenheit zahlenmässig 
übervertretenen Geschlechts keine Un-
terstützung erhalten. Die zur Förderung 
eingesetzten Mittel müssten jedoch auf 
jeden Fall geeignet sein, das Ziel der 
ausgewogenen Vertretung zu erreichen. 
Sie müssten überdies notwendig sein 
und sich in einem vernünftigen 
Rahmen halten. Im Falle der finanziel-
len Unterstützung von Kandidatinnen 
käme es deshalb sicher darauf an, wie 
hoch die Summe wäre und ob sie nur an 
Kandidatinnen in bescheidenen finan-
ziellen Verhältnissen oder an alle Kan-
didatinnen ausgerichtet würde.  

Es könnte natürlich auch sein, dass 
die Initiative von den Stimmbe-
rechtigten angenommen wird, aber 
sich Politik und Behörden Zeit 
lassen mit der Umsetzung. 
Die Regierung sagte bei der Vorprüfung 
des Initiativbegehrens, die verlangte 
Ergänzung stelle eine programmatische 
Zielbestimmung dar. Sie sollte deshalb 
ihrer Meinung nach im III. Hauptstück 
über die Staatsaufgaben, und nicht im 
IV. Hauptstück über die Rechte und 
Pflichten der Staatsangehörigen ste -
hen. Damit spielte die Regierung auf 
die Rechtssprechung des Staatsge-
richtshofes an. Er führt regelmässig 
aus, dass es sich bei den Bestimmungen 
im III. Hauptstück der Verfassung um 
Programmsätze und Staatsziele han-
delt, die keine subjektiven Rechte ge-
währleisten und deshalb in einer Indi-
vidualbeschwerde nicht angerufen wer-
den können. Wie der Staatsgerichtshof 
die im IV. Hauptstück in Artikel 31 neu 
vorgesehene Aufgabe qualifizieren 
würde, kann ich nicht sagen. Aber selbst 
wenn er zum Schluss gelangen würde, 
dass es sich bei ihr «nur» um ein Staats-
ziel handeln würde, und nicht um eine 
eigentliche Staatsaufgabe, wäre dies 
kein Freipass für den Gesetzgeber und 
die Behörden. Immerhin verlangt die 
neue Bestimmung ein Tätigwerden, 
nämlich eine Förderung. 

Verfassungsänderungen sind eher 
selten, oder?  
Nein, Änderungen am Verfassungstext 
sind gar nicht so selten. Seit 2003 gab 
es neun Verfassungsänderungen. In 
acht Fällen hat weder der Landtag eine 
Volksabstimmung beschlossen noch 
wurde ein Referendum ergriffen. Nur 
die Verfassungsartikel über die Men-
schenwürde und das Recht auf Leben 
mussten im Jahr 2005 eine Volksab-
stimmung passieren. Es handelte sich 
bei ihnen um den Gegenvorschlag des 
Landtages zur Volksinitiative «Für das 
Leben». Der Landtag hatte diese Initia-
tive abgelehnt, weshalb sie zwingend 
dem Volk vorgelegt werden musste. 
Umstritten waren und sind – unabhän-
gig davon, ob es um eine Gesetzes- 
oder Verfassungsänderung ging – vor 
allem gesellschaftspolitische Themen 
wie Frauenstimmrecht, Abtreibung, 
Einbürgerung, Umweltschutz und Ver-
kehr sowie die Ausgestaltung der Mo-
narchie. Dass die Meinungsbildung in 
der direkten Demokratie mit gewissen 
Auseinandersetzungen einhergeht, ist 
unvermeidbar. Aus rechtlicher Sicht 
spricht auch nichts gegen Emotionen. 
Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn 
Andersdenkende persönlich angegrif-
fen werden.
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«Der Vorteil der Verankerung in der Verfassung besteht darin, dass der Landtag, die Regierung und die Gemeinden einbezogen 
sind», sagt Patricia Schiess, Forschungsleiterin Recht. Bild: Liechtenstein-Institut

Abstimmung 
30. August

Initiative  
«HalbeHalbe»

Erstes Kapitel: Die Welt
im Griff der Grippe

Anfang März 1918, im letzten Jahr 
des Ersten Weltkriegs, erkrankten 
Soldaten im US-Militärcamp Funston 
in Kansas an einem neuartigen Grip-
pevirus. Schnell verbreitete sich die 
hochansteckende Krankheit in den 
USA, und im April gelangte sie mit 
US-Truppen nach Frankreich. Noch 
im April war das Virus in Italien, im 
Mai in Spanien, England und Russ-
land, im Juni in Deutschland und 
Skandinavien, im Juli in der 
Schweiz. Schon im Sommer waren 
auch Asien, Australien, Südafrika 
und Südamerika betroffen. Wie heu-
te die Globalisierung, waren es 1918 
der Erste Weltkrieg und der Kolonia-
lismus, die die Epidemie rasch zur 
Pandemie werden liessen.
Während Nachrichten über die Seu-
che in den meisten kriegführenden 
Ländern von der Zensur unterdrückt 
wurden, berichteten die Zeitungen 
im neutralen Spanien offen darüber. 
So wurde der Ursprung der Krank-
heit fälschlicherweise mit Spanien in 
Verbindung gebracht – und der Na-
me «Spanische Grippe»blieb zu Un-
recht an dem Land hängen.
Nach kurzem Abflauen fegte ab Au-
gust eine zweite, aggressivere und 
tödlichere Grippe-Welle um den 
Globus. In Europa und in den USA 
erreichte sie im Oktober und No-
vember 1918 ihren Höhepunkt. Dort 
fielen der Influenza insgesamt 2,3 
Millionen respektive 670 000 Men-
schen zum Opfer. Von dieser zwei-
ten sowie einer dritten, sich von 
1919 bis 1920 hinziehenden Welle 
viel stärker betroffen waren jedoch 
Asien, Südamerika und Afrika, 
ebenfalls Kanada; Australien blieb 
von der zweiten Welle verschont, 
nicht aber von der dritten. Am 
schlimmsten traf es Angehörige in-
digener Völker, die über schwache 
Abwehrkräfte verfügten. 
Weltweit gab es rund 500 Millionen 
Infizierte – über ein Viertel der Welt-
bevölkerung. Forderte in Europa der 
Krieg mehr Opfer als die Grippe, 
war es in den anderen Weltteilen 
umgekehrt, sodass die globale 
Opferzahl mit 25 bis 50 Millionen 
Toten jene des Ersten Weltkriegs (17 
Millionen) weit übertraf. Neueste 
Forschungen gehen sogar von 50–
100 Millionen Grippe-Toten aus, was 
etwa 2,5 bis 5 Prozent der damaligen 
Weltbevölkerung entspricht.

Zweites Kapitel:
Die Grippe in Liechtenstein

Die Schweiz zählte in den Jahren 
1918 und 1919 über 24 000 Opfer 
(0,62  Prozent der Bevölkerung). 
Auch die Kantone St. Gallen und 
Graubünden waren stark betroffen, 
ebenso Vorarlberg. Im Juli 1918 
sprang die Grippe auf Liechtenstein 
über: Der erste bekannte Fall war 
ein Mädchen aus Balzers, das sich 
beim Heuen im bündnerischen Gu-
scha ansteckte. Die Regierung ver-

pflichtete Ärzte und Gemeinden zur 
Berichterstattung und empfahl die 
Einschränkung des Verkehrs mit 
der Schweiz. Im Oktober wurden 
Versammlungen, öffentliche Veran-
staltungen und «gesellige Zusam-
menkünfte» verboten. Erkrankte 
wurden in ihren Häusern isoliert, 
Kinder mit familiären Krankheits-
fällen von der Schule ausgeschlos-
sen, die Landesschule in Vaduz für 
acht Tage eingestellt.
Im November berichtete der Trie-
senberger Vorsteher, dass «weder 
hier noch in anderen Gemeinden 
nicht die geringste Massregel beach-
tet» werde. Andererseits wurden 
die Massnahmen als zu lasch emp-
funden. Nachdem in Triesen an nur 
einem Tag, dem 30. Oktober, fünf 
Grippeopfer beerdigt worden wa-
ren, wurde in den «Oberrheini-
schen Nachrichten» spitz bemerkt: 
«Es wäre jedenfalls am Platze, wenn 
strenge Verhaltungsmassregeln von 
der Behörde angeordnet und deren 
strikte Durchführung und Befol-
gung aber auch überwacht würden 
und wenn ärztlicherseits öffentliche 
Belehrungen gegeben würden.»
Bis zum Abflauen der Seuche im 
Dezember 1918 wurden in Liechten-
stein 460 Erkrankungen gezählt. 36 
Menschen starben, fast alle im Ok-
tober und November. Mit 0,42 Pro-
zent der Bevölkerung lag die Sterb-
lichkeit tiefer als in der Schweiz. Je-
doch ist die Dunkelziffer hoch. Die 

Letalität hingegen (Todesfälle in 
Prozent der Erkrankten) war in 
Liechtenstein mit 7,8 Prozent dop-
pelt so hoch wie in der Schweiz. 
Das mochte mit dem schlechten 
Stand der medizinischen Versor-
gung zusammenhängen – noch gab 
es in Liechtenstein sehr wenige Ärz-
te und kein Spital.

Drittes Kapitel: Symptome
und deren Bekämpfung

Allerdings konnten die Ärzte ohne-
hin wenig ausrichten. Die Patienten 
litten unter hohem Fieber, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Husten, oft 
verbunden mit Lungenentzündung. 
Meist folgte eine Genesung innert 3 
bis 5 Tagen; wenn nicht, trat in der 
Regel am 8. oder 9. Krankheitstag 
der Tod ein. Da es kein Medikament 
gab, wurde etwa in England ausser 
mit Knoblauch und Zitronen, 
Schnaps und Whiskey auch mit Opi-
um, Heroin und Kokain experimen-
tiert, ohne grossen Erfolg. Aber 
selbst die Diagnose war unsicher, 
da das Influenzavirus erst 1932/33 
entdeckt wurde.
Die Grippe von 1918 gefährdete vor 
allem die 15- bis 40-Jährigen sowie 
Menschen mit geschwächter Konsti-
tution, was während des Krieges 
aufgrund von Mangelernährung, 
schlechter Hygiene und Kälte auf 
viele zutraf. Der Krieg begünstigte 
die Ausbreitung der Grippe auch 
durch Truppenverschiebungen und 
das Zusammenpferchen der Solda-
ten in Kasernen, Schiffen, Schüt-
zengräben. Durchaus ähnlich prä-
sentiert sich heute die Situation in 
Flüchtlingslagern.
Die Bekämpfung der Grippe wurde 
erschwert durch den Mangel an me-
dizinischem Personal und die Über-
lastung der sanitären Kapazitäten. 
Ärzte und Pflegekräfte waren viel-
fach selbst einberufen oder selbst 
infiziert, die Spitäler überbelegt. 
Nicht nur in Berlin starben Leute, 
ohne einen Arzt gesehen zu haben, 
nicht nur in München kamen nur 
besonders schwere Fälle ins Kran-

kenhaus, nicht nur in Philadelphia 
wurden Notspitäler errichtet.

Viertes Kapitel: Ungenügende
Präventionsmassnahmen
Es blieben – wie heute – vorbeugen-
de Massnahmen. Diese aber kamen 
meist zu spät und waren zu wenig 
konsequent, auch weil in vielen 
Ländern anfangs keine Meldepflicht 
bestand. Oft wurden die Massnah-
men nicht f lächendeckend ergriffen 
und oft haperte es bei der Umset-
zung. So wurden vielerorts Massen-
ansammlungen verboten und Schu-
len, Kirchen, Kinos, Theater, Gerich-
te, usw. geschlossen. Neben dem 
Händeschütteln wurde etwa in Chi-
cago auch das Ausspucken verboten, 
beim Husten war die Hand vor den 
Mund zu halten. Bei Krankheitssym-
ptomen musste man zu Hause blei-
ben und Begräbnisse wurden auf 
den engsten Familienkreis be-
schränkt. Solche Massnahmen gal-
ten aber bei Weitem nicht überall. In 
den meisten deutschen Grossstädten 
blieben die Kinos geöffnet, ebenso 
in Paris die Opern, Theater und Ca-
sinos. In New York wurde kurz vor 
dem Höhepunkt der Epidemie eine 
Parade mit 25 000 Teilnehmern 
durchgeführt. Schutzmasken wur-
den zum Beispiel in San Francisco 
freiwillig getragen, in Japan waren 
sie teils vorgeschrieben. Auch das 
Sozialverhalten litt unter der Seu-
che: Aus Philadelphia wird berich-
tet, dass sich die Menschen aus dem 
Weg gingen und sich bei Begegnun-
gen voneinander abwandten.
Dass die Behörden mit frühen und 
strikten Massnahmen etwas errei-
chen konnten, zeigte sich zum Bei-
spiel in St. Louis. Australien blieb 
dank der Verhängung der Quarantä-
ne über sämtliche Seehäfen von der 
zweiten Welle gänzlich verschont. 
In Rio de Janeiro aber konnte das 
verseuchte britische Postschiff «De-
merara» Anfang Oktober 1918 unge-
hindert einlaufen – bereits Ende Ok-
tober waren die Hilfskräfte mit der 
Beseitigung der Toten überfordert: 

«In meiner Strasse sah man aus 
dem Fenster ein Meer von Leichen», 
erinnerte sich ein Carioca.

Viertes Kapitel: Politische
und gesellschaftliche Folgen

In die Wirtschaft griffen die Regie-
rungen kaum ein. Aber auch wenn 
Fabriken und weitere Massenarbeits-
plätze überall offen blieben, wurde 
das Wirtschaftsleben hart getroffen, 
weil die Arbeiter massenhaft er-
krankten und nicht zur Arbeit er-
schienen. In Deutschland brach die 
Industrieproduktion ein, die beste-
henden Probleme bei der Versor-
gung mit Lebensmitteln verschärf-
ten sich, die militärische Kraft und 
der zivile Durchhaltewillen wurden 
geschwächt. So trug die «Spanische 
Grippe» indirekt zum Zusammen-
bruch des Deutschen Reichs und 
zum Ende des Ersten Weltkriegs bei. 
Auch brachte sie Indien der Unab-
hängigkeit näher und Südafrika der 
Apartheit. Sie gab der allgemeinen 
Gesundheitsfürsorge und der Alter-
nativmedizin einen Schub und för-
derte die Sportbegeisterung.
Christliche Kreise sahen die Grippe 
als «Strafe Gottes» – die deswegen 
abgehaltenen Gottesdienste und 
Prozessionen boten dem Virus idea-
le Bedingungen zur Weiterverbrei-
tung. Auch entstanden Gerüchte: 
Das Virus sei von den Deutschen ab-
sichtlich in die USA eingeschleppt 
worden, das vom deutschen Phar-
maproduzenten Bayer hergestellte 
Aspirin sei damit kontaminiert, ja, 
es handle sich um eine deutsche 
Biowaffe. In Amerika kam es zu ei-
ner Hysterie gegen Deutsche – und 
allgemein gegen Fremde. In Südaf-
rika beschuldigten sich Weisse und 
Schwarze gegenseitig. Irrationale 
Erklärungsversuche, Verschwö-
rungstheorien und Schuldzuweisun-
gen an Sündenböcke sind – leider – 
eine konstante Begleiterscheinung 
von Seuchenzügen.

Fünftes Kapitel:
1918 – 1920

Im Vergleich zu 1918 präsentiert sich 
die Lage heute besser, zumindest in 
Europa: Es herrscht kein Krieg. Die 
Menschen sind gut informiert. 
COVID-19 gilt als etwas weniger ge-
fährlich als das Influenzavirus von 
1918. Heute kann der Erreger nach-
gewiesen werden, die medizinische 
Betreuung ist von hoher Qualität. 
War 1918 besonders die beruflich ak-
tive Bevölkerung betroffen, kann 
sich die heutige Hauptrisikogruppe 
(65+) leichter aus der Öffentlichkeit 
zurückziehen. Die Behörden han-
deln rascher und konsequenter. Die 
ökonomische Ausgangslage bei Be-
ginn der Krise 2019/20 war ungleich 
robuster als jene im vierten Welt-
kriegsjahr. Das alles gibt Grund zur 
Hoffnung, dass die Coronakrise bes-
ser überstanden wird als die «Spani-
sche Grippe» 1918. Nachdenklich 
stimmt nach einem Monat Corona-
notstand aber, dass die «Spanische 
Grippe» in drei Wellen verlief und 
zwei Jahre andauerte.

Das «Volksblatt» gibt Gastautoren Raum,
ihre Meinung zu äussern. Diese muss nicht
mit jener der Redaktion übereinstimmen.

Quellen/Literaturhinweise
 Rupert Quaderer-Vogt: «Bewegte Zeiten

in Liechtenstein 1914 bis 1926, Band 1»,

Vaduz/Zürich 2014, S. 475–480.

 Laura Spinney: «1918. Die Welt im Fieber. Wie 

die Spanische Grippe die Gesellschaft verän-

derte», München 2018.

 Manfred Vasold: «Die Spanische Grippe.

Die Seuche und der Erste Weltkrieg», 

Darmstadt 2009.

«In meiner Strasse sah man aus 
dem Fenster ein Meer von Leichen»:

Zur Spanischen Grippe von 1918
 «Im Zusammenhang mit der Coronapandemie werden gerne historische Vergleiche gezogen, insbesondere zur Spanischen Grippe von 1918.

Der Berner Epidemiologe Christian Althaus etwa schätzt das neue Coronavirus hinsichtlich seiner Gefährlichkeit als ‹sehr ähnlich› mit der pande-
mischen Influenza von 1918 ein. Effektiv gibt es auffällige Parallelen, aber auch wesentliche Unterschiede»: Gastbeitrag von Fabian Frommelt.
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Über den Autor
Forschungsleiter
Geschichte beim
Liechtenstein-Institut
Fabian Frommelt ist beim Liechtenstein-
Institut als Forschungsleiter Geschichte
tätig. Derzeit beschäftigt er sich unter
anderem mit der Geschichte des Bürger-
tums in Liechtenstein. Zuvor forschte er
unter anderem zum Thema Souveränitäts-
entwicklung im 19. Jahrhundert. Mehr zu
ihm auf www.liechtenstein-institut.li. (Foto: ZVG/LI)

Militärnotfallkrankenhaus während der Spanischen Grippe in Kansas (USA), 1918 oder 1919. 
(Foto: ZVG/National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., USA)

Liechtensteiner 
Volksblatt, 

8.4.2020

Liechtensteiner Vaterland, 3.8.2020

Liechtensteiner Volksblatt, 11.4.2020
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Sommergespräch Loretta Seglias über die Verdingkinder

4�|�Inland 

«Liederliche» und
«Arbeitsscheue» im Korsett
bürgerlicher Tugenden
Dunkle Schicksale Die 
Schweizer Historikerin Lo-
retta Seglias erforscht seit 
20 Jahren Geschichten und 
Schicksale von randstän-
digen Gesellschaftsgruppen, 
die ab dem 19. Jahrhundert 
und bis in die allerjüngste 
Vergangenheit oftmals Ob-
jekte obrigkeitlicher Zwangs-
massnahmen waren. 

Aktuell widmet sich die For-
scherin am Liechtenstein-
Institut noch unbearbeite-
ten Kapiteln der hiesigen 

Gesellschaftsgeschichte. Das «Volks-
blatt» sprach mit der Autorin zahl-
reicher Fachpublikationen.

«Volksblatt»: Frau Seglias, man hält 
die Schweiz gemeinhin für einen de-
mokratischen Musterstaat in der 
Mitte Europas. Aber es dauerte bis 
1981, bis die Schweiz die europäi-
sche Menschenrechtskonvention 
vollständig umsetzen konnte. Es gab 
nämlich im Land rechtliche Defizite.
Loretta Seglias: Die Schweiz hat die 
europäische Menschenrechtskon-
vention 1974 zunächst mit Vorbehalt 
ratifiziert. Kurz davor war ein we-
sentliches Hindernis, das fehlende 
Frauenstimmrecht, 1971 auf Bundes-
ebene eingeführt worden. Ein weite-
res Hindernis war die Praxis der ad-
ministrativen Versorgung, welche 
die Schweiz 1981 auf äusseren Druck 
aufheben musste. Bei der administ-
rativen Versorgung konnten Jugend-
liche und Erwachsene von Verwal-
tungsbehörden ohne Gerichtsurteil 
und oft ohne oder mangelhafte Re-
kursmöglichkeit zur «Nacherzie-
hung» oder «Arbeitserziehung» in 
geschlossene Institutionen, in Ar-
beitserziehungsanstalten aber auch 
in Strafanstalten, eingewiesen wer-
den. Als Begründung für die oftmals 
jahrelangen Internierungen reichte 
beispielsweise ein zu häufiger Stel-
lenwechsel oder die Schwanger-
schaft einer ledigen Frau aus. Die 
Betroffenen waren in ihren Rechts-
mitteln eingeschränkt. Es bestand 
eine eigentliche Zweiklassenjustiz 
mit einer breiten Palette kantonaler 
Gesetzgebungen. Heute gibt es in 
der Schweiz, wie in vielen anderen 
Ländern auch, auf zivilrechtlichem 
Weg nurmehr das Mittel einer für-
sorglichen Unterbringung für akut 

fremd- oder selbstgefährdende Per-
sonen. Eine solche Unterbringung 
muss aber medizinisch begründet 
sein, und die Möglichkeit der Rechts-
mittelverfahren muss gewährleistet 
sein.

In den Rahmen der obrigkeitlichen 
Fürsorgemassnahmen fiel seinerzeit 
auch das Fremdplatzieren von Kin-
dern und Jugendlichen, die amtswe-
gig ihren Eltern entzogen wurden. 
Man nannte solche Kinder «Verding-
kinder» oder auch Kostkinder, und 
dazu lief ja unlängst im Küefer-Mar-
tis-Huus in Ruggell eine sehr erfolg-
reiche Ausstellung des Fotografen 
Peter Klaunzer. Sie sind Expertin 
zum Thema und hätten im Rahmen-
programm einen Vortrag halten sol-
len, der coronabedingt abgesagt 
werden musste. Was hätten Sie uns 
im Vortrag über das Thema erzäh-
len können?
Die Fremdplatzierung von Kindern 
und Jugendlichen ist in seiner Entste-
hung aus einem armenrechtlichen 
Kontext zu verstehen. Die seit dem 
19. Jahrhundert für verarmte Perso-
nen und Familien zuständigen Hei-
matgemeinden suchten nach kosten-
günstigen Lösungen, um ihrer Pflicht 
nachzukommen. Da Armut als selbst-
verschuldet angesehen wurde, und 
die Absicherung struktureller Ar-
mutsrisiken noch weitgehend aus-
stand, erhielt die Armenunterstüt-
zung auch einen moralisierenden An-
strich. Diesen spürten Kinder unver-
heirateter Mütter besonders stark. In 
meinen Forschungsarbeiten sind 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wich-
tig. Einerseits ergänzen sie die amtli-
chen und institutionellen Quellen, 
wie sie uns in den Archiven begeg-
nen. Sie weisen aber auch auf die Fol-
gen von Fremdplatzierungserfahrun-
gen hin und können problematische 
Praktiken sichtbar machen. Einzelne 
Personen, die in der Ausstellung por-
trätiert sind, konnten wir im Rahmen 
eines grossen Oral-History-Projektes 
zwischen 2005 und 2008 interview-
en. Zusammen mit meinem Kollegen, 
Marco Leuenberger, entstand daraus 
unter anderem unsere Dissertation, 
«Geprägt fürs Leben», die 2015 er-
schienen ist.

«Geprägt fürs Leben» klingt schon 
nach einem sehr programmatischen 
Titel …
In der Tat: Die Art des Aufwachsens 
prägt uns. Unsere Gesellschaft hat 
gleichzeitig jene Kinder und Jugend-
lichen, die nicht bei ihren Eltern 

aufwachsen konnten, zu wenig vor 
Misshandlungen geschützt. Fremd-
platzierte Kinder waren häufig Op-
fer körperlicher und sexueller Ge-
walt, sie wurden nicht selten als bil-
lige Arbeitskräfte ausgebeutet oder 
zwischen verschiedenen Pflegefami-
lien und Institutionen herumgescho-
ben, sodass sie keine festen und ver-
trauensvollen Beziehungen aufbau-
en konnten. Zudem wurden sie in 
Entscheide, die ihr Leben betrafen, 
nicht oder selten einbezogen. Heute 
verpf lichtet sich die Schweiz im 
Rahmen der UNO-Kinderrechtskon-
vention zur Mitsprache der betroffe-
nen Kinder. Die prägenden und oft-
mals schwierigen Erfahrungen in 
Pf legefamilien, in Kinderheimen 
oder in anderen Einrichtungen wur-
den in den vergangenen Jahren in 
vielen Ländern Europas auf unter-
schiedliche Weise aufgearbeitet. 
Man denke an die Debatten in Eng-
land, Irland, Deutschland oder Ös-
terreich. Auch in der Schweiz ent-
stand in den letzten Jahren eine ge-
sellschaftspolitische Diskussion, die 
alle Formen fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen und Fremdplatzierun-
gen beinhaltet und neben finanziel-
len Beiträgen und Unterstützungs-
angeboten auch die wissenschaftli-
che Aufarbeitung zum Ziel hat. Da-
für bestand unter anderem ein run-
der Tisch, an dem ich als Vertreterin 
der Wissenschaft teilnehmen durfte, 
und von 2014 bis 2019 untersuchte 
ich als Mitglied einer unabhängigen 
Expertenkommission den Aspekt 
der administrativen Versorgungen.

Die sogenannte «administrative Ver-
sorgung» im 19. und 20. Jahrhundert 
entpuppte sich laut ihren For-
schungserkenntnissen als zwei-
schneidiges sozialpolitisches 
Schwert …
Ja. Denn in der schweizerischen Fa-
milien- und Sozialpolitik mischten 
sich seinerzeit fürsorgerische und 
unterstützende Absichten mit der 
repressiven Motivation, aus Men-
schen, die in verschiedener Weise 
nicht einer idealisierten bürgerli-
chen Norm von Wohlanständigkeit, 
Fleiss, Arbeitsamkeit und sozialer 
Integriertheit entsprachen, «anstän-
dige Bürger» zu machen. Die Abwei-
chung von der Norm galt als poten-
ziell gesellschaftsgefährdend. In 
der stark föderalistisch geprägten 
Schweiz zielten unterschiedliche 
kantonale Gesetzgebungen auf de-
ren Korrektur. Dies beinhaltete den 
Zugriff auf Kinder und Jugendliche, 

auf Männer und Frauen, die als «lie-
derlich» oder «arbeitsscheu» galten, 
aber auch auf Menschen mit Alko-
hol- oder Drogenproblemen oder 
mit körperlichen und kognitiven Be-
einträchtigungen. Durch Platzierun-
gen in Pflegefamilien, Heimen, Ar-
b e i t s e r z ie hu n g s e i n r ic ht u n ge n, 
Strafanstalten und Psychiatrien 
wurde durch die Wegnahme aus der 
Herkunftsfamilie oder einen vorü-
bergehenden Ausschluss aus der Ge-
sellschaft eine spätere Integration 
innerhalb bürgerlicher Normvorstel-
lungen angestrebt. Daneben bestan-
den Möglichkeiten einer Familien-
politik, die Adoptionen, Abtreibun-
gen oder Sterilisationen unter Zwang 
beinhalten konnten. Gesellschaftli-
che Bedürfnisse und damit letztlich 
der Erhalt geltender Machtstruktu-
ren standen im Vordergrund solcher 
Massnahmen. Die diskriminieren-
den und oftmals traumatisierenden 
Folgen für die Betroffenen Personen 
und Familien und die Berücksichti-
gung ihrer individuellen Bedürfnis-
se blieben dabei lange sekundär.

Solche Vorkommnisse gab es seiner-
zeit wohl auch in Liechtenstein. Sie 
erforschen das Thema in seiner hie-
sigen Ausprägung ja derzeit im Rah-
men eines Forschungsauftrags bis 
2022 am Liechtenstein-Institut zu-
sammen mit ihrem Historikerkolle-
gen Stephan Scheuzger. Gibt es 
schon erste Befunde?
Anfang Jahr habe ich mit meiner Ar-
beit am Liechtenstein-Institut be-
gonnen. Mein Kollege Stephan 
Scheuzger begann seine Untersu-
chungen bereits im vergangenen 
Herbst. Es wäre demnach noch et-
was verfrüht, jetzt schon über For-
schungsergebnisse zu sprechen. Die 
Ausgangslage für das Forschungs-
projekt präsentiert sich in Liechten-
stein etwas anders als etwa in der 
Schweiz. Zunächst fehlt eine gesell-
schaftspolitische Aufarbeitungsdis-
kussion. Zeitzeuginnen und Zeitzeu-
gen werden eine wichtige Quelle für 
unser Forschungsvorhaben, das bis 
in die jüngste Vergangenheit reicht, 
darstellen. Dabei sollen Menschen, 
die von Fürsorgemassnahmen be-
troffen waren, zu Wort kommen, 
aber auch Personen, die Entscheide 
fällten und solche, die sie umsetz-
ten. Dafür sind wir momentan auf 
der Suche nach möglichen Inter-
viewpartnerinnen und Interview-
partnern. Nicht nur hinsichtlich der 
genutzten Quellen, auch hinsichtlich 
der Fragestellung werden wir unter-

schiedliche Perspektiven einbezie-
hen. Als Kleinstaat bietet Liechten-
stein die Möglichkeit, übergreifende 
Zusammenhänge genauer zu be-
leuchten und auch nach internatio-
nalen Bezügen zu fragen. Was war 
speziell und einzigartig in Liechten-
stein und wo wurden Ideen und 
Praktiken aus anderen Ländern 
übernommen? Vergleichbar mit Ent-
wicklungen in der Schweiz ist etwa 
die Ausgestaltung von Armenhäu-
sern, später Bürgerheime genannt, 
die ab 1872 in Liechtenstein gegrün-
det wurden. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wurde diesen 
multifunktionalen Anstalten, in de-

Überblick:
Fürsorgerische
Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen 
Verding-, Kost- oder Pflegkinder/
Heimkinder (Fremdplatzierungen) 
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wur-
den in der Schweiz Kinder und Jugendli-
che aus wirtschaftlichen Gründen oder 
mit moralisch begründeten Argumenten 
bei Privaten (Verding-, Kost- oder Pflege-
kinder) oder in geschlossenen Institutio-
nen (Heimkinder) fremdplatziert. Platzie-
rende Instanzen waren neben Gemeinde- 
und Kantonsbehörden auch private Orga-
nisationen. Die Kinder und Jugendlichen 
stammten aus armutsbetroffenen Famili-
en oder sie waren Waisen, Halbwaisen 
oder unehelich geboren. Ob ein Kind in 
eine Familie oder in ein Heim kam, hing 
nicht selten vom Zufall, der Verfügbarkeit 
aber auch den finanziellen Möglichkeiten 

ab. Neben kantonalen und kommunalen 
Trägerschaften wurden viele geschlosse-
ne Institutionen von privaten und kirchli-
chen Initianten geführt. Bei der Unterbrin-
gung bei Privaten (meist Bauernfamilien) 
stand nicht selten die Arbeitsleistung ei-
nes Kindes im Vordergrund, ein Familien-
anschluss war in vielen Fällen nicht vorge-
sehen. Immer wieder kam es vor, dass 
fremdplatzierte Kinder und Jugendliche 
Opfer von Gewalt und Missbrauch wur-
den, welche aufgrund mangelhafter Um-
setzung bestehender Gesetze und vorge-
schriebener Kontrolle oder Abgeschie-
denheit der aufnehmenden Familien / An-
stalten nicht geahndet wurden. Daneben 
sind auch Fälle bekannt, bei welchen an 
fremdplatzierten Kindern sowie an Pati-
enten von psychiatrischen Anstalten Me-
dikamentenversuche durchgeführt wor-
den sind. 

Administrative Versorgungen 
Jugendliche und Erwachsene konnten von 

Verwaltungsbehörden bis 1981 ohne Ge-
richtsurteil und ohne Rekursmöglichkeit 
auf unbestimmte Zeit zur «Nacherzie-
hung» oder «Arbeitserziehung» in ge-
schlossene Institutionen, unter anderem 
auch in Strafanstalten, eingewiesen wer-
den. Als Begründung reichte beispielswei-
se ein zu häufiger Stellenwechsel oder die 
Schwangerschaft einer ledigen Frau. Die 
Betroffenen konnten sich in der Regel zu 
den Vorwürfen nicht äussern und verfüg-
ten über keine Rechtsmittel, um sich ge-
gen diese Massnahmen zu wehren. 

Eingriffe in die Reproduktionsrechte 
Bis in die 1970er-Jahre wurden in der 
Schweiz aus sozialhygienischen und wirt-
schaftlich-sozialen Gründen Zwangssteri-
lisationen und -kastrationen sowie 
Zwangsabtreibungen durchgeführt. Die 
Sterilisation oder Kastration durfte zwar 
in der Regel nur mit der Einwilligung der 
oder des Betroffenen geschehen. Um 
diese Einwilligung zu erhalten, wurde in 

vielen Fällen Druck, etwa durch die An-
drohung des Entzuges von Unterstüt-
zungsleistungen, ausgeübt. Auch einer 
Abtreibung wurde vielfach erst dann zu-
gestimmt, wenn die betroffene Frau in 
die gleichzeitige Sterilisation einwilligte.

Zwangsadoptionen 
Die Praxis, dass Vormundschaftsbehör-
den Mütter von ihren Neugeborenen 
trennten und die Kinder, gegen den Wil-
len ihrer Mütter, zur Adoption frei gaben, 
existierte in der Schweiz bis in die sieb-
ziger Jahre. Begründet wurde dies da-
mit, dass die Mütter z. B. minderjährig 
oder ledig waren, sie aus ärmlichen Ver-
hältnissen stammten, angeblich ein «lie-
derliches Leben» führten oder weil ihre 
Männer Alkoholiker waren oder als «ar-
beitsscheu» galten. Zwar war bei Adopti-
onen eine schriftliche Einwilligung von-
seiten der betroffenen Frauen notwen-
dig. Dokumentierte Fälle weisen aber da-
rauf hin, dass Frauen die Adoptionserklä-

rung oft unter grossem Druck unter-
schrieben, obwohl sie nicht damit einver-
standen waren. Man spricht deshalb von 
«Zwangsadoptionen». 

Fahrende 
Zwischen 1926 bis 1973 hat das private 
«Hilfswerk für die Kinder der Landstras-
se» mit behördlicher Unterstützung über 
600 jenische Kinder ihren Eltern wegge-
nommen und zwangsweise sesshaft ge-
macht. Die Kinder wurden von ihren El-
tern und Geschwistern isoliert und zur 
Adoption freigegeben oder fremdplat-
ziert. Fälle von Misshandlungen und sexu-
ellem Missbrauch waren keine Seltenheit.

Von: Luzius Mader, Delegierter für Opfer 
von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen 
und Stellvertretender Direktor Eidgenös-
sisches Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD Bundesamt für Justiz BJ Direkti-
onsbereich Öffentliches Recht), Bundes-
rain 20, 3003 Bern

Eigentlich hätte Loretta Seglias 
einen Vortrag im Rahmen der 
«Verdingkinder»-Ausstellung 
halten sollen. (Foto: JM)
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nen Kinder, Erwachsene, Männer, 
Frauen, Gesunde und Kranke ver-
sorgt wurden, allmählich spezifi-
scheren Aufgaben zugewiesen. Das 
Bürgerheim Mauern etwa wurde 
zum «Birkahof», jenes in Triesen 
wurde ein Alters- und Pflegeheim. 
Auch auf gesetzlicher Ebene gibt es 
Anknüpfungspunkte, etwa zur Pra-
xis der administrativen Internie-
rung. Seit 1933 konnten auch in 
Liechtenstein «liederliche» und «ar-
beitsscheue» Personen in geschlos-
sene Anstalten eingewiesen werden. 
Aufgrund fehlender eigener Einrich-
tungen waren dabei grenzüber-
schreitende Vereinbarungen not-
wendig. Dasselbe gilt auch für die 
Unterbringung in psychiatrischen 
Kliniken, etwa in der Valduna 
Rankweil und in den schweizeri-
schen Psychiatrien in St. Pirmins-
berg, in Pfäfers oder im St. Galli-
schen Wil.

Armut und Randständigkeit sind 
auch heute noch schambesetzte 
Themen. Die Betroffenen schämen 
sich, weil sie nicht zur «anständigen 
Mittelstandsgesellschaft» gehören 
und dort nicht mithalten können. 
Und den gesichert lebenden «Mittel-
ständlern» ist Armut und Randstän-
digkeit ein Dorn im Auge. Man will 
da nicht hinschauen, will das in der 
eigenen Gesellschaft nicht wahrha-
ben. Hat das mit Angst und Unsi-
cherheit zu tun?
Armut, aber auch die Frage nach 
dem beruflichen Fortkommen sind 
noch heute Aspekte unseres Lebens, 
die mit Scham behaftet sein können. 
Bis heute ist eine gelungene Arbeits-
integration Ziel sozialpolitischer An-

strengungen. Eine Armenunterstüt-
zung, in der moralisierende Aspekte 
eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielten und dabei die Orientie-
rungspunkte bürgerlicher Werte 
auch einen geschlechterspezifi-
schen Werterahmen beinhaltete, 
schuf Ungleichheiten. Trotz eines 
verstärkt demokratischen An-
spruchs hatten nicht alle Menschen 
dieselben Rechte und konnten sich 
auf dieselbe Rechtsstaatlichkeit stüt-
zen. Erst allmählich weitete sich et-
wa die Möglichkeit der politischen 
Mitsprache. In Liechtenstein muss-
ten die Frauen dafür bis in die 
1980er-Jahre hinein warten. Der 
Ausbau einzelner Sozialversicherun-
gen im Verlauf des 20. Jahrhunderts 
und die Neuregelung der Sozialhilfe 
Mitte der 1960er-Jahre schuf ein 
Netz unterschiedlicher Pfeiler der 
sozialen Sicherung, in der die Sozi-
alhilfe nicht mehr die einzige, viel-
mehr die letzte Möglichkeit der 
staatlichen Unterstützung darstellt. 
Was ein gut ausgebauter Sozialstaat 
leisten kann, erleben wir seit eini-
gen Monaten.

Es gab also in jenen Gesellschaften 
so gut wie keinen tolerierten Platz 
für abweichende Lebensentwürfe 
oder für Lebensumstände, die nicht 
ins Bild einer mittelständischen 
bürgerlichen Gesellschaft passten?
Es bestanden unterschiedliche Vor-
aussetzungen für unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen. Ein Thema, 
das auch heute zu diskutieren ist. 
Die offensichtlichen rechtlichen Un-
gleichheiten, die auch zu strukturell 
bedingten erschwerten Startmög-
lichkeiten, etwa bei der Ausbildung 

führten, sind heute nicht mehr ge-
setzlich legitimiert. Auch der syste-
matische behördliche Zugriff auf be-
stimmte Bevölkerungsgruppen, wie 
dies etwa bei den Fahrenden in der 
Schweiz geschehen ist, sind heute 
nicht mehr erlaubt. Ihnen zugrunde 
lag die Angst der Entscheidungsträ-
ger und jener Bevölkerungsgrup-
pen, die die finanziellen und sozia-
len Mittel besassen, politisch, aber 
auch ehrenamtlich tätig zu werden, 
vor Entwicklungen, die die ange-
strebte Gesellschaftsform destabili-
sierten. Armut und seine finanziel-
len und sozialen Folgen wurde als 
ein solches Element angesehen. Der 
Fokus konnte sich aber auch ver-
schieben. Mitte der 1950er-Jahre 
spürten so in der Schweiz vermehrt 
Jugendliche einen disziplinierenden 
Zugriff, etwa wenn sie neue Lebens-
entwürfe ausprobierten. Die funda-
mentalen gesellschaftspolitischen, 
finanziellen und technischen Verän-
derungen der letzten Jahrzehnte 
hatten Einfluss auf unser Zusam-
menleben. Mit Blick auf das soeben 
Diskutierte sind heute individuelle 
Handlungsspielräume und Lebens-
formen grösser als noch vor weni-
gen Jahrzehnten. 

Weiterführende Literatur
Loretta Seglias: «Fürsorgerische Zwangsmass-

nahmen und Fremdplatzierungen im Zeichen 

gesellschaftspolitischer Aufarbeitung», in Béat-

rice Ziegler, Gisela Hauss, Martin Lengwiler 

(Hg.): «Zwischen Erinnerung und Aufarbeitung - 

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen an Minder-

jährigen in der Schweiz im 20. Jahrhundert». 

Chronos Verlag, Zürich, 2018. ISBN 978-3-0340-

1490-8

COVID-19 in der Schweiz und Liechtenstein

138 neue Ansteckungen
innerhalb von 24 Stunden
BERN In der Schweiz sind dem Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) am 
Sonntag 138 neue Ansteckungen mit 
dem Coronavirus innert eines Tages 
gemeldet worden. Das sind weniger 
als am Vortag, als noch 180 neue CO-
VID-19-Infizierte vermeldet worden 
waren. In den vergangenen sieben 
Tagen belief sich die Zahl der Neuin-
fizierten in Liechtenstein und der 
Schweiz damit auf 1084. Am Don-
nerstag und Freitag waren dem BAG 
jeweils über 200 neue Fälle von In-
fektionen mit dem Coronavirus ge-
meldet worden. Insgesamt gab es 
seit Beginn der Pandemie bisher laut 
den neuesten BAG-Zahlen 35 550 la-
borbestätigte Fälle, 89 davon in 
Liechtenstein.
Gleichzeitig meldete das BAG im Ver-
gleich zum Vortag 6 neue Hospitali-
sationen. Die Zahl der Todesfälle im 
Zusammenhang mit einer COVID-
19-Erkrankung belief sich wie am 
Vortag auf 1707. In Isolation auf-
grund der Kontaktrückverfolgung 
befanden sich 1041 infizierte Perso-
nen, wie das BAG weiter mitteilte. In 
Quarantäne waren 2877 Personen, 
die mit Infizierten in Kontakt gewe-
sen waren. Die Zahlen stammen aus 
25 Kantonen und aus Liechtenstein. 
12 388 zusätzliche Personen waren 
nach der Rückkehr aus einem Risi-
koland in Quarantäne.
Die Zahl der durchgeführten Tests 
auf SARS-CoV-2, den Erreger von CO-
VID-19, beläuft sich bisher auf insge-
samt 80 1742. Bei 5,3 Prozent dieser 
Tests fiel das Resultat positiv aus.

Chef der Taskforce warnt
Der neue Chef der COVID-19-Taskfor-
ce des Bundes, Martin Ackermann, 
sprach sich in einem Interview mit 
der «SonntagsZeitung» dafür aus, öf-
fentliche Anlässe wieder auf hun-
dert Personen zu beschränken. Die 
Coronavirus-Fallzahlen befänden 

sich nahe an einem exponentiellen 
Wachstum. Es müsse früh eingegrif-
fen werden. Ansonsten drohten 
drastische und teure Einschränkun-
gen. Das müsse unter allen Umstän-
den verhindert werden. Für weitere 
Lockerungen wie die Bewilligung 
von Grossveranstaltungen gebe es 
daher praktisch keinen Spielraum 
mehr, erklärte Ackermann.

Belgien setzt drei
Kantone auf rote Liste
Offenbar als besonders risikoreich 
stuft Belgien derzeit die Situation in 
den Kantonen Waadt, Wallis und 
Genf ein. Diese Kantone finden sich 
seit dem 1. August auf der roten Lis-
te des Aussenministerium von Belgi-
en, wie Schweizer Radio SRF am 
Sonntag bekannt machte. Auf der 
Webseite des Aussenministeriums 
heisst es, dass Reisen in diese Kanto-
ne «nicht möglich oder nicht er-
laubt» sind. Wer umgekehrt aus die-
sen Kantonen in Belgien einreisen 
will, wird zu Quarantäne und einem 
COVID-19-Test verpflichtet.
Der Entscheid sei unverständlich 
und schockierend, erklärte der Walli-
ser Volkswirtschaftsdirektor Chris-
toph Darbellay dazu gegenüber dem 
Westschweizer Fernsehen RTS. Der 
Kanton Wallis handhabe COVID-19 
gut. Die Situation in Genf sei um eini-
ges alarmierender. Das Eidgenössi-
sche Departement für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA) bestätigte auf 
Anfrage, dass die belgischen Behör-
den entschieden hätten, diese drei 
Westschweizer Kantone ab dem 1. 
August auf eine rote Liste zu setzen. 
Das EDA sei bereits vor dem Inkraft-
treten dieser Massnahme mit dem 
belgischen Aussenminister in Kon-
takt getreten, auch um detaillierte 
Informationen darüber zu erhalten, 
welche epidemiologischen Kriterien 
angewendet würden.  (sda/red)

COVID-19

Die Lage in Vorarlberg
und Restösterreich
BREGENZ Wie die Vorarlberger Lan-
dessanitätsdirektion informiert, hat-
te Vorarlberg von Samstag auf Sonn-
tag eine Neuinfektion in Nenzing zu 
verzeichnen. Die im Zusammenhang 
mit dem Cluster in Frastanz geteste-
ten Kontaktpersonen sind alle nega-
tiv geblieben und können somit aus 
der Quarantäne entlassen werden. 
Von den dort positiv getesteten Per-
sonen sind bis auf eine Person alle 
nicht mehr ansteckend. Seit dem 

Vortag sind sieben Personen wieder 
genesen. Derzeit gibt es 32 aktiv po-
sitiv getesteten Personen in Vorarl-
berg.

Über 90 Neuinfektionen
Bisher gab es in Österreich 21 304 
positive Testergebnisse. Mit heuti-
gem Stand (2. August 2020, 9.30 
Uhr) sind österreichweit 718 Perso-
nen an den Folgen des Coronavirus 
verstorben und 18 984 sind wieder 
genesen. Derzeit befinden sich 93 
Personen aufgrund des Coronavirus 
in krankenhäuslicher Behandlung 
und davon 20 der Erkrankten auf In-
tensivstationen.  Die Neuinfektionen 
seit der letzten Meldung teilen sich 
neben der einen Infektion in Vorarl-
berg wie folgt auf die anderen Bun-
desländer Österreichs auf: Burgen-
land (1), Kärnten (4), Niederöster-
reich (12), Oberösterreich (13), Salz-
burg (2), Steiermark (2), Tirol (4) und 
Wien (53).  (pd/red)
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Interview: Dorothea Alber 
 
Herr Geiger, kann die Wirtschaft erst wieder 
auf Vollauslastung laufen, sobald es eine 
Impfung gibt? 
Martin Geiger: Ja, diesen Eindruck habe ich. Ei-
nerseits führt Unsicherheit über den weiteren 
 Verlauf der Pandemie und die Angst vor einer 
neuerlichen Ausbreitung und deren Auswirkun-
gen dazu, dass grössere Investitionen und die 
 Einstellung neuer Mitarbeiter hinausgezögert 
werden. Anderseits führen die Verhaltensanpas-
sungen vieler Menschen zu geringerer Nachfrage 
nach Gastronomie, Tourismus, Kultur und Ähnli-
ches. Ob eine Impfung oder eine effektive Be-
handlung gegen das Virus ein Allheilmittel gegen 
diese Faktoren ist, bleibt abzuwarten. Ich bin aber 
optimistisch, dass man medizinisch gegen das 
 Virus ankommen wird und wir die durch die 
 Corona-Pandemie ausgelöste Unsicherheit und 
soziale Distanzierung dann hinter uns lassen 
 können. 

Sind Sie optimistisch, dass die Arbeitslosig-
keit auch während dieser Krise im Land 
nicht stark steigen wird? 
Ja. Ein Faktor dabei ist natürlich auch, dass ein 
Rückgang der Beschäftigung nicht in vollem Um-
fang die inländische Arbeitslosigkeit erhöht, da 
dieser Zupendler in der Regel stärker trifft. Ich bin 
aber auch optimistisch, dass die Beschäftigung re-
lativ stabil bleiben wird. In Liechtenstein arbeiten 
sehr viele gut ausgebildete ausländische Arbeits-
kräfte. Deren Rekrutierung ist nicht einfach. Des-
wegen werden viele Betriebe versuchen, sie trotz 
Nachfragerückgangs weiter zu beschäftigen. 

Was denken Sie, wie lange werden die Aus-
wirkungen noch spürbar sein? 
Wirtschaftlich gesehen wird uns die Pandemie die 
kommenden Jahre jedenfalls in unterschiedlichen 
Dimensionen beschäftigen. Aktuell sollte die 
Priorität sein, die liechtensteinischen Betriebe so 
gut wie möglich durch die schwierigste Phase der 
Pandemie zu bringen, damit die Wirtschaft da-
nach an die gute Ausgangslage vor Corona an-
schliessen kann. Bildlich gesprochen, sollte ein L-
förmiger Konjunkturverlauf, wonach nach dem 
Einbruch zwar eine Stabilisation, aber eben auf 
tieferem Niveau eintritt, verhindert werden. Statt-
dessen wäre es wünschenswert, dass im Sinne 
 eines v- bzw. u-förmigen Verlaufs auf den Ab-
schwung ein Aufschwung erfolgen würde. Selbst-
verständlich werden wir aber auch bei günstigem 

Verlauf der Erholung noch länger mit Corona und 
den mittelfristigen Auswirkungen, zum Beispiel 
auf die Staatshaushalte und die wirtschaftliche 
Ungleichheit, konfrontiert sein. 

Sie gehen von einer hohen Resilienz der 
heimischen Wirtschaft aus. Warum? 
Liechtensteins Volkswirtschaft ist von der Pande-
mie stark betroffen, weshalb das BIP-Wachstum 
2020 stark negativ sein wird. Historisch 
betrachtet hat aber das kurzfristige Wirtschafts-
wachstum in Liechtenstein, wie für einen Klein-
staat üblich, immer schon stark auf Krisen rea-
giert. Gleichzeitig sind aber auch in turbulenten 
Zeiten die Beschäftigung, die Anzahl von Betrie-
ben und die Produktionskapazitäten stabil geblie-
ben. Ich gehe davon aus, dass sich Liechtenstein 
auch gegenüber den ökonomischen Herausforde-
rungen der Pandemie als widerstands- und anpas-
sungsfähig erweisen wird. Wichtige begünstigen-
de Faktoren sind die im internationalen Vergleich 
hohen Reserven des öffentlichen und des privaten 
Sektors sowie eine grundsätzlich stabile Finanz-
branche. 

Der liechtensteinische Finanzsektor zeigt 
sich bislang trotz der Pandemie stabil, mit-
telfristig stellen realwirtschaftliche Einbrü-
che aber auch ein gewisses Finanzmarktrisi-
ko dar. Wie wird sich dies äussern? 
Hoffentlich wird sich das nicht äussern, sich das 
Risiko also nicht realisieren. Realwirtschaftliche 
Einbrüche können dazu führen, dass Haushalte 

und Betriebe ihren Zahlungsverpflichtungen 
nicht mehr nachkommen können. Das würde zu 
einem Anstieg notleidender Kredite und somit zu 
einer Verschlechterung der Bankbilanzen führen. 
Mit anderen Worten sinkt in einem solchen Sze-
nario die Bonität der Banken, und die Refinanzie-
rungskosten für neue Kredite steigen. Das könnte 
dann zu einer Kreditklemme führen. 

Wie schätzen Sie das Hilfspaket der Regie-
rung ein? Müsste Liechtenstein ein grösse-
res Hilfspaket als die Schweiz schnüren, 
weil es uns härter trifft? 
Ich schätze die Hilfspakete der Regierung als po-
sitiv ein. Sie zielen auf den langfristigen Erhalt von 
Arbeitsplätzen und Unternehmen ab, was ange-
sichts der Corona-Pandemie sehr wichtig ist. Kon-
ventionelle konjunkturpolitische Massnahmen 
zur kurzfristigen Stimulierung der Wirtschaft, wie 
die Erhöhung der Staatsausgaben oder Steuersen-
kungen, wären in Liechtenstein nur eingeschränkt 
wirksam, da der Grossteil der Nachfrage nach 
liechtensteinischen Gütern und Dienstleistungen 
im Ausland liegt. Der Hebel der Regierung ist 
 somit begrenzt und Liechtenstein muss auf eine 
globale Erholung hoffen. 

Was zu Beginn noch als Konjunkturdelle 
bezeichnet wurde, erweist sich nun wahr-
scheinlich als die grösste wirtschaftliche 
Rezession seit der Grossen Depression der 
1930er-Jahre. Haben Ökonomen die Krise 
unterschätzt? 
Nein, ich denke nicht, dass die Ökonomen die 
Auswirkungen der Pandemie unterschätzt haben. 
Im Gegenteil, ich finde, dass sich die Ökonomen 
sehr schnell und umfassend mit den unterschied-
lichen Dimensionen der Pandemie auseinander-
gesetzt haben. Ich denke, die Volkswirtschaftsleh-
re hat sich seit der Finanzkrise, die berechtigter-
weise zu Kritik an der Profession geführt hat, 
positiv weiterentwickelt. Sie hat nun einen diffe-
renzierteren und weniger abstrakten Blick auf die 
Wirtschaft. Etwas unglücklich finde ich allerdings 
den Umgang mit Prognosen. Prognosen werden 
anhand verfügbarer Daten berechnet. Es dauert 
allerdings eine gewisse Zeit, bis sich wirtschaftli-
che Einbrüche in Konjunkturindikatoren nieder-
schlagen und bis diese Daten verfügbar sind. Aus 
meiner Sicht ist man zu früh mit Prognosen an die 
Öffentlichkeit gegangen, bevor belastbare Daten 
vorhanden waren. Das führte zu drastischen Re-
visionen der Prognosen. Bis zu einem gewissen 
Grad kann ich das allerdings nachvollziehen. Die 

«Die Pandemie wird 
uns die kommenden 
Jahre beschäftigen» 
 
Martin Geiger ist Ökonom und Forscher am Liechtenstein-Institut. Wie schnell kann sich Liechtenstein 
von dieser Krise erholen und wie? Ein Konjunkturprogramm sieht er nicht als geeignete Lösung an.

«Ich denke, dass 
konjunkturpolitische  
Massnahmen nur  
eingeschränkt 
wirksam wären.»

Martin Geiger 
Forscher am Liechtenstein-Institut 
 

Im Gespräch mit …

 
Bild: Tatjana Schnalzger 

Nachfrage nach konkreten, quantitativen Progno-
sen ist sehr hoch. Das spüren wir auch am Liech-
tenstein-Institut. 

Ein Schweizer Ökonom schätzt den BIP-
Rückgang Liechtensteins auf 500 bis 
700 Millionen Franken. Was halten Sie  
von solchen Schätzungen? 
Diese Einschätzung hat sich auf ein konkretes Sze-
nario des Lockdowns bezogen und basiert darauf, 
dass die Wirtschaft danach wieder voll anläuft. Ein 
solches Szenario ist aus heutiger Sicht nicht realis-
tisch. 

Wie schwierig war es für Sie, die Auswirkun-
gen der Krise einzuordnen in Ihrer «LI Fo-
cus»-Studie und wie ist die Datenlage? 
Ökonomen sind sich weitgehend darüber einig, 
wie die Wirtschaft von der Pandemie betroffen ist. 
Einerseits führen der Lockdown und die Unsicher-
heit zu niedrigerer Nachfrage, anderseits sind die 
Produktion von Gütern, die Lieferketten und das 
Angebot von Dienstleistungen eingeschränkt. Ziel 
unserer Studie war es, diese Effekte für die liech-
tensteinische Wirtschaft einzuordnen. Auf der 
Grundlage bekannter Eigenschaften der liechten-
steinischen Wirtschaft ist das relativ einfach mög-
lich. Schwieriger ist es, in der aktuellen Phase be-
lastbare quantitative Aussagen zu treffen, da uns 
dafür in Liechtenstein aktuell die Datengrundlage 
noch fehlt. Das erste Quartal war noch nicht um-
fassend von der Pandemie betroffen, wir müssen 
nun den Verlauf wichtiger Kennzahlen im zweiten 
Quartal beobachten, um das Ausmass des Ein-
bruchs genauer einschätzen zu können. 

Wie stark eine Taxibranche, Fitnesscenter 
oder die Eventindustrie betroffen sind, lässt 
sich wohl eher nur anhand der eingereichten 
Kurzarbeitsanträge ableiten? 
Die Unterhaltungs- und Freizeitbranche ist der Be-
reich, in dem die Lockerungen zuletzt gemacht wer-
den. Aktuell betreffen die behördlichen Schliessun-
gen noch die knapp 80 Betriebe in diesem Bereich. 
Insofern ist die Unterhaltungs- und Freizeitbranche 
besonders stark betroffen und die Pandemie wird 
sie auch noch nach den Lockerungen beeinträchti-
gen. Ich hoffe, dass die staatlichen Stützungsmass-
nahmen in diesem Bereich greifen und Liechten-
stein auch nach Corona noch eine intakte Kultur- 
und Unterhaltungsszene hat. Mittelfristig hängt da-
ran auch die Taxibranche. 

Wie schnell kann sich Liechtensteins Wirt-
schaft erholen? 
Liechtensteins Wirtschaft wird sich erholen, davon 
bin ich überzeugt. Wann das Vorkrisenniveau aber 
wieder erreicht sein wird, kann aktuell, denke ich, 
noch niemand seriös beantworten. Für Liechten-
stein wird entscheidend sein, wann die globale 
Konjunktur wieder anspringt. 

Hilti rechnet nicht damit, dass eine schnelle 
Erholung auf Vorkrisenniveau möglich ist. 
Gilt das für die meisten Branchen? 
Typischerweise ist in Krisen die Nachfrage nach In-
vestitionsgütern, deren Anschaffung teuer und auf-
schiebbar ist, relativ lange und stark beeinträchtigt, 
während die Nachfrage nach kleineren An-
schaffungen und Dingen des täglichen Bedarfs we-
niger stark betroffen ist. Dafür wird die Nachfrage 
nach Investitionsgütern in der Regel nach einer 
Krise nachgeholt, während Dinge des täglichen Be-
darfs in der Regel nicht nachgeholt werden, sofern 
man darauf verzichtet hat. Ich denke, dass sich für 
die meisten Branchen die Erholung zumindest bis 
ins nächste Jahr hineinziehen wird. Wie lange die 
Erholung dauert, ist aber – abgesehen von der Ent-
wicklung der Pandemie – für jede Branche spezi-
fisch. 

 

Zur Person: 

Martin Geiger ist seit März 2019 Forschungsbe-
auftragter am Liechtenstein-Institut. Er studierte 
Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck 
und Johannes-Kepler-Universität in Linz. Er war 
an beiden Instituten als wissenschaftlicher Mitar-
beiter tätig. 

I  Freitag, 22. Mai 2020
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Umfrage der Woche 
Frage: Österreich führt die  
Maskenpflicht in Lebensmittelgeschäften, 
Banken und Poststellen ein.  
Sollte Liechtenstein nachziehen?

So beurteilt die Bevölkerung die 
Auswirkungen der Coronapandemie  

Bisher fehlten repräsentative 
Angaben darüber, wie die Be-
völkerung Liechtensteins die 
Coronapandemie wahrnimmt. 
Um dieser Frage nachzugehen, 
führten das «Liechtensteiner 
Vaterland» und das Liechten-
stein-Institut im Juni 2020 eine 
Umfrage durch. Insgesamt 
konnten 1626 Datensätze aus-
gewertet werden. Die Zusam-
menfassung der wichtigsten Re-
sultate: 

Beurteilung der  
Regierungsarbeit 

Eine grosse Mehrheit von 
85  Prozent bewertet das Kri-
senmanagement der Regierung 
als «eher gut» oder «sehr gut». 
Nur 15 Prozent der Befragten 
sind mit dem Krisenmanage-
ment der Regierung unzufrie-
den. Die mehrheitlich positive 
Bewertung des Krisenmanage-
ments zeigt sich bei allen Al-
ters- und Bildungsgruppen so-
wie beiden Geschlechtern. 
Auch die Unterstützungsmass-

nahmen für die liechtensteini-
sche Wirtschaft stuft eine 
Mehrheit der Befragten als 
 «angemessen» ein.  

Belastende  
Einschränkungen 

Nur 11 Prozent der befragten 
Personen gaben an, dass die 
Folgen der Coronapandemie sie 
in den vergangenen Monaten 
nicht belastet haben. Als beson-
ders belastend wurde der Ver-
zicht auf soziale Aktivitäten ge-
nannt. 64 Prozent der befragten 
Personen nennen dies als eine 
von maximal drei  möglichen 
Antwortmöglichkeiten. Am 
zweithäufigsten werden Reise-
einschränkungen genannt, ge-
folgt vom Verzicht auf kulturelle 
und sportliche Anlässe.  

Sorgen über 
gesundheitliche Folgen 

Die Sorge um eine Ansteckung 
durch das Coronavirus scheint 
in der liechtensteinischen Be-

völkerung relativ gering zu sein. 
Auf die Frage, ob die befragten 
Personen im Coronavirus eine 
Gefahr für ihre Gesundheit 
bzw. die Gesundheit anderer 
Personen in ihrem Haushalt se-
hen, wählten lediglich 13 Pro-
zent die Antwortmöglichkeit 
«ja». Weitere 18 Prozent ant-
worteten mit «eher ja»  

Sorgen über 
wirtschaftliche Folgen 

13 Prozent der befragten Perso-
nen sind «sehr besorgt» und 
weitere 26 Prozent «eher be-
sorgt» darüber, dass sich die 
Coronapandemie negativ auf 
die finanzielle Situation des ei-
genen Haushalts auswirkt. 
Deutlich höher ist die Sorge 
über die Folgen auf die liech-
tensteinische Wirtschaft. Ins-
gesamt 65 Prozent zeigen sich 
hier eher oder sehr besorgt.  

Ausblick 

Lediglich 10 Prozent der be-

fragten Personen geht davon 
aus, dass die Coronakrise die 
liechtensteinische Wirtschaft 
nur mehr die nächsten Monate 
beschäftigen wird. 33 Prozent 
gehen davon aus, dass die Be-
einträchtigungen sich noch län-
ger als Sommer 2021 auswirken 
werden. 

Int. Kooperation und 
Solidarität 

Eine grosse Mehrheit von 
74 Prozent der befragten Perso-
nen ist der Meinung, dass die 
Coronapandemie eine globale 
Zusammenarbeit erfordert. Le-
diglich 27 Prozent sind der 
 Ansicht, dass Liechtenstein an-
dere EWR-Staaten bei der Be-
wältigung der wirtschaftlichen 
Folgen der Coronakrise unter-
stützen sollte. Mit Blick auf die 
Entwicklungsländer sind es 
46 Prozent. 

Hinweis 
Die komplette Auswertung wird 
nächste Woche publiziert.

Interview: Patrik Schädler 
 
Das «Liechtensteiner Vaterland» 
und das Liechtenstein-Institut ha-
ben im Juni die Onlineumfrage 
für den Lie-Barometer 2020 
durchgeführt. Dabei wurden auch 
erstmals repräsentative Daten er-
hoben, wie die Bevölkerung die 
Coronapandemie und deren Aus-
wirkungen wahrnimmt. Im Inter-
view ordnet Christian Frommelt, 
Direktor des Liechtenstein-Insti-
tut, die Ergebnisse ein. 
 
Mit dem zweiten Lie-Baro-
meter und der zusätzlichen 
Umfrage zur öffentlichen 
Meinung zur Coronapande-
mie in Liechtenstein gibt es 
zwei neue Auswertungen. 
Welche Aussagekraft haben 
solche Onlineumfragen?  
Christian Frommelt: Am Liech-

tenstein-Institut haben wir in 
den letzten Jahren verschie -
dene Umfragemethoden aus-
probiert. Dazu zählen Telefon-
befragungen, Onlineumfragen, 
basierend auf einer repräsenta-
tiven Stichprobe, oder offene 
Onlineumfragen. Dabei hat 
sich gezeigt, dass sich die Qua-
lität der Daten nach deren 
 Bereinigung und Gewichtung 
anhand soziodemografischer 
Merkmale kaum unterscheidet. 
Das heisst, offene Onlineum-
fragen können das Meinungs-
bild genauso gut abbilden wie 
Umfragen, welche auf einer 
 repräsentativen Stichprobe ba-
sieren. Es ist deshalb davon 
auszugehen, dass die erhobe-
nen Daten mit der üblichen 
Fehlermarge von ein paar Pro-
zentpunkten repräsentativ für 
das Meinungsbild der liechten-

steinischen Wohnbevölkerung 
sind. Allerdings handelt es sich 
bei einer solchen Umfrage stets 
um eine Momentaufnahme 
und damit ein aktuelles Stim-
mungsbild.  

Bei der aktuellen Umfrage 
gab es nach der Datenberei-
nigung 1626 verwertbare 
Datensätze. Wie ist diese 
Anzahl an Teilnehmern für 
Liechtenstein einzuordnen?  
Eine so hohe Anzahl Teilneh-
mer haben wir bisher noch nie 
erreicht. Das Thema Corona 
hat also stark mobilisiert. Auch 
in der Schweiz verzeichneten 
offene Onlineumfragen zur Co-
ronapandemie deutlich mehr 
Teilnehmer als bei Umfragen 
üblich. Der Datenvergleich mit 
der Schweiz zeigt zudem, dass 
die Bereitschaft zur Teilnahme 

an solchen Umfragen in Liech-
tenstein sehr gross ist. Das ist 
natürlich erfreulich. Für die ag-
gregierten Werte ist die hohe 
Fallzahl nicht so wichtig. Aller-
dings haben wir so mehr Mög-
lichkeiten für Detailauswertun-
gen, womit der Erkenntnisge-
winn einer solchen Umfrage 
insgesamt steigt.  

Dann kommen wir doch zur 
Auswertung. Was ist für Sie 
bei der Umfrage zur öffentli-
chen Meinung zur Corona-
pandemie in Liechtenstein 
jener Punkt, der Ihnen  
besonders aufgefallen ist?  
Die Umfrage hat klar gezeigt, 
dass die Unterstützungsmass-
nahmen der Regierung von 
 einer grossen Mehrheit der 
 Bevölkerung befürwortet und 
als angemessen betrachtet wer-

«Corona  
wird uns  
noch länger 
beschäftigen» 
Christian Frommelt, Direktor des  
Liechtenstein-Instituts, denkt, dass die  
Pandemie vielen gezeigt hat, wie wichtig  
die Gesundheit, aber auch das soziale Leben ist.
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Ihr Trauring-Spezialist

Hochzeiten 
Herzlichen Glückwunsch 

Das «Liechtensteiner Vaterland»  
gratuliert folgenden Paaren zur Vermählung:

Simon Kind von 
und in Ruggell 
und Sabrina 
Patt von Arosa 
in Ruggell.

Francesco 
Bilotta aus 
Italien in Triesen 
und Silvia 
Schwarz- 
Tomkova aus 
der Slowakei  
in Triesen.

Polizeimeldung 
Schlangenbiss in Dornbirn 

Am Mittwoch, 22. Juli, gegen 15.15 Uhr, war ein 
51-jähriger Arbeiter in der Kläranlage Dornbirn 
mit Arbeiten an einem Stromverteilerkasten auf 
der Anlage beschäftigt. Im Zuge dieser Arbeiten 
wurde der 51-Jährige von einer Schlange in die 
Hand gebissen. Laut Angaben des Verletzten 
dürfte es sich dabei um eine Kreuzotter gehandelt 
haben. Als ihn eine Mitarbeiterin mit ihrem Auto 
ins Krankenhaus bringen wollte, wurde dem 
Mann übel und er verlor das Bewusstsein. Die da-
raufhin verständigte Rettung führte die Erstver-
sorgung des Verletzten durch. Anschliessend 
wurde der Mann auf die Intensivstation des Kran-
kenhauses Dornbirn verbracht. (v@polizei.gv.at)

den. Das Meinungsbild in 
Liechtenstein ist dabei jenem in 
der Schweiz sehr ähnlich. Etwas 
überrascht hat mich, dass die 
persönliche Gesundheitsge-
fährdung durch das Coronavi-
rus von den Befragten als nicht 
sehr hoch eingeschätzt wurde. 
Lediglich 31 Prozent sehen im 
Coronavirus eine Gefahr für die 
eigene Gesundheit oder die Ge-
sundheit anderer Personen im 
eigenen Haushalt. Dies kann 
mit dem Zeitpunkt der 
Umfrage zusammenhängen. 
Die Umfrage wurde Anfang 
Juni durchgeführt, als Liechten-
stein seit mehreren Wochen 
keine neuen Fälle verzeichnete 
und auch in den umliegenden 
Staaten die Fallzahlen zurück-
gingen. So oder so sollten die 
Ergebnisse aber nicht dahinge-
hend interpretiert werden, dass 
die liechtensteinische Bevölke-
rung die Coronapandemie ver-
harmlost. Sorge bereiten jedoch 
vor allem die wirtschaftlichen 
Folgen und weniger die gesund-
heitliche Gefährdung. Persön-
lich denke ich, dass die Auswir-
kungen der Pandemie die liech-
tensteinische Volkswirtschaft 
sowie unser aller Arbeits- und 
Sozialleben noch länger be-
schäftigen werden.  

Auch die persönliche finan-
zielle Situation wurde durch 
die Krise nicht als gefährdet 
betrachtet. Auf der anderen 
Seite sieht die Mehrheit die 
wirtschaftliche Lage sehr 
düster. Ist das nicht ein 
Widerspruch? Wenn es  
der Wirtschaft schlecht geht, 
merkt man dies doch auch 
im eigenen Portemonnaie.   
Auch dies könnte mit dem Zeit-
punkt der Umfrage zusammen-
hängen. Die gesamtwirtschaft-
lichen Folgen wurden mit dem 
Lockdown, den vielen 
Anträgen für Kurzarbeit und 
den stark gesunkenen Exporten 
bereits deutlich. Im Unter-
schied dazu ist die Arbeitslosig-
keit bis jetzt erst moderat ge-
stiegen. Die Sofortmassnah-
men der Regierung, die im 
internationalen Vergleich hohe 
Reserveausstattung der Unter-
nehmen sowie insbesondere 
das Instrument der Kurzarbeit 
haben hier stabilisierend ge-
wirkt und damit die Auswirkun-
gen der Coronapandemie auf 
die eigene finanzielle Situation 
verringert. Allerdings zeigt die 
Umfrage in diesem Zusam-
menhang auch einen signifi-
kanten Unterschied zwischen 
den verschiedenen Einkom-
mensklassen. Während die Sor-
ge über die Auswirkungen der 
Coronapandemie auf die Wirt-
schaft Liechtensteins bei allen 
Einkommensklassen ähnlich 
ist, ist die Sorge über die eigene 
finanzielle Situation bei Perso-
nen mit einem tiefen Einkom-
men und einem tiefen Bil-
dungsniveau deutlich ausge-
prägter. Die in der Umfrage 
ausgewiesenen Durchschnitts-
werte dürfen deshalb nicht über 
Einzelschicksale oder die er-
höhte Betroffenheit einzelner 
sozialer Gruppen hinwegtäu-
schen. Die soziale Ungleichver-
teilung der finanziellen Folgen, 
welche auch in Liechtenstein 
existiert und in der Umfrage 
sichtbar wird, darf nicht ausser 
Acht gelassen werden. 

Trotz dieser wirtschaftlichen 
Sorgen und Corona zeigt sich 
in der zweiten Lie-Barome-

ter-Umfrage, dass Liechten-
stein immer noch ein sehr 
glückliches Volk ist. Hatte 
Corona also auch keinen 
Einfluss auf die Zufrieden-
heit der Liechtensteinerin-
nen und Liechtensteiner?  
Im Gegenteil. Die Zufriedenheit 
ist im Mittelwert gegenüber 
2019 sogar noch gestiegen. Dies 
kann verschiedene Gründe ha-
ben. Die Frage zielt zwar auf 
eine subjektive Einschätzung 
der eigenen Lebenszufrieden-
heit. Dennoch gehe ich davon 
aus, dass viele Personen ihrer 
Einschätzung implizit einen 
Vergleich der eigenen Lebenssi-
tuation mit der Lebenssituation 
von anderen Personen in ande-
ren Ländern zugrunde legten. 
Auch konnte man sich in Liech-
tenstein trotz «social distan-
cing» stets relativ frei bewegen. 
Der Lockdown war damit si-
cherlich nicht gleich einschnei-
dend wie in einem städtischen 
Umfeld. Eine weitere Erklärung 
für die leicht erhöhte mittlere 
Lebenszufriedenheit bietet der 
gesellschaftliche Zusammen-
halt in Liechtenstein. Dieser 
wurde im Lie-Barometer 2020 
deutlich besser bewertet als 
noch im Vorjahr. Der gesell-
schaftliche Zusammenhalt ist in 
der Glücksforschung ein we-
sentlicher Faktor. Ich denke, 
dass die Menschen gerade die 
verschiedenen Initiativen zur 
Nachbarschaftshilfe sehr posi -
tiv erlebt haben.  

Glauben Sie diesbezüglich 
an einen dauerhaften Effekt? 
Wird der gesellschaftliche 
Zusammenhalt auch nach 
Corona besser sein?  
Streng genommen wurden das 
Wir-Gefühl und die Solidarität 
in Liechtenstein angesichts der 
geringen Fallzahlen und damit 
einer überschaubaren Gefähr-
dungslage ja gar nie richtig ge-
testet. Aber ich könnte mir 
schon vorstellen, dass die ver-
schiedenen Initiativen einen 
nachhaltigen Einfluss auf den 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt haben. Die innerstaatliche 
Solidarität könnte somit durch-
aus weiterleben. Auch zeigt die 
Umfrage, dass der Verzicht auf 
soziale Aktivitäten für die Men-
schen in Liechtenstein beson-
ders schwer war. Gut möglich, 
dass die Pandemie vielen ge-
zeigt hat, wie wichtig die Ge-
sundheit, aber auch das soziale 
Leben sind.  

Beim Lie-Barometer wurde 
auch gefragt, welches die 
grössten Sorgen der Bevölke-
rung sind. Die drei Topsor-
gen blieben unverändert 
Gesundheitskosten, Verkehr 
und Finanzierung der Alters-
vorsorge. Heisst das, dass die 
Politik hier im vergangenen 
Jahr zu wenig getan hat?  
Nein, das würde ich nicht 
sagen. Die Probleme sind zwar 
in der Reihenfolge gleich ge-
blieben, aber die Häufigkeit, 
mit welcher sie genannt wur-
den, hat sich doch eher redu-
ziert. Zudem war die Frage so 
gestellt, dass man jeweils fünf 
Probleme Liechtensteins nen-
nen sollte, unabhängig davon, 
wie gross man den Problem-
druck tatsächlich einschätzt. 
Deshalb kann man es nicht als 
eine Verfehlung der Politik an-
schauen, wenn die gleichen 
Probleme genannt wurden wie 
im Vorjahr. Umgekehrt lässt 
sich aus der Auflistung aber 

durchaus ein gewisser Auftrag 
an die Politik ableiten. Aus mei-
ner Sicht stimmt die Reihenfol-
ge der wichtigsten Probleme 
Liechtensteins aus dem Lie-Ba-
rometer dabei weitgehend 
überein mit den wichtigsten 
Themen der Politik.  
 
Je nach Alter werden die 
Probleme aber unterschied-
lich gesehen. So wird etwa 
nur in der Altersgruppe der 
18- bis 24-Jährigen der Kli-
ma- und Umweltschutz zu 
den fünf grössten Sorgen 
gezählt. In den übrigen 
Altersgruppen verschwindet 
dieses Thema. Sind auf 
dieses Problem nur die 
Jungen sensibilisiert?  
Bei allen Altersgruppen zählten 
mindestens 21 Prozent der Be-
fragten den Klima- und Um-
weltschutz zu den wichtigsten 
Problemen Liechtensteins. 
Aber ja, die Altersgruppe der 
18- bis 24 -Jährigen schenkt die-
sem Thema eine ganz besonde-
re Beachtung. Für diese Alters-

gruppe ist es mit Abstand das 
wichtigste Thema. Das war be-
reits beim Lie-Barometer 2019 
so. Es gibt aber auch andere 
Themen, bei denen die ver-
schiedenen Altersgruppen ei-
nen unterschiedlichen Fokus 
haben. Die Befragung spiegelt 
somit stets auch die Lebenslage 
der jeweiligen Personen wider. 
So wird das Thema Vereinbar-
keit von Familie und Beruf je-
weils in den Altersgruppen der 
25- bis 34-Jährigen und der 35- 
bis 49-Jährigen zu den fünf 
wichtigsten Problemen Liech-
tensteins gezählt. In den ande-
ren Altersgruppen taucht dieses 
Thema fast gar nicht auf. Bei 
vielen Themen gibt es also je 
nach Alter eine unterschiedli-
che Problemwahrnehmung. 
Nur die Themen Gesundheits-
kosten, Verkehr und Finanzie-
rung der Altersvorsorge zählen 
bei allen Altersgruppen zu den 
fünf wichtigsten Problemen 
Liechtensteins.  
 
Wie können nun die  
Resultate dieser Umfragen 
eingeordnet werden? 
Eine solche Umfrage gibt in 
erster Linie das aktuelle Stim-
mungsbild wieder. Klar, könnte 
man hierfür auch andere Me-
thoden nutzen. So könnte man 
auch Leserbriefe zählen oder 
die Debatten in sozialen Medi-
en abbilden. Im Vergleich zu ei-
ner seriös durchgeführten Um-
frage sind solche Methoden 
aber sehr selektiv und bilden 
nur die Meinung derer ab, die 
sich öffentlich exponieren. Die 
Werte der Umfrage lassen sich 
auch international vergleichen. 
Mit einem Mittelwert von 7,8 
auf einer Skala von 0 bis 10 
liegt die Zufriedenheit in 

Liechtenstein höher als bei al-
len OECD-Staaten. Aus dem 
internationalen Vergleich las-
sen sich wiederum einige Er-
klärungsfaktoren für die Le-
benszufriedenheit ableiten. So 
ist die Zufriedenheit in Staaten 
mit einem hohen Wohlstands-
niveau, hoher politischer Stabi-
lität und Partizipationsmög-
lichkeiten, einem etablierten 
System sozialer Sicherheit und 
einem Zugang zu guter Bildung 
überdurchschnittlich hoch. 
Nebst dem internationalen 
Vergleich lässt sich auch ein 
Vergleich über die Zeit ziehen. 
Dies haben wir in der aktuellen 
Umfrage etwa beim Vertrauen 
in die Regierung gemacht. Hier 
können wir auf eine Zeitreihe 
bis ins Jahr 1997 zurückgreifen. 
Das Vertrauen in die Regierung 
ist gegenüber dem vergange-
nen Jahr deutlich gestiegen. 
Davor war das Vertrauen in die 
Regierung über Jahre eher 
rückläufig. Ob es sich hier aber 
tatsächlich um eine Trend -
wende handelt, wird die nächs-
te Umfrage zeigen.  
 
Trotzdem gibt es immer 
wieder Personen, die sagen, 
dass solche Umfragen nichts 
bringen. Dies bringt mich 
zur nächsten Frage: Aktuell 
haben die Wissenschaft, 
Fachleute, Experten, aber 
auch Politiker das Problem, 
dass von einigen Personen 
bei jeder Aussage die Ant-
wort folgt: «Das glauben wir 
nicht.» Stattdessen glauben 
sie lieber Aussagen von 
Laien in irgendwelchen 
Youtubevideos. Wie gehen 
Sie damit um?  
Die Kritik von solchen Kampa-
gnen zielt meist auf die Natur-

wissenschaften. Aber wir spü-
ren es natürlich auch, dass die 
Glaubwürdigkeit wissenschaft-
licher Forschung immer wieder 
in Zweifel gezogen wird. Zum 
Teil ist dies von der Wissen-
schaft auch selbst verschuldet. 
Es gibt viele Experten, welche 
sich profilieren möchten, ohne 
zu merken, dass sie und ihre Ar-
beit politisch instrumentalisiert 
werden. Die Kommunikation 
wissenschaftlicher Erkenntnis-
se ist deshalb stets eine Heraus-
forderung. Es wird erwartet, 
dass aktiv und auf verschiede-
nen Kanälen kommuniziert 
wird, weshalb Wissenschaftler 
zunehmend gezwungen sind, 
ihre Erkenntnisse auf einfache 
Botschaften herunterzubre-
chen. Dabei können aber der 
grössere Zusammenhang und 
die Methodik verloren gehen. 
Am Liechtenstein-Institut sind 
wir deshalb gerade mit Blick auf 
die Präsenz in den sozialen Me-
dien eher zurückhaltend. Bei 
den meisten Onlineumfragen 
sehe ich jedoch eher die gegen-
teilige Gefahr. Hier werden die 
Leute weniger sagen, dass die 
Ergebnisse nicht stimmen, son-
dern eher nach dem Erkennt-
niswert fragen. Dies weil die 
Ergebnisse oft ein Bild bestäti-
gen, das ohnehin die meisten 
haben. Aber gerade dies ist 
auch ein Mehrwert. For-
schungsergebnisse müssen 
nicht immer spektakulär sein, 
um relevant zu sein. So lag der 
Zweck dieser Umfrage vor al-
lem darin, aufzuzeigen, wie die 
Coronapandemie wahrgenom-
men wird, und so eine reprä-
sentative Bestandesaufnahme 
zu schaffen.  

Aber ist die Gruppe,  
welche nichts mehr glaubt, 
was Wissenschaft, Politik 
und die Medien veröffentli-
chen, nicht schon resistent 
oder in der eigenen  
Filterblase gefangen?  
Es ist sicher so, dass sich viele 
Personen in einer Filterblase be-
wegen und dabei eigene Echo-
kammern geschaffen haben. 
Die Psychologen sprechen hier 
von einem Confirmation Bias. 
Zuerst kommt die Meinung und 
dann sucht man sich die Fakten, 
welche diese bestätigen. Hier 
sind insbesondere die Medien 
gefordert, um etwa mit Fakten-
checks die parallelen Informati-
onswelten zu durchbrechen. 
Auch die Politik ist gefordert. 
War vor ein paar Jahren noch die 
Politikverdrossenheit ein gros-
ses Problem der westeuropäi-
schen Demokratien, ist es heute 
eher eine übertriebene Politisie-
rung einzelner Themen. Die 
Folge ist oft eine starke Polari-
sierung, was wiederum zu 
einem Vertrauensverlust politi-
scher Institutionen und 
Prozesse führen kann. Gerade 
mit Blick auf den deutschspra-
chigen Raum würde ich diese 
Probleme aber nicht überbewer-
ten. Personen, welche wissen-
schaftliche Expertisen anzwei-
feln, sind zwar sehr laut, bleiben 
aber in der Minderheit. So steht 
gemäss dem Wissenschaftsba-
rometer Schweiz aus dem Jahr 
2019 die grosse Mehrheit der 
Schweizer Bevölkerung der For-
schung positiv gegenüber und 
möchte über die Forschungsre-
sultate informiert werden. Bei 
aller berechtigten Sorge über die 
Zunahme an Verschwörungs-
theorien sollte dies nicht verges-
sen gehen.

Christian Frommelt: «Ich könnte mir vorstellen, dass die verschiedenen Initiativen einen nachhaltigen 
Einfluss auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben.» Bild: Tatjana Schnalzger

«Es ist sicher 
so, dass sich 
viele Personen 
in einer  
Filterblase  
bewegen.»

Christian Frommelt 
Liechtenstein-Institut 
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Wie wird Liechtensteins Volkswirt-
schaft von der Pandemie getrof-
fen? Sind ähnliche Effekte wie für 
andere Staaten zu erwarten oder 
lassen die Kleinheit und sektorale 
Zusammensetzung auf eine be-
sondere Betroffenheit schliessen? 
Aufgrund der Exportausrichtung 
der liechtensteinischen Volkswirt-
schaft werden die Effekte der Pan-
demie in Liechtenstein verhältnis-
mässig stark ausgeprägt sein. Der 
liechtensteinische Finanzsektor 
zeigt sich bislang trotz der Pan-
demie stabil, mittelfristig stellen 
realwirtschaftliche Einbrüche aber 
auch ein gewisses Finanzmarkt-
risiko dar. Hohe staatliche und 
private Reserven und die in der 
Vergangenheit hohe Anpassungs-
fähigkeit der liechtensteinischen 
Volkswirtschaft lassen für die 
aktuellen ökonomischen Heraus-
forderungen jedoch eine hohe 
Widerstandsfähigkeit erwarten.

Die COVID-19-Pandemie bestimmt 
momentan den Alltag der meisten 
Wirtschaftsakteure und die Unsicher-
heit über die Dauer und das Ausmass 
der ökonomischen Konsequenzen ist 
hoch. Der vorliegende LI Focus hat 
zum Ziel, die ökonomischen Auswir-
kungen der Pandemie aufzubereiten 
und erste Rückschlüsse zu ziehen, 
was diese für Liechtensteins Volks-
wirtschaft bedeuten. 

Makroökonomische Konzepte und 
die Pandemie
Innerhalb der Makroökonomie wird 
zwischen der Wachstums- und der 
Konjunkturanalyse unterschieden. 
Das Ziel der Konjunkturanalyse ist 
es, den Konjunkturverlauf möglichst 
zutreffend und zeitnah zu beschrei-
ben. Im Unterschied dazu untersucht 
die Wachstumsanalyse die langfristi-
ge volkswirtschaftliche Entwicklung. 
Natürlich kann ein tiefer und langer 
konjunktureller Schock auch Auswir-

Makroökonomische Konse-
quenzen der COVID-19- 
Pandemie für Liechtensteins 
Volkswirtschaft
ANDREAS BRUNHART / MARTIN GÄCHTER / MARTIN GEIGER

Dass die Corona/COVID-19- 
Pandemie die liechtensteini-
sche Wirtschaft stark treffen 
wird, steht ausser Frage. Die 
Aussenhandelsdaten für das 
erste Quartal sind bereits spür-
bar eingebrochen und auch die 
Arbeitslosenzahl stieg im Ap-
ril 2020 um 0,3 Prozentpunk-
te gegenüber dem Vormonat. 
Eine seriöse quantitative Ein-
schätzung der volkswirtschaft-
lichen Effekte der Pandemie für 
Liechtenstein ist zum jetzigen 
Zeitpunkt allerdings noch nicht 
möglich, weil die relevanten 
Daten nur mit einer gewissen 
Verzögerung verfügbar sind. 
Vor diesem Hintergrund wird 
in diesem LI Focus nicht über 
die Höhe der volkswirtschaft- 
lichen Auswirkungen speku-
liert. Stattdessen konzentriert 
sich der vorliegende Beitrag auf 
die Analyse der makroökono-
mischen Wirkungsmechanis-
men der COVID-19-Pandemie 
und stellt diese den Spezifika 
der liechtensteinischen Volks-
wirtschaft gegenüber. Dabei 
werden einerseits die zu er-
wartenden kurzfristigen wirt-
schaftlichen Effekte der Pande-
mie in Liechtenstein auf Basis 
der strukturellen Eigenschaf-
ten der liechtensteinischen 
Volkswirtschaft dargestellt und 
andererseits analysiert, wie 
widerstandsfähig die liechten-
steinische Volkswirtschaft ins-
gesamt ist. Damit schafft der 
Beitrag eine solide Basis für 
weitere Analysen zu den öko-
nomischen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie basierend 
auf belastbaren konjunktur-
relevanten Daten. Angesichts 
der bestehenden grossen Un-
sicherheit ist dies aktuell von 
besonderer Relevanz. 

Christian Frommelt
Direktor Liechtenstein-Institut
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Marxer, Wilfried: Mobilität und Verkehr – Ergebnisse einer 
mehrstufigen Umfrage. Studie im Auftrag des Ministeriums 
für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport der Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein. Liechtenstein-Institut, Bendern.

Marxer, Wilfried: Volksabstimmung «Doppelte Staatsbür-
gerschaft» vom 30. August 2020. Ergebnisse einer On-
line-Umfrage. Liechtenstein-Institut, Bendern (LI AKTUELL, 
2/2020).

Marxer, Wilfried: Volksabstimmung «HalbeHalbe» vom 30. 
August 2020. Ergebnisse einer Online-Umfrage. Liechten-
stein-Institut, Bendern (LI AKTUELL, 3/2020).

Marxer, Wilfried: Volksabstimmung «S-Bahn» vom 30. 
August 2020. Ergebnisse einer Online-Umfrage. Liechten-
stein-Institut, Bendern (LI AKTUELL, 1/2020).

Marxer, Wilfried; Hornich, Patricia: Extremismus in Liech-
tenstein. Monitoringbericht 2019. Liechtenstein-Institut, 
Bendern.

Marxer, Wilfried; Hornich, Patricia: Menschenrechte in 
Liechtenstein. Zahlen und Fakten 2019. Regierung des Fürs-
tentums Liechtenstein, Amt für Auswärtige Angelegenhei-
ten (Hg.). Vaduz.

Merki, Christoph Maria: Die Geschichte der liechtenstei-
nischen Aussenpolitik seit 1950. Bendern (Arbeitspapiere 
Liechtenstein-Institut, 67).

Merki, Christoph Maria: Infrastrukturen Liechtensteins. 
Eine wirtschaftsgeschichtliche Betrachtung. Studie im Auf-
trag des Ministeriums für Infrastruktur, Wirtschaft und 
Sport. Liechtenstein-Institut, Bendern. 

Ospelt, Beat: Entwicklungs-Politik? Eine philosophische 
Exkursion: Zu Solidarität, Moral und Sprache der Entwick-
lungszusammenarbeit. Bendern (Arbeitspapiere Liechten-
stein-Institut, 68).

Schiess, Patricia: Der Zollvertrag und die Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus. Wie Schweizer Recht via 
Zollanschlussvertrag und Epidemiengesetz in Liechtenstein 
Anwendung findet. Bendern (Arbeitspapiere Liechten-
stein-Institut, 65).

Sonstige Publikationen
Baur, Georges: Grenzgänger im Homeoffice und deren sozi-
alversicherungsrechtliche Unterstellung. Ein Kurzgutachten 
im Auftrag der Stiftung Zukunft.li. Bendern.

Baur, Georges; Frommelt, Christian: Szenarien der künfti-
gen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Stel-
lungnahme im Rahmen der Studie «Grenzüberschreitende 
Dienstleistungen Schweiz–Liechtenstein» im Auftrag der 
Stiftung Zukunft.li. Bendern.

Brunhart, Andreas; Geiger, Martin: Exchange rate sensitivity 
of Liechtenstein exports. In: Finanzmarktaufsicht Liechten-
stein (Hg.): Financial Stability Report 2020, Vaduz 2020, S. 
24–27.

Brunhart, Andreas; Geiger, Martin: The implications of the 
Covid-19 pandemic for the Liechtenstein economy. In: Fi-
nanzmarktaufsicht Liechtenstein (Hg.): Financial Stability 
Report 2020, Vaduz 2020, S. 18–20.

Brunhart, Andreas; Geiger, Martin; Hasler, Elias; Lehmann, 
Johannes: Wachstumsmonitor 2020: Eine mehrdimensiona-
le Darstellung der Wachstumsentwicklung der liechtenstei-
nischen Volkswirtschaft. Liechtenstein-Institut, Bendern.

Frommelt, Christian: Decision Shaping im EWR. Foliensatz 
eines Vortrages am 1. Zürcher Europarechtstag.

Frommelt, Christian): Politik im Kleinstaat – besonders oder 
doch ganz gewöhnlich? Themenabend Lehrgang Gesell-
schafts-, Stiftungs- und Trustrecht an der Universität Liech-
tenstein, 3. Dezember 2020 [Foliensatz].

Frommelt, Christian: Politische Partizipation von jungen 
Menschen in Liechtenstein. Foliensatz eines Vortrages ge-
halten im Rahmen eines Workshops von Campus Demokra-
tie.

Marxer, Wilfried: In Liechtenstein, Power to the People - 
and the Prince. Essay in: Zocalo Public Square, 25.9.2020. 
Online verfügbar unter www.zocalopublicsquare.org.

Marxer, Wilfried: Karikaturen in Liechtenstein. In: Gemein-
de Balzers (Hg.): überzeichnet! Karikaturen aus und über 
Liechtenstein. Begleitpublikation zur gleichnamigen Aus-
stellung im Alten Pfarrhof Balzers. Balzers, S. 10–12.

Schädler, Emanuel: Die Reformbemühungen um das Lan-
desverwaltungspflegegesetz (LVG) in den Jahren 2014 bis 
2018: Eine Falldokumentation. Liechtenstein-Institut, Ben-
dern.
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EFTA-Studies.org

Blog-Beiträge
Baur, Georges: A 'bare bones free trade agreement' or 
rather back to the seventies? 

Baur, Georges: Andorra, Monaco and San Marino in the 
EU’s Internal Market: the one-pillar system standard. 

Baur, Georges: Post-2020 UK-Switzerland Trade Agreement 
also for the EU? 

Carr, Mary: From Geneva to Florence - EFTA in the Historical 
Archives of the EU. 

Cyndecka, Malgorzata Agnieszka: A dystopian story about 
COVID-19, Artificial Intelligence setting grades and the 
GDPR. 

Herrera Anchustegui, Ignacio & Østrem, Kristoffer: The 
Norwegian Offshore Wind Paradox: Energy sea production 
compliant with EEA law? 

Jenni, Sabine: Switzerland’s European policy after the electi-
on year – same positions, new urgency. 

Lunde, Tore: The EFTA Court Case E-1/19: Strengthening of 
consumer protection. 

Neier, Christina: The right to come home – within or outside 
the scope of the EEA Agreement? 

Reisæter, Marte Dahl: ESA’s decision on net short positions 
– ensuring effective judicial protection? 

Strømsnes, Kristian: ECJ on termination of contracts in pu-
blic procurement. 

Tobler, Christa: Switzerland-EU: Whereto with the draft ins-
titutional agreement? 

Analysen
Fredriksen, Halvard Haukeland: A 'special relationship’ built 
on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states. 

Tobler, Christa: EU corona emergency law: Restrictions on 
the export of protective equipment, notably from the EU 
into third countries like Switzerland (Regulation 2020/402). 

verfassung.li
Liechtenstein-Institut (Hg.): Kommentar zur liechtensteini-
schen Verfassung. Online-Kommentar, Bendern 2016, ver-
fassung.li: 

Bussjäger, Peter: Kommentierung zu Art. 27ter LV (Recht auf 
Leben).  

Schiess, Patricia: Kommentierung zu Art. 112 LV (Verfas-
sungsgewähr und Verfahren zur Verfassungsrevision). 

Schiess, Patricia: Kommentierung zu Art. 114 und 115 LV 
(Schlussbestimmungen). 
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Jungwissenschaftler*innen am LI

Das Liechtenstein-Institut ist mit seiner Forschungsaus-
richtung in vielerlei Hinsicht eine einzigartige Institution 
in Liechtenstein. Daher tragen wir auch eine spezielle Ver-
antwortung für die Nachwuchsförderung. 

In allen Fachbereichen werden Praktikantinnen und Prak-
tikanten für Aufgaben in laufenden Forschungsprojekten 
eingesetzt, sodass sie Einblick in die praktische Forschungs-
tätigkeit eines wissenschaftlichen Instituts erhalten. 

Praktikantinnen und Praktikanten 2020
Christian Ambühl, Studium der Soziologie an der Universität 
Innsbruck (Fachbereiche Politik und Geschichte)

Anna Güntensperger, Studium der Rechtswissenschaften an 
der Universität Bern (Fachbereich Recht)

Johannes Lehmann, Studium der Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Bern (Fachbereich Volkswirtschaft, seit 2021 
studentischer Mitarbeiter am Liechtenstein-Institut)

Beat Ospelt, Bachelorstudium der Philosophie/Gesell-
schaftswissenschaften an der Universität Basel, Master of 
Arts in Political, Legal and Economic Philosophy, Universität 
Bern und Ludwig-Maximilians-Universität München (Fach-
bereich Politik)

Miriam Prater, Studium der Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Bern (Fachbereich Politik)

Blick über disziplinären Horizont
Die Zeit am Liechtenstein-Institut war für mich eine wert-
volle Erfahrung im Übergang vom Abschluss meines Studi-
ums der politischen Philosophie bis zur Aufnahme meiner 
Promotion in diesem Frühjahr, mit der ich meine Ausbil-
dung nun fortsetze.

Fachlich, beruflich sowie nicht zuletzt auch persönlich konn-
te ich in der Forschungsarbeit und im Austausch mit den 
Menschen am Institut vielseitig profitieren, wachsen und 
mich weiterentwickeln. Das Praktikum bot mir zahlreiche 
Chancen, meine wissenschaftlichen Fertigkeiten in unter-
schiedlichen Forschungsprojekten zu erproben und zu ver-
feinern sowie viel Neues über meinen disziplinären Hori-
zont hinaus kennen- und dazuzulernen.

So konnte ich während des Praktikums an einem interdiszip-
linären Forschungsprojekt zum Thema «Entwicklungspolitik 
und Entwicklungszusammenarbeit» mitarbeiten und dabei 
die Entstehung, Konzeption und Umsetzung einer Vortrags-
reihe am Liechtenstein-Institut miterleben und mitgestal-
ten. Gleichzeitig recherchierte ich in der liechtensteinischen 
Presse für ein Projekt im Fachbereich Geschichte zum The-
ma soziale Fürsorge, was eine spannende Tätigkeit und Aus-

einandersetzung mit der Vergangenheit Liechtensteins war. 
Gerade die Parallelen in der Konzeption der ‹Hilfsbedürfti-
gen› zwischen den Diskursen über Armut und Fürsorge im 
Inland und sogenannter ‹Entwicklungshilfe› im Ausland 
fielen dabei ins Auge und machten interessante Verbindun-
gen zwischen den beiden Projekten sichtbar. Aufbauend 
auf meinen Recherchen zur Geschichte der Entwicklungs-
zusammenarbeit Liechtensteins und gestützt auf mein im 
Studium erworbenes Wissen zur Ethik der Weltarmut und 
postkolonialen Perspektiven erstellte ich einen philosophi-
schen Beitrag zur Frage entwicklungspolitischer Solidarität, 
der zum Abschluss meines Praktikums als Arbeitspapier 
veröffentlicht wurde (Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut 
Nr. 68). Meine Überlegungen zur Entwicklungspolitik konn-
te ich letztlich auch als Teil der erwähnten Vortragsreihe ei-
ner interessierten Öffentlichkeit präsentieren.

Das Praktikum am Liechtenstein-Institut förderte und be-
stätigte mich in meinem Entschluss, meine Ausbildung mit 
einem Doktorat fortzusetzen. Neben konkreten Einblicken 
in mögliche zukünftige Arbeitsfelder an einer ausseruni-
versitären Forschungseinrichtung bekam ich im Austausch 
mit den Forschenden aus verschiedenen Fachrichtungen, 
die mich an ihrer Arbeit und ihren Überlegungen teilhaben 
liessen, motivierende Anregungen und nützliche Tipps mit 
auf den Weg.

In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit der Ausein-
andersetzung um das Frauenwahlrecht in Liechtenstein und 
der Schweiz aus einer demokratietheoretischen Perspekti-
ve. Es freut mich sehr, dass ich im Rahmen meiner Promo-
tion eingeladen bin, im Frühjahr 2023 einen Forschungs-
aufenthalt als Gastforscher am Liechtenstein-Institut zu 
verbringen.

Beat Ospelt
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In der Forschung tätig

Dr. Georges Baur
Forschungsbeauftragter Recht (80 %) 
Forschungsschwerpunkt: Europarecht

Dr. Cyrus Beck MAS
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Recht (15 %) 
Forschungsschwerpunkt: Verwaltungsverfahrensrecht

Dr. Andreas Brunhart
Forschungsleiter Volkswirtschaft (90 %)
Forschungsschwerpunkte:  
Konjunktur- und Wachstumsanalyse

Dr. Kristina Budimir
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Bildungsbericht (50 %) 

Dr. Christian Frommelt
Direktor, Forschungsbeauftragter Politik (100 %) 
Forschungsschwerpunkt: Europäische Integration

lic. phil. Fabian Frommelt
Forschungsbeauftragter Geschichte (100 %)
Forschungsschwerpunkt: Frühe Neuzeit

Dr. Martin Geiger
Forschungsbeauftragter Volkswirtschaft (100 %) 
Forschungsschwerpunkte:  
Konjunktur- und Wachstumsanalyse

Elias Hasler
Studentischer Mitarbeiter Volkswirtschaft (40 %) (bis 
31.12.2020)

Mag. Patricia Hornich LL.M.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Politik (20 %)

Dr. Eike-Christian Hornig
Forschungsbeauftragter Politik (60 %) (ab 1.4.2021) 
Forschungsschwerpunkt: Direct Democracy Navigator

Johannes Lehmann
Studentischer Mitarbeiter Volkswirtschaft (60 %) (ab per 
1.1.2021)

Dr. Linda Märk-Rohrer
Forschungsbeauftragte Politik (50 %) (bis 30.6.2020) 
Forschungsschwerpunkt: Gender Studies

Dr. Wilfried Marxer 
Forschungsleiter Politik (100 %) (Pensionierung per 
31.12.2020)
Forschungsschwerpunkt: Politisches System Liechtenstein

Dr. Thomas Milic
Forschungsbeauftragter Politik (80 %) (ab 1.1.2021)
Forschungsschwerpunkt: politische Psychologie, Wahlfor-
schung 

Mitarbeiter*innen 2020/2021
Stand: April 2021

Dr. Christina Neier
Forschungsbeauftragte Recht (60 %) (1.4. bis 31.12.2020)
Forschungsschwerpunkt: Umweltvölkerrecht

Dr. Philippe Rochat
Forschungsbeauftragter Politik (80 %) (ab 1.2.2021)
Forschungsschwerpunkt: politische Partizipation auf  
Gemeindeebene

Dr. Emanuel Schädler
Forschungsbeauftragter Recht (20 %)
Forschungsschwerpunkt: Verwaltungsverfahrensrecht

PD Dr. Stephan Scheuzger
Forschungsbeauftragter Geschichte (100%) 
Forschungsschwerpunkt: Geschichte der Sozialpolitik

Prof. Dr. iur. Patricia Schiess
Forschungsleiterin Recht (80 %)
Forschungsschwerpunkt: Verfassungsrecht

MLaw Sarah Schirmer
Doktorandin Fachbereich Recht (100 %) (bis 31.10.2020)
Forschungsschwerpunkt: Staatsaufgaben im Kleinstaat

lic. phil. hum. Barbara Schneider
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Eurydice (15 %)

Dr. Loretta Seglias
Forschungsbeauftragte Geschichte (50%)
Forschungsschwerpunkt: Geschichte der Sozialpolitik

Mag.a Enya Steiner
Doktorandin Fachbereich Recht (100 %) (bis 31.12.2020)
Forschungsschwerpunkt: Staatsaufgaben im Kleinstaat

Freie wissenschaftliche Mitarbeitende
Dr. Peter Bussjäger
Dr. Sabine Jenni
Dr. Christoph Maria Merki
Dr. Rupert Quaderer
Dr. Herbert Wille

Bibliothek

Rosmarie Lorenz
Bibliothekarin (60 %)

Administration

Ruth Allgäuer
Direktionsassistenz (70 %) 

Brigitte Bühler
Direktionsassistenz (80 %) 
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Herzlichen Dank und alles Gute!

Über viele Jahre hinweg war Wilfried Marxer das 
Gesicht der politikwissenschaftlichen Forschung in und 
zu Liechtenstein. Egal ob zu Medien, Parteien, Wahlen 
oder die direkte Demokratie – mit seiner Forschung 
hat Wilfried neue Erkenntnisse geschaffen, welche 
die Auseinandersetzung mit dem politischen System 
Liechtenstein sowohl im Inland als auch im Ausland 
stark befruchtet haben. Ende 2020 ist Wilfried nun 
nach 16 Jahren Tätigkeit am Liechtenstein-Institut, 
davon sieben Jahre als Direktor, in den verdienten 
Ruhestand getreten. Für mich persönlich war Wilfried 
stets ein grosses Vorbild und ich hoffe, dass er seine 
Begeisterung für die Forschung zu Liechtenstein auch 
in der Pension weiterlebt. Am Liechtenstein-Institut 
ist auf jeden Fall immer ein Platz für ihn reserviert! 
Christian Frommelt

Wilfried Marxer war bei uns, Wilfried ist in Pension 
gegangen, Wilfried ist immer noch bei uns. Das freut uns. 
Die Forschergenerationen übergreifende Kontinuität ist 
eine der Stärken des Liechtenstein-Instituts. Erfahrung 
weitergeben an junge Forscher, die nachkommen, neue 
Ideen von Jungen aufnehmen, sich austauschen, offen 
sein. Dafür steht auch Wilfried Marxer. Ich hatte es 
gut mit ihm und das Liechtenstein-Institut hat grossen 
Gewinn von ihm gezogen, aus seiner wissenschaftlichen 
Arbeit und seinen Jahren der Leitung als Direktor. 

Ich danke Wilfried im Namen aller am Institut für seine 
reichhaltige Forschung zu unserer politischen Landschaft 
und Entwicklung, für seine Fähigkeit, seine Erkenntnisse 
auch unter die Menschen zu bringen, für die vielfältige 
kritisch-positive Darstellung unseres politischen Systems 
mit Monarchie und direkter Demokratie, unseres Landes 
überhaupt, auf hohem Niveau, auch im Ausland. Ich 
danke Wilfried auch für seine Empathie, die seinen 
Führungsaufgaben am Institut eine besondere Qualität 
gaben, aber diese nicht immer leicht für ihn machten. 

Wir wünschen Wilfried für die kommenden Jahre 
weiterhin viel Eingebung, Formulierungskraft, Begeisterung 
für die Wissenschaft und unser Land, bei guter 
Gesundheit, Musik, Freude am Leben und seiner Familie.
Guido Meier
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Institutsvorstand

Dr. Guido Meier, Jurist, Vaduz. Studium der Rechtswis-
senschaften an der Universität Basel mit Doktorat 1977. 
Rechtsanwalt. 1980 bis 2015 Mitglied des Treuhänderrates 
des Allgemeinen Treuunternehmens ATU, Vaduz (2002 bis 
2015 Präsident). 1989 bis 2016 Mitglied des Verwaltungs-
rats der VP Bank (ab 2001 Vizepräsident). Von Februar 1993 
bis 1997 Landtagsabgeordneter (FBP). 1985 bis 1993 Rich-
ter am Staatsgerichtshof. Präsident des Liechtenstein-Insti-
tuts seit 1986. 

Barbara Fuchs studierte Ökonomie an der Wirtschaftsuni-
versität Wien (1986–1992). Zu ihren Forschungsschwer-
punkten zählten das Zusammenspiel von Institutionen zur 
sozioökonomischen Gestaltung von Technologieentwick-
lung und unternehmerischer Innovation. Nach ihrer Pro-
motion arbeitete sie als Innovationsmanagerin, u.a. für die 
Swisscom und Microsoft. Seit 2017 ist sie als Abteilungslei-
terin für die Entwicklung und Umsetzung von innovativen 
Geschäftsmodellen in der Ivoclar Vivadent in Schaan tätig. 
Im Vorstand des Liechtenstein-Instituts seit 2017.

Jochen Hadermann maturierte an der Bündner Kantons-
schule, Chur. Studium an der HSG, St. Gallen. Doktorat 1974 
mit einem volkswirtschaftlichen/soziologischen Thema in 
der Raumplanung (Gemeinschaftsdissertation). Er arbei-
tete in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Mitglied der 
Geschäftsleitung, zuständig für Anlageberatung und Ver-
mögensverwaltung. Danach geschäftsführender Direktor 
der neu gegründeten Centrum Bank AG, Vaduz. Nach der 
Pensionierung während der ersten Mandatsperiode fünf 
Jahre Mitglied des Aufsichtsrates der FMA und seit 2008 im 
Vorstand des Liechtenstein-Instituts. 

Helmut Konrad, Schaan. Studium der Germanistik und Ge-
schichte an der Universität Bern. Höheres Lehramt. 1980 bis 
2002 Lehrer am Liechtensteinischen Gymnasium, 1987 bis 
2002 Prorektor. 2002 bis 2014 Leiter Mittel- und Hochschul-
wesen im Schulamt. 1997 bis 2005 Landtagsabgeordneter 
(FBP), 2001 bis 2003 Fraktionssprecher. Seit 2015 Vorsitzen-
der des Verwaltungsrates der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta Anstalt, seit 2017 Präsident der Maturakommission 
der Fürstentums Liechtenstein. Im Vorstand des Liechten-
stein-Instituts seit 2014, seit 2019 Vizepräsident. 

Judith Oehri, Ruggell. Betriebswirtschafterin HF und Psy-
chologin FH. Selbstständige Laufbahnberaterin und Ge-
schäftsführerin des Vereins Zeitvorsorge Liechtenstein. Von 
2011 bis 2013 Gemeinderätin, von 2013 bis 2017 Landtags-
abgeordnete (VU) und Mitglied der Delegation bei der Par-
lamentarischen Versammlung des Europarats. Vorstands-
mitglied des Liechtenstein-Instituts seit 2017.

Barbara Walch, Planken. Studium der Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Innsbruck, 2011 Promotion. 2009 
LL.M.-Doppeldiplomstudium in Law & Global Economy 
sowie Corporate and Financial Services in New York und 
Singapur. Jahrelange Tätigkeit in verschiedenen liechten-
steinischen Kanzleien, heute in Schaan in eigener Kanzlei 
als Rechtsanwältin und Treuhänderin tätig. Im Vorstand des 
Liechtenstein-Instituts seit 2020. 
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Wissenschaftlicher Rat

Prof. Dr. Sieglinde Gstöhl, Vorsitzende des Wissenschaftli-
chen Rates. Politikwissenschaftlerin. Seit 2005 Professorin 
am Europakolleg in Brügge und seit 2010 auch Direktorin 
des Studiengangs EU International Relations and Diplomacy 
Studies. Zuvor am Institut für Sozialwissenschaften der 
Humboldt-Universität zu Berlin und Forschungsbeauftragte 
am Liechtenstein-Institut. Studium der Internationalen Be-
ziehungen an der Universität St. Gallen und am Institut de 
hautes études internationales in Genf.

Prof. Dr. Regula Argast, Historikerin, Bern. Seit 2016 Pro-
fessorin für Geschichte und Geschichtsdidaktik an der Päd-
agogischen Hochschule Bern sowie Lehrbeauftragte an den 
Universitären Fernstudien Schweiz (seit 2014). Von 2014 bis 
2016 Professorin für Geschichts- und Politikwissenschaft 
und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg i. Br. Forschungsschwerpunkte: Bürgerrecht und Ein-
bürgerungen in der Schweiz und in Liechtenstein vom 19. 
Jh. bis in die Gegenwart, transnationale Geschichte der 
Bevölkerung und Migration, Geschichte der Nation und des 
Nationalismus im 19. und 20. Jh., Wissensgeschichte der 
Eugenik und Genetik.  Seit 2012 Mitglied des Wissenschaft-
lichen Rates. 

Dr. iur. Hilmar Hoch, LL.M. Studium der Rechtswissenschaft 
an der Universität Bern (Lizenziat 1983; Doktorat 1991) und 
an der Harvard Law School in Cambridge/USA (LL.M. 1992). 
Zugelassen als Rechtsanwalt in Liechtenstein (1991) und 
New York (1993). Seit 2005 Partner einer Rechtsanwalts-
kanzlei in Schaan/FL. Seit 1994 Mitglied des Staatsgerichts-

Prof. Dr. Andreas Kley. 1980 bis 1984 Studium der Staats-
wissenschaften an der Universität St. Gallen mit Lizentiat 
und Dr. rer. publ (1989), Anwaltspatent (1990); 1995 Pri-
vatdozent für öffentliches Recht an der Universität St. Gal-
len; 1997 bis 2005 Professor für öffentliches Recht an der 
Universität Bern. Seit 2005 Professor für öffentliches Recht, 
Verfassungsgeschichte sowie Staats- und Rechtsphilo- 
sophie an der Universität Zürich. 2019 Dr. iur. h.c. der Uni-
versität St. Gallen. Seit 1998 Mitglied des Wissenschaftli-
chen Rates. 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher. Volkswirt. Seit 2017 Professor 
für Wirtschaftspolitik an der Universität Wien sowie Direk-
tor des Vienna Center for Experimental Economics und seit 
2016 Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Höhere 
Studien, Wien. Davor Professor für Verhaltensökonomik an 
den Universitäten München und East Anglia, Norwich. Stän-
diger Gastprofessor an der Universität Göteborg. Von 2012 
bis 2020 Mitglied des Wissenschaftliches Rates. Im Januar 
2021 zum Bundesminister für Arbeit der österreichischen 
Regierung ernannt. 

hofes; ab 2005 Vize-Präsident, seit Februar 2018 Präsident. 
Seit 1999 Dozent für Staatsrecht im Vorbereitungskurs für 
Rechtsanwaltskandidaten und seit 2004 Präsident der An-
waltsprüfungskommission. Stellvertretender Vorsitzender 
des Wissenschaftlichen Rates.
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Organisation

Der Verein
Das Liechtenstein-Institut ist als gemeinnütziger Verein 
gemäss liechtensteinischem Personen- und Gesellschafts-
recht organisiert. 

Der Verein zählte per 31. Dezember 2020 99 Mitglieder. Die 
Mitgliederversammlung 2020 wurde aufgrund der Mass-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schriftlich 
durchgeführt. Die Auszählung der eingegangenen Rückmel-
dungen erfolgte am 16. Juni 2020. Es wurde die Aufnahme 
neuer Mitglieder beschlossen, der Austritt von Mitgliedern 
zur Kenntnis genommen sowie Barbara Walch zum neuen 
Vorstandsmitglied gewählt. Auch wurden Jahresbericht und 
Jahresrechnung 2019 genehmigt. 

Direktor 
Der Direktor vertritt das Liechtenstein-Institut in wissen-
schaftlichen Belangen nach aussen, bereitet die Geschäf-
te des Wissenschaftlichen Rates vor und führt dessen 
Beschlüsse aus. Auch ist er zuständig für die laufenden Per-
sonal- und sonstigen Angelegenheiten des Instituts. 

Vorstand
Der Vorstand wählt auf Vorschlag des Wissenschaftlichen 
Rates den Direktor, sorgt für die finanziellen Mittel des 
Instituts, wählt gemeinsam mit dem Direktor das admi-
nistrative Personal des Instituts und vertritt das Institut in 
Absprache mit dem Direktor nach aussen.

Der Vorstand hielt 2020 vier Sitzungen ab. Neben Routine-
geschäften wurden personelle, finanzielle und organisato-
rische Entscheidungen getroffen und die Forschungs- und 
Lehrtätigkeit am Institut zusammen mit dem Direktor dis-
kutiert. 

Wissenschaftlicher Rat
Der Wissenschaftliche Rat ist für die Begleitung und Aus-
richtung des Forschungs- und Lehrbetriebs zuständig. 

In der Sitzung des Wissenschaftlichen Rates vom 13. No-
vember 2020 wurden die Berichte zu den Forschungspro-
jekten behandelt, geplante Veranstaltungen zur Kenntnis 
genommen sowie das weitere Vorgehen in den vier Fach-
bereichen beraten. 

Forschungsleitung
Anfang 2019 wurde das Mandat des Forschungsleiters/der 
Forschungsleiterin für die vier Fachbereiche neu eingeführt. 
Die Forschungsleitung übernimmt Verantwortung für die 

strategische und inhaltliche Ausgestaltung des jeweiligen 
Fachbereichs. Dazu zählen die Konzeption neuer Projekte, 
die Planung des Forschungsoutputs, die Koordination und 
Leitung des fachbereichsinternen Austausches sowie ein 
vertiefter Austausch mit dem Direktor über die strategische 
Ausrichtung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Qualität der 
Forschung am Liechtenstein-Institut.

Begleitgremien
Einzelne grössere Forschungsprojekte am Liechtenstein-In-
stitut wie der Verfassungskommentar oder das Historische 
Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL) ver-
fügen über wissenschaftliche Begleitgremien. Mitglieder 
dieser Gremien sind Expertinnen und Experten aus dem 
In- und Ausland. Begleitgremien schaffen ein Forum für den 
gezielten Austausch über die Forschungsinhalte und sind so 
neben dem fachbereichsinternen Austausch, der interna-
tionalen Vernetzung und dem Austausch mit dem Wissen-
schaftlichen Rat ein weiteres Instrument zur Sicherung der 
Forschungsqualität am Liechtenstein-Institut.

Private Spenden 2020
Bedeutende private Spender*innen im Jahr 2020 waren: 

Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger

Versorgungs- und Förderungsstiftung

Guido Meier

Gebhard Sprenger

Theres Vogt Familienstiftung

Helmuth Merlin Stiftung

RHW Stiftung

March International Ltd.

Wir danken allen, die das Liechtenstein-Institut im Jahr 
2020 gefördert haben, recht herzlich. Ohne ihre grosszügige 
Unterstützung, die auch die wissenschaftliche Unabhängig-
keit des Liechtenstein-Instituts unterstreicht,  wäre das gute 
Funktionieren des Forschungsbetriebs nicht möglich.
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B I B L I O T H E K 
Rosmarie Lorenz 

 
 

       Zahlen und Neues 

9’272 
Medien umfasst unser Gesamtbestand.  
Als Präsenzbibliothek stehen sie für die 

Benutzung im Bibliotheksraum für 
Interessierte zur Verfügung. Die Medien 
befinden sich  zum grössten Teil in der 
Bibliothek, aber auch im Dachraum, im 

Zeitschriftenarchiv und als Handbibliothek 
an den Arbeitsplätzen der Forschenden. 

4 
Wissenschaftsbereiche bilden den 

Sammelschwerpunkt der Bibliothek: 
Politik (1’649) 
Recht (1’809) 

Wirtschaft (402) 
Geschichte (1’348) 

 

2’972 

Liechtensteinensia weist unser Bestand auf. 
Das entspricht fast einem Drittel unseres 

Gesamtbestands. 
Zu Liechtensteinensia gehören 

Publikationen, die aus Liechtenstein 
stammen, von Liechtensteiner*innen 

erstellt wurden oder Inhalte mit 
Liechtenstein-Bezug thematisieren. 

 Ein neues Regal 
Neue Bücher, aktuelle Zeitschriften und 
neue E-Books werden im Pausenraum auf 
unserem neuen Regal ausgestellt und somit 
für alle Forschenden und Besucher*innen 
sichtbar gemacht. 
Im integrierten Schaukasten werden unsere 
Buchschätze nun adäquat präsentiert. 

Neues Bibliothekssystem geplant 
Die Bibliothek des Liechtenstein-Instituts ist 
Mitglied des Liechtensteinischen 
Bibliotheksverbunds und in die Evaluation 
eines neuen Bibliothekssystems involviert. 
In den nächsten beiden Jahren wird die 
Liechtensteinische Landesbibliothek die 
Nutzung der Dienstleistungen von Swiss 
Library Service Platform (SLSP) vertieft 
prüfen. Dieser Wechsel würde frühestens im 
Jahr 2023 erfolgen.  

43 
Bücher wurden 2020 neu  

für unsere Bibliothek erworben und 
 

48 
Bücher durften wir als Geschenk 

entgegennehmen. Dafür herzlichen Dank! 

 

 Platz wird knapp 
Büroplätze wurden aus Platzgründen neu in 
der Bibliothek eingerichtet. Aus diesem 
Grund wurden einige Lexika und der 
Bibliotheksbestand der Wissenschaften, die 
nicht zu den Schwerpunkten des 
Liechtenstein-Instituts gehören, ins 
Dacharchiv verschoben. Dort haben auch 
unsere alten Zeitungsbände einen neuen 
Platz gefunden.  

92 
Fernleihen wurden getätigt, davon 20 
Artikel in elektronischer Form. Mit der 
neuen nationalen Bibliotheksplattform 

swisscovery haben Nutzer*innen Zugriff auf 
den gesamten Bestand wissenschaftlicher 

Information aus 470 Bibliotheken der 
Schweiz. Betrieben wird swisscovery von der 

Swiss Library Service Platform (SLSP). 

Schrägtablare 
Eine ansprechende Präsentation des 
Bestandes gehört zu den wesentlichen 
Aufgaben und zum Selbstverständnis einer 
modernen Bibliothek. Liechtensteinisches 
Schlosserhandwerk ermöglichte, was mit 
unseren in die Jahre gekommenen Regalen 
nicht einfach umzusetzen war. Die neuen 
Schrägtablare bieten uns die Möglichkeit, 
hauseigene Publikationen in den 
Bibliotheksräumen sichtbarer zu machen.  

 Kurz und bündig 
Neue Forscher*innen werden in die 
Benutzung der Bibliothek eingeführt.  
Mit dem neuen Bibliotheksflyer im 
Postkartenformat wird die Information rund 
um den Bestand, die Nutzung und die 
internen Dienstleistungen der Bibliothek 
kurz und knapp erklärt.  

 40 
laufende Periodika stehen unseren 

Forschenden zur Verfügung. 
 

19 Zeitschriften 
10 Jahrbücher 

7 Loseblattsammlungen 
4 Zeitungen 
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Verein LIECHTENSTEIN-INSTITUT 
9487 Gamprin-Bendern 

 
Bericht der Revisionsstelle zur Abschlussprüfung der Jahresrechnung 

für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
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   Zürich Schaan Genève Lausanne Buchs 
Member of Grant Thornton International Ltd 

 HR-Nr. FL-0001.105.991-2 
MWST-Nr. 51053  

Grant Thornton AG 
Bahnhofstrasse 15 
P.O. Box 663 
FL-9494 Schaan 
T +423 237 42 42 
F +423 237 42 92 
www.grantthornton.li 

  
 

Bericht der Revisionsstelle zur Abschlussprüfung 2020 
 
An die Mitgliederversammlung des Vereins 
LIECHTENSTEIN-INSTITUT, 9487 Gamprin-Bendern 
 
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und den Jahres-
bericht des Vereins LIECHTENSTEIN-INSTITUT für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung und den Jahresbericht ist der Vereinsvorstand verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anfor-
derungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prü-
fung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung und im 
Jahresbericht mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jah-
resrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die 
Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide 
sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 
 
Gemäss unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem 
liechtensteinischen Gesetz.  
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
Schaan, 06. April 2021 
 
Grant Thornton AG 
 

Rainer Marxer 
Zugelassener Wirtschaftsprüfer 
Leitender Revisor 

ppa Rita Schaeppi Lufi 
Treuhänderin mit eidg. FA 

 

 
Beilagen: 
- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)  
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

31.12.2020 31.12.2019
BILANZ CHF CHF 

AKTIVEN

Anlagevermögen

Sachanlagen
10’006 10’006

10’006 10’006

Total Anlagevermögen 10’006 10’006

Umlaufvermögen

Forderungen
215’501 48’441
215’501 48’441

Wertpapiere
1’034’320 975’407
1’034’320 975’407

1’225’415 1’111’488

Total Umlaufvermögen 2’475’236 2’135’336

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 29’846 27’895

TOTAL AKTIVEN 2’515’088 2’173’237

Total Forderungen

Sonstige Wertpapiere
Total Wertpapiere

Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben, Schecks und 
Kassenbestand

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau
Total Sachanlagen
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

31.12.2020 31.12.2019
BILANZ CHF CHF 

PASSIVEN

Eigenkapital
Institutsvermögen 152’696 152’696

1’857’479 1’857’479
Gewinnvortrag/Verlustvortrag -33’597
Ertragsüberschuss (+) /Aufwandüberschuss (-) 166’669 -33’597
Total Eigenkapital 2’143’247 1’976’578

Rückstellungen
Rückstellung Erasmus+ Projekt 56’796 -5’668
Total Rückstellungen 56’796 -5’668

Verbindlichkeiten
100’804 72’722

Total Verbindlichkeiten 100’804 72’722

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 214’241 129’605

TOTAL PASSIVEN 2’515’088 2’173’237

Sonstige Reserven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

01.01.2020 - 01.01.2019 -
31.12.2020 31.12.2019

ERFOLGSRECHNUNG CHF CHF 

18’600 13’950
260’130 216’927
178’000 149’420

4’956 4’703
402’053 362’535

1’250’000 1’000’000
78’454 78’292

9’406 43’536
113’049 96’405

33’714 51’220
15’755 21’245

-1’509 -8’428
-6’667 -6’000
-2’754 -8’691
-9’004 -6’445

-25’292 -7’014
2’318’891 2’001’655

Personalaufwand
-1’611’961 -1’487’076

-284’950 -262’384
davon für Altersversorgung -237'830 -218'985

Abschreibungen und Wertberichtigungen
-34’614 -58’423

-12’349 -21’824
-55’744 -82’058
-49’568 -48’237

-7’021 -6’745
-1’798 -3’346
-3’254 -1’370

-26’493 -29’197
-22’470 -18’758

-6’687 -6’379
-17’112 -41’859
-8’883 -10’794

175’987 -76’795

53’129 59’645
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0

-62’447 -16’447
davon an verbundene Unternehmen 0 0

166’669 -33’597

Veranstaltungsertrag

Beiträge der öffentlichen Hand - Staat

Ertrag aus EU-Projekten
Übrige Erträge
Aufwand Wissenschaftlicher Output

Beiträge der öffentlichen Hand - Gemeinden eHLFL
Ertrag aus Forschungsfonds

Ertrag aus projektbezogener staatlicher Förderung
Dienstleistungen

Mitgliederbeiträge
Spenden Private

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Personalaufwand Externe
Raumaufwand (inkl. Energieaufwand)

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 
Unterstützung

Auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

Dienstleistungen Dritter

Übriger Betriebsaufwand

Übriger Personalaufwand

Unterhalt und Reparaturen
Versicherungen/Gebühren/Abgaben

Vorträge/Buchpräsentationen/Anlässe
Kolloquien

Beiträge der öffentlichen Hand - Gemeinden

Rohergebnis

Löhne und Gehälter

Andere Veranstaltungen und Besuche
Wissenschaftlicher Output in elektronischer Form
Wissenschaftlicher Output in gedruckter Form

Verwaltungsaufwand
Informatikaufwand
Bibliotheksaufwand
Werbeaufwand, Öffentlichkeitsarbeit

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ertragsüberschuss (+) /Aufwandüberschuss (-)

Betriebsergebnis

Erträge aus anderen Wertpapieren und Forderungen des 
Finanzanlagevermögens
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG Angaben in CHF

Gesetzliche Pflichtangaben

31.12.2020 31.12.2019
Bürgschaften keine keine
Garantieverpflichtungen keine keine
Pfandbestellungen keine keine
Weitere Eventualverbindlichkeiten keine keine

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 1055 ff. PGR offenlegungspflichtigen Positionen.

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen und weitere 
Eventualverbindlichkeiten



Liechtenstein-Institut
St. Luziweg 2
9487 Bendern
Liechtenstein
T +423 / 373 30 22
info@liechtenstein-institut.li
www.liechtenstein-institut.li


